
  

KOKES Handbuch priBe  KESB Wil-Uzwil/priBe-Fachstelle 
Version Februar 2025  Version Mai 2025 
 1 

 

 

 

 

 

Handbuch für private 
Beistandspersonen 
 

 

 

 

 

 

 

Herausgegeben von der KOKES 

 

 

Ergänzt mit regionalen Informationen durch 

 

  



  

KOKES Handbuch priBe  KESB Wil-Uzwil/priBe-Fachstelle 
Version Februar 2025  Version Mai 2025 
 2 

Inhaltsverzeichnis 

1. Einführung ............................................................................................................................ 5 

1.1. Vorwort ............................................................................................................................ 5 

1.2. kantonale und regionale Ergänzungen ............................................................................. 6 

1.3. Inhalt, Aufbau und Struktur des Handbuchs ..................................................................... 6 

2. Allgemeines über Beistandschaften ................................................................................... 8 

2.1. KESB – Beistand: Wer macht was? ................................................................................. 8 

2.2. Wann wird eine Beistandschaft errichtet? ........................................................................ 8 

2.3. Urteilsfähigkeit ................................................................................................................. 9 

2.4. Handlungsfähigkeit ........................................................................................................ 10 

2.5. Selbstbestimmung und Partizipation .............................................................................. 10 

2.6. Höchstpersönliche Rechte ............................................................................................. 11 

2.7. Verschiedene Beistandschaften ..................................................................................... 12 

2.7.1. Begleitbeistandschaft (Art. 393 ZGB)....................................................................... 13 

2.7.2. Vertretungsbeistandschaft (Art. 394/395 ZGB) ........................................................ 13 

2.7.3. Mitwirkungsbeistandschaft (Art. 396 ZGB) ............................................................... 14 

2.7.4. Umfassende Beistandschaft (Art. 398 ZGB) ............................................................ 14 

2.8. Änderung einer Beistandschaft ...................................................................................... 15 

2.9. Entschädigung ............................................................................................................... 15 

2.10. Datenschutz, Schweigepflicht und Akteneinsicht .......................................................... 16 

2.11. Haftung ........................................................................................................................ 17 

3. Aufnahme des Mandats ..................................................................................................... 18 

3.1. Entscheid der KESB und Aufgaben als Beistandsperson ............................................... 18 

3.2. Rechtskraft des KESB-Entscheids ................................................................................. 18 

3.3. Vorbereitung für den Einstieg ins Mandat ...................................................................... 19 

3.4. Vertrauensaufbau .......................................................................................................... 20 

3.5. Erste Schritte ................................................................................................................. 22 

4. Führung des Mandats ........................................................................................................ 27 

4.1. Allgemeines zur Mandatsführung ................................................................................... 27 

4.1.1. Ziele vereinbaren ..................................................................................................... 28 

4.1.2. Aktenführung ........................................................................................................... 28 

4.1.3. Bericht und Rechnung ............................................................................................. 29 



  

KOKES Handbuch priBe  KESB Wil-Uzwil/priBe-Fachstelle 
Version Februar 2025  Version Mai 2025 
 3 

4.1.4. Legitimation gegenüber Dritten ................................................................................ 30 

4.2. Aufgabenbereich «Wohnen» .......................................................................................... 31 

4.2.1. Wohnen in einer eigenen Wohnung ......................................................................... 31 

4.2.2. Kündigung und Hausratsauflösung .......................................................................... 34 

4.2.3. Wohnen in einer stationären Einrichtung ................................................................. 34 

4.3. Aufgabenbereich «Gesundheit» ..................................................................................... 36 

4.3.1. Vertretung in medizinischen Angelegenheiten ......................................................... 36 

4.3.2. Fürsorgerische Unterbringung ................................................................................. 38 

4.4. Aufgabenbereich «Soziales Wohl» ................................................................................ 39 

4.5. Aufgabenbereich «Tagesstruktur, Bildung und Erwerbstätigkeit» ................................... 39 

4.6. Aufgabenbereich «Administration» ................................................................................ 40 

4.6.1. Versicherungen (inkl. Sozialversicherungen) ........................................................... 41 

4.6.2. Wirtschaftliche Sozialhilfe ........................................................................................ 50 

4.6.3. Fonds, Stiftungen und gemeinnützige Organisationen ............................................. 50 

4.6.4. Steuererklärung ....................................................................................................... 51 

4.7. Aufgabenbereich «Einkommens- und Vermögensverwaltung» ...................................... 52 

4.7.1. Inventar und Budget ................................................................................................ 52 

4.7.2. Einkommensverwaltung .......................................................................................... 54 

4.7.3. Vermögensverwaltung ............................................................................................. 56 

4.7.4. Zustimmungsbedürftige Geschäfte und verbotene Geschäfte ................................. 57 

5. Ende des Mandats .............................................................................................................. 60 

5.1. Aufgaben bei Aufhebung der Beistandschaft ................................................................. 60 

5.2. Aufgaben im Todesfall der verbeiständeten Person ....................................................... 60 

5.3. Aufgaben bei Übertragung auf eine neue Beistandsperson ........................................... 62 

6. weiterführende Literatur und Links ................................................................................... 63 

7. Anhänge .............................................................................................................................. 65 

Anhang 1: Musterbeschluss zu einer kombinierten Beistandschaft ................................... 65 

Anhang 2: Empfehlungen «Sozialversicherungsrechtliche Fragen im Zusammenhang  

mit der Entschädigung von privaten Beistandspersonen und Fach-

beistandspersonen» ......................................................................................... 65 

Anhang 3: Verordnung über die Verwaltung von Vermögenswerten im Rahmen  

einer Beistandschaft oder Vormundschaft VBVV ............................................. 65 

Anhang 4: Empfehlungen von SwissBanking und KOKES zur Vermögensverwaltung ...... 65 



  

KOKES Handbuch priBe  KESB Wil-Uzwil/priBe-Fachstelle 
Version Februar 2025  Version Mai 2025 
 4 

Anhang 5: Richtlinien für die Entschädigung der Beistandspersonen der  

KESB Wil-Uzwil ................................................................................................ 66 

Anhang 6: Merkblatt betreffend den Liegenschaftsverkauf ................................................ 72 

Anhang 7: Merkblatt betreffend Erbschaften / Erbteilungen ............................................... 78 

Anhang 8: Übersicht über Pflichten, Aufgaben und Kompetenzen einer Beistands- 

person .............................................................................................................. 84 

 

  



  

KOKES Handbuch priBe  KESB Wil-Uzwil/priBe-Fachstelle 
Version Februar 2025  Version Mai 2025 
 5 

1. Einführung 

1.1. Vorwort  

Als private Beistandsperson in Frage kommen nahestehende Personen oder Personen, die sich 

im Rahmen eines sozialen Engagements zur Verfügung stellen. Den privaten Beistands-per-

sonen kommt bei der Führung von Beistandschaften eine wichtige Bedeutung zu. Privatperso-

nen, die sich für die Führung einer Beistandschaft zur Verfügung stellen, leisten nicht nur für die 

verbeiständete Person, sondern auch für die Kindes und Erwachsenenschutzbehörde KESB und 

die Gesellschaft einen grossen Dienst. Sie tragen dazu bei, dass nicht jede mitmenschliche Hilfe 

an Institutionen delegiert werden muss.  

Wer die eigenen Interessen nicht selbst wahrnehmen kann, erhält eine behördliche Unterstützung 

in Form einer Beistandschaft. Die Aufgaben der Beistandsperson werden von der KESB ge-

mäss dem individuellen Betreuungsbedarf der hilfsbedürftigen Person bestimmt. Die Beistands-

person unterstützt die verbeiständete Person unter Wahrung der grösstmöglichen Selbstbestim-

mung bei der Lebensführung.  

Die Führung einer Beistandschaft ist eine verantwortungsvolle Aufgabe: Die zu unterstützende 

Person ist vulnerabel und bedarf eines sorgfältigen Umgangs. Auch gibt es gesetzliche Vorschrif-

ten, die von der Beistandsperson berücksichtigt werden müssen.  

Damit private Beistandspersonen ihre Aufgabe gut führen können, sind sie auf die Unterstützung 

und Begleitung durch professionelle Stellen angewiesen.1 Diese Fachstellen werden im Folgen-

den mit «priBe-Fachstellen» bezeichnet. Je nach Kanton sind diese Fachstellen bei der KESB, 

bei der Berufsbeistandschaft, bei einer externen Stelle oder beim Kanton angegliedert. Den priBe-

Fachstellen obliegt die Rekrutierung, Instruktion, Schulung, Beratung und Unterstützung von pri-

vaten Beistandspersonen. Mit der professionellen Unterstützung der privaten Beistandspersonen 

soll erreicht werden, dass 

- der Einsatz von privaten Beistandspersonen von allen Beteiligten positiv erlebt wird, 

- die Beistandschaft gemäss Auftrag und gesetzlicher Vorgabe geführt werden, 

- der Überforderung der privaten Beistandspersonen vorgebeugt wird, 

- Schadens- resp. Staatshaftungsfälle vermieden oder zumindest vermindert werden,  

- eine Ansprechstelle besteht, an welche die privaten Beistandspersonen mit sämtlichen 
Anliegen gelangen können. 

Wir hoffen, mit diesem Handbuch die Arbeit der privaten Beistandspersonen unterstützen zu kön-

nen, und bedanken uns für das wertvolle Engagement.  

 

1 Vgl. Art. 400 Abs. 3 ZGB.  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_400
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1.2. kantonale und regionale Ergänzungen  

Das Erwachsenenschutzrecht im Zivilgesetzbuch2 regelt die wichtigsten Grundsätze, jedoch 

nicht sämtliche Bereiche. Zahlreiche Umsetzungsfragen liegen in der Zuständigkeit der Kantone. 

Das Handbuch zeigt zum einen in allgemein gültiger Art Themen auf, die über die Kantonsgren-

zen hinaus von Bundesrechts wegen oder aufgrund bewährter Praxis Gültigkeit haben.  

Zum anderen wird auch auf kantonale und regionale Besonderheiten eingegangen. Die spezifi-

schen Bereiche mit den entsprechenden kantonalen oder regionalen Regelungen und Vorlagen 

werden von den priBe-Fachstellen ergänzt. Die anzupassenden resp. zu ergänzenden Passagen 

sind in blauer Schrift und hellgrau unterlegte Texthervorhebungen bzw. Platzhalter kenntlich ge-

macht.  

1.3. Inhalt, Aufbau und Struktur des Handbuchs 

Im Handbuch werden Themen behandelt, die für die Tätigkeit als private Beistandsperson rele-

vant sind. Die Ausführungen stützen sich auf allgemein zugängliche Literatur zum Erwachsenen-

schutzrecht ab. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text auf Quellenangaben und Li-

teraturverweise verzichtet. Vertiefende Literatur und Links finden sich am Schluss des Hand-

buchs. Bei Fragen können sich die privaten Beistandspersonen an die PriBe-Fachstelle wenden.  

Die Kapitel des Handbuchs richten sich nach dem Verlauf einer Beistandschaft: Vom Beginn 

bis zum Ende einer Beistandschaft (Aufnahme des Mandats, Führung des Mandats, Ende des 

Mandats). Vorangestellt werden allgemeine Ausführungen zur Beistandschaft.  

Die häufigste Beistandschaft ist die Vertretungsbeistandschaft. Die Ausführungen des Hand-

buchs sind daher hauptsächlich auf die Aufgaben der Vertretungsbeistandschaft ausgerichtet. 

Bei einer Begleitbeistandschaft, Mitwirkungsbeistandschaft oder umfassenden Beistandschaft 

sind entsprechende Nuancierungen nötig. 

Besonders wichtige Stellen oder Hinweise für die Praxis sind in grünen Kästen hervorgehoben. 

Die regionalen Ergänzungen sind in blauer Schrift in hellgrauen Kästen hervorgehoben.  

Mit der Tastenkombination «ctrl» und «f» öffnet sich ein Suchfenster, mit welchem das komplette 

Handbuch nach einem bestimmten Begriff durchsucht werden kann.  

Adresse/Kontakt priBe-Fachstelle 

KESB Wil-Uzwil 

priBe-Fachstelle (Fachstelle für private Beistandspersonen) 

Raiffeisenplatz 2 

9244 Niederuzwil  

 

Tel. +41 58 228 68 20 

info@kesbwiluzwil.ch 

https://www.kesb.sg.ch/regionen/wil-uzwil  

 

2 Art. 360-456 ZGB.   

mailto:info@kesbwiluzwil.ch
https://www.kesb.sg.ch/regionen/wil-uzwil
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#book_2/part_3
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Konkrete Unterstützungen durch die priBe-Fachstelle 

Die priBe-Fachstelle der KESB Wil-Uzwil prüft die Eignung von Personen, welche sich für die 

Tätigkeit als private Beistandspersonen interessieren. Im Falle einer Ernennung übernimmt sie 

deren Einführung in die Mandatsführung und im Anschluss deren individuelle Beratung sowie 

Unterstützung. 
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2. Allgemeines über Beistandschaften 

2.1. KESB – Beistand: Wer macht was? 

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB ist je nach Kanton ein Gericht oder eine ge-

richtsähnliche Behörde. Sie schützt und kümmert sich um hilfsbedürftige Kinder und Erwachsene 

und entscheidet, wie diese im Alltag begleitet und unterstützt werden können. Jeder Entscheid 

der KESB kann mittels Beschwerde von einem unabhängigen Gericht überprüft werden. Auf der 

dreisprachigen Informationsplattform KESB.KURZ.ERKLÄRT.3 finden sich einfach verständliche 

Informationen rund um die KESB. Neben den Unterstützungsmöglichkeiten wird auch der Ablauf 

eines KESB-Verfahrens beschrieben. Auch eine Suchfunktion für die zuständige KESB ist auf 

der Plattform zu finden.  

Beistandspersonen setzen die Massnahmen um, die durch die KESB angeordnet wurden. Sie 

begleiten und unterstützen hilfsbedürftige Kinder und Erwachsene. Je nach Situation beauftragt 

die KESB eine private Beistandsperson (nahestehende oder sozial engagierte Person), eine 

Fachbeistandsperson (z.B. eine Anwältin) oder eine Berufsbeistandsperson (führt hauptberuflich 

Beistandschaften). Zur Frage der geeigneten Beistandsperson (wer passt zu wem?) gibt es Emp-

fehlungen4.  

2.2. Wann wird eine Beistandschaft errichtet? 

Eine Beistandschaft wird für eine erwachsene Person errichtet, wenn sie einen besonderen 

Schutz nötig hat oder ihr Wohl gefährdet ist. Die Gründe dazu können vielfältig sein. Häufig 

können Aufgaben im Alltag nicht (mehr) ausreichend wahrgenommen werden.  

Eine hilfsbedürftige Person kann sich in einer solchen Situation selbst an die KESB wenden. 

Manchmal erfolgt auch eine Kontaktnahme durch nahestehende Personen oder eine Meldung 

einer Institution. Die KESB prüft in der Folge, ob ein Schutzbedarf und eine Hilfsbedürftigkeit 

vorliegen. Wenn die KESB eine Beistandschaft errichtet, werden im Entscheid die Gründe für die 

Errichtung genannt. Ausserdem werden die Aufgaben beschrieben, die an die Beistandsperson 

übertragen werden.  

Wenn für eine Person eine Beistandschaft errichtet wird, bedeutet das nicht, dass sie keine 

Rechte für eigene Entscheidungen oder Handlungen mehr hat. Die verbleibenden Entschei-

dungsmöglichkeiten der verbeiständeten Person müssen respektiert und geachtet werden. Fol-

gende Begrifflichkeiten sind dabei zentral: die Urteilsfähigkeit, die Handlungsfähigkeit, die 

Selbstbestimmung und die höchstpersönlichen Rechte. Auch gibt es verschiedene Arten von Bei-

standschaften. In den folgenden Kapiteln werden diese Begriffe näher erläutert. 

 

3  www.kesb-kurz-erklaert.ch. 

4  Empfehlungen zur Ernennung der geeigneten Beistandsperson,  

http://www.kesb-kurz-erklaert.ch/
https://www.kokes.ch/de/dokumentation/empfehlungen/geeignete-beistandsperson
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2.3. Urteilsfähigkeit 

Urteilsfähigkeit bedeutet, dass eine Person vernunftgemäss handeln kann5. Sie kann ihr Han-

deln begründen (weshalb mache ich etwas?) und auch die Folgen ihres Tuns abschätzen (was 

geschieht, wenn ich das mache?).  

Bei Erwachsenen wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass sie urteilsfähig sind. Bei Men-

schen mit einer kognitiven Einschränkung oder einer Demenzerkrankung muss die Urteilsfähig-

keit im Einzelfall geprüft werden. Das heisst, die Urteilsfähigkeit ist nicht generell vorhanden 

oder nicht, sondern dies ist jeweils für die anstehende Entscheidung zu beurteilen. Eine Alzhei-

mererkrankung kann beispielsweise dazu führen, dass eine Person den Verkauf einer Liegen-

schaft nicht beurteilen kann. Sie ist aber noch in der Lage, zu entscheiden, was sie anziehen, 

essen oder trinken möchte. Die Urteilsfähigkeit kann auch zeitlich begrenzt sein. Das heisst, dass 

eine Person nur zu einem bestimmten Zeitpunkt urteilsfähig sein kann, zu einem andern aber 

nicht. Zum Beispiel nach einem Drogenkonsum oder während einer schweren psychischen Krise. 

Die Urteilsfähigkeit setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: 

1. Verstandeskomponente (kognitiv):  
Fähigkeit, Bedeutung und Konsequenzen einer Rechtshandlung zu erkennen. 

2. Willenskomponente (volitiv):  
Fähigkeit, entsprechend dem selbst gebildeten Willen zu handeln. 

 

Prüfen der Urteilsfähigkeit 

Die Verstandes- und Willenskomponente (s. oben) können mit folgenden Fragen überprüft werden:  

- Kann die Person die Informationen, die sie zur Situation bekommt, in eigenen Worten wieder-
geben?  

− Kann die Person sagen, was gut und was schlecht ist, wenn sie sich so entscheidet?  

− Kann die Person angeben, welche Auswirkungen die Entscheidung auf ihr Leben haben könnte? 
Ist sie sich im Klaren, was passiert, wenn sie dies nicht tut? 

− Kann die Person ihre Meinung gegen andere Meinungen verteidigen? 

 

Eine Beistandsperson prüft die Urteilsfähigkeit bei anstehenden Entscheidungen fortlaufend. Bei 

Entscheidungen mit grosser Tragweite oder bei Unklarheit der Urteilsfähigkeit wendet sich die 

Beistandsperson an die priBe-Fachstelle, um das Vorgehen zu besprechen. Die KESB verlangt 

manchmal ein Arztzeugnis, wenn unklar ist, ob eine Person eine Entscheidung in einer wichtigen 

Angelegenheit selbst treffen kann (s. Ziff. 4.7.4.).  

 

5 Art. 16 ZGB.  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#book_1/tit_1/chap_1/lvl_A/lvl_II/lvl_2/lvl_d
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2.4. Handlungsfähigkeit 

Handlungsfähig ist, wer urteilsfähig und volljährig ist6. Handlungsfähige Personen können 

durch ihre Handlungen Rechte und Pflichten begründen7. Das heisst, sie können z.B. einen Ver-

trag abschliessen. 

Personen mit einer Vertretungsbeistandschaft bleiben grundsätzlich handlungsfähig und kön-

nen Verträge weiterhin selbst unterzeichnen (z.B. Miet-, Handy-, Versicherungsverträge) (s. Ziff. 

2.7.2). Wenn eine verbeiständete Person einen Vertrag jedoch nicht versteht und nicht beurteilen 

kann (m.a.W. urteilsunfähig ist), dann kann die Beistandsperson mit Vertretungsrecht im betref-

fenden Bereich den Vertrag stellvertretend im Namen der verbeiständeten Person unterzeichnen. 

Absprachen und eine gute Zusammenarbeit mit der verbeiständeten Person sind äusserst wichtig 

zur Führung einer Beistandschaft. Primär handelt die verbeiständete urteilsfähige Person selbst; 

die Beistandsperson unterstützt sie dabei. Wenn es notwendig und nicht anders möglich ist, kann 

die Beistandsperson stellvertretend handeln.  

Handlungsunfähig sind urteilsunfähige oder umfassend verbeiständete Personen. Ist einer Per-

son die Handlungsfähigkeit für bestimmte Angelegenheiten punktuell eingeschränkt, ist sie in die-

sen Angelegenheiten handlungsunfähig (s. Ziff. 2.7.2.).  

Die urteilsfähige, umfassend verbeiständete oder in ihrer Handlungsfähigkeit punktuell einge-

schränkte Person kann nur mit Zustimmung ihrer Beistandsperson Verträge abschliessen. Das 

heisst, dass der Vertrag nicht gültig ist, solange keine Zustimmung der Beistandsperson erfolgt 

ist. Bei Geschenken oder für Angelegenheiten des täglichen Lebens (z.B. Einkäufe von Lebens-

mitteln etc.) braucht es keine Zustimmung – vorausgesetzt ist einzig, dass die verbeiständete 

Person in diesem Bereich urteilsfähig ist.8 

Überdies können urteilsfähige handlungsunfähige Personen höchstpersönliche Rechte ausüben9 

(s. Ziff. 2.6.), z.B. die Zustimmung zu einer medizinischen Operation geben. Eine Vertretung 

durch die Beistandsperson bei höchstpersönlichen Rechten ist nur möglich, wenn die verbeistän-

dete Person urteilsunfähig ist und die Beistandsperson ein Vertretungsrecht dazu hat. 

2.5. Selbstbestimmung und Partizipation 

Auch wenn eine Beistandschaft besteht, soll die Selbstbestimmung der verbeiständeten Person 

so weit wie möglich erhalten bleiben und gefördert werden10. Das heisst, dass sie grundsätzlich 

selbst entscheidet und handelt (z.B. Entscheidung darüber, wo sie wohnen und leben will und 

damit verbunden die Unterzeichnung eines Miet- oder Heimvertrags). Die verbeiständete Person 

darf auch Fehler machen und daraus lernen. 

Auch wenn die Beistandsperson stellvertretend handelt, hat sie die Aufgaben im Interesse der 

verbeiständeten Person zu erfüllen und dabei Rücksicht auf deren Meinung zu nehmen. Die 

 

6 Art. 13 ZGB. 

7 Art. 12 ZGB. 

8 Art. 19 Abs. 1 ZGB, Art. 19a ZGB, Art. 19b ZGB. 

9 Art. 19c Abs. 1 ZGB. 

10 Art. 388 Abs. 2 ZGB. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_13
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_12
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_19
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_19_a
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_19_b
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#book_1/tit_1/chap_1/lvl_A/lvl_III/lvl_4
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_388
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verbeiständete Person muss ihren Willen äussern dürfen und ihr Leben nach ihren eigenen Vor-

stellungen und Wünschen gestalten können11. Verbeiständeten Personen darf die Meinung der 

Beistandsperson nicht aufgezwungen werden.  

Das Selbstbestimmungsrecht einer verbeiständeten Person darf nur eingeschränkt werden, wenn 

es zum Schutz dieser Person notwendig ist oder die KESB diesen Schutz so bestimmt hat (z.B. 

kann der Lohn einer spielsüchtigen Person gegen ihren Willen auf das Konto der Beistandsper-

son überwiesen werden, damit die Miete und der Lebensunterhalt der Familie bezahlt werden 

kann). 

Wenn die Beistandsperson für die verbeiständete Person stellvertretend entscheidet, muss die 

verbeiständete Person einbezogen werden. Das gilt auch dann, wenn sie nicht alles versteht 

oder sich nicht gut ausdrücken kann. Die Mitbestimmung ist unterschiedlich, je nachdem wie 

schutz- und hilfsbedürftig die Person ist. Die Beistandsperson muss sich über die Fähigkeit der 

Meinungsbildung der verbeiständeten Person informieren. Kann sie einen Entscheid verstehen, 

muss sie informiert, ihre Meinung eingeholt und diese dann auch berücksichtigt werden. 

Wenn die verbeiständete Person eine Entscheidung selbst treffen kann, ist es Aufgabe der Bei-

standsperson, sie in den notwendigen Schritten zu begleiten. Eine Begleitung bedeutet nicht, 

dass die verbeiständete Person in eine bestimmte Richtung gedrängt oder gezwungen wird. Es 

reicht nicht, wenn die Beistandsperson ihre Ziele kennt und weiss, wie man dort hingelangt. Viel-

mehr soll die Beistandsperson sich ein Bild davon machen, ob sie - bildlich gesprochen - neben 

oder leicht hinter der verbeiständeten Person gehen will. Sie muss dabei sowohl das Ziel wie 

auch die zu verbeiständete Person im Auge haben. Im günstigsten Fall genügt es, wenn die 

verbeiständete Person weiss, dass die Beistandsperson bei Fragen verfügbar ist. Vielleicht ist sie 

phasenweise auf Hilfe angewiesen. Die Beistandsperson gibt ihr diese und lässt ihr dann wieder 

Freiraum, damit sie die Möglichkeit hat, eigene Schritte zu machen.  

Selbstbestimmung trotz Beistandschaft 

Zusammengefasst heisst das, dass die urteilsfähige Person trotz Beistandschaft grundsätzlich 

selbst handelt. Die Beistandsperson unterstützt die verbeiständete Person beim eigenen Han-

deln. Die Beistandsperson darf nur dann für die verbeiständete Person Entscheidungen treffen, 

wenn sie es nicht kann, weil sie z.B. urteilsunfähig ist, oder weil sie es nicht will.  

Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts ist ausserdem, dass eine verbeiständete Person das 

Recht hat, sich bei der KESB zu beschweren, wenn sie mit den Handlungen oder dem Nichthan-

deln ihrer Beistandsperson nicht einverstanden ist12. Die KESB muss eine solche Beschwerde 

prüfen. 

2.6. Höchstpersönliche Rechte 

Verbeiständete Personen können ihre Rechte selbst vertreten, sofern sie urteilsfähig sind. Auch 

urteilsfähige Personen, deren Handlungsfähigkeit durch die Beistandschaft eingeschränkt wurde, 

 

11 Art. 406 Abs. 1 ZGB. 

12 Art. 419 ZGB. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_406
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_419
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behalten bestimmte Persönlichkeitsrechte. Diese Rechte werden höchstpersönliche Rechte ge-

nannt. Es werden absolut und relativ höchstpersönliche Rechte unterschieden.  

Bei den absolut höchstpersönlichen Rechten ist keine Vertretung durch irgendeine Person 

möglich (auch nicht durch die Beistandsperson oder Angehörige). Eine Stellvertretung ist nicht 

möglich.  

Bei den relativ höchstpersönlichen Rechten ist die Vertretung von urteilunfähigen Personen 

durch die Beistandsperson möglich, sofern sie in diesem Bereich einen Auftrag hat.  

Absolut höchstpersönliche Rechte Relativ höchstpersönliche Rechte 

Keine Vertretung möglich  

(auch nicht durch die Beistandsperson)  

Vertretung ist bei Urteilsunfähigkeit möglich  

(z.B. durch Angehörige oder eine Beistandsperson). 

Beispiele: 

- Errichten/Widerruf Patientenverfügung 

- Errichten/Widerruf Vorsorgeauftrag 

- Entscheid über Schönheitsoperationen, 
Tattoo, Piercing, Organspende 

- Errichten/Widerruf eines Testaments 

Beispiele: 

- Entscheide über medizinisch indizierte ärztli-

che Behandlungen und Operationen  

- Zustimmung zur Veröffentlichung eines Bildes 

der verbeiständeten Person 

 

2.7. Verschiedene Beistandschaften 

Die KESB bestimmt bei der Errichtung einer Beistandschaft, in welchen Bereichen eine Bei-

standsperson welche Aufgaben wahrnehmen soll und in welcher Art und Weise die verbeistän-

dete Person durch die Beistandsperson begleitet, betreut bzw. vertreten werden soll. Die ver-

schiedenen Beistandschaften werden je nach Schutz- und Hilfsbedürftigkeit massgeschneidert 

und flexibel an die Bedürfnisse der verbeiständeten Personen angepasst.  

Es sind folgende Beistandschaften zu unterscheiden: 

- Begleitbeistandschaft (Art. 393 ZGB), 

- Vertretungsbeistandschaft (Art. 394/395 ZGB),  

- Mitwirkungsbeistandschaft (Art. 396 ZGB),  

- umfassende Beistandschaft (Art. 398 ZGB).  

Die Bezeichnung der Beistandschaft zeigt an, wie die Aufgabe für die verbeiständete Person zu 

erfüllen ist: z.B. ob eine Person in diesem Aufgabenkreis begleitet oder vertreten werden muss.  

Es kommt nicht nur darauf an, welche Aufgaben eine Beistandsperson hat, sondern auch, wie 

stark die Aufgabe in die Handlungsfreiheit der verbeiständeten Person eingreift. Einige Beistand-

schaften können miteinander kombiniert werden. Zum Beispiel kann eine Begleitbeistandschaft 

für den Aufbau einer Tagesstruktur und eine Vertretungsbeistandschaft für die Einkommens- und 

Vermögensverwaltung angeordnet werden. Ein Muster-Entscheid für eine kombinierte Beistand-

schaft findet sich im Anhang 1.  

Bei der umfassenden Beistandschaft, welche die Vertretung durch die Beistandsperson in allen 

Bereichen vorsieht, ist eine „Massschneiderung“ auf die individuellen Bedürfnisse der hilfsbedürf-

tigen Person nicht möglich, weil der Auftrag automatisch alle Aufgabenbereiche enthält. 

https://www.kokes.ch/download_file/view/dfd2d444-4fd2-4859-8bfe-acb2be5e12ff/845
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2.7.1. Begleitbeistandschaft (Art. 393 ZGB) 

Eine Begleitbeistandschaft ist die mildeste Form der Beistandschaft. Die Beistandsperson be-

gleitet und unterstützt die verbeiständete Person und nimmt keine Vertretungshandlungen 

wahr. Bei der Begleitbeistandschaft wird die Handlungsfreiheit nicht eingeschränkt, die verbei-

ständete Person handelt selbst und entscheidet selbst, bei welchen Themen sie Unterstützung 

möchte.  

Eine Begleitbeistandschaft kann nur errichtet werden, wenn die verbeiständete Person urteilsfä-

hig ist, mit der Beistandschaft einverstanden ist und mit der Beistandsperson zusammenarbeiten 

will.  

Die KESB legt fest, ob und in welchen Aufgabenbereichen (s. Ziff. 4.2.-4.7) die Begleitbeistand-

schaft gilt. Diese Informationen sind dem KESB-Entscheid zu entnehmen.  

 

2.7.2. Vertretungsbeistandschaft (Art. 394/395 ZGB) 

Eine Vertretungsbeistandschaft wird errichtet, wenn eine verbeiständete Person in wichtigen An-

gelegenheiten vertreten werden muss, weil sie die Angelegenheiten nicht oder nur teilweise erle-

digen kann.  

Die Vertretungsbeistandschaft schränkt die Handlungsfähigkeit einer verbeiständeten Person 

grundsätzlich nicht ein. Die verbeiständete Person bleibt grundsätzlich handlungsfähig und 

kann weiterhin Verträge rechtsgültig unterzeichnen. Auch die Beistandsperson kann in den über-

tragenen Aufgabenbereichen rechtsgültig Verträge abschliessen. Es besteht eine sog. parallele 

Zuständigkeit. Primär handelt und entscheidet die verbeiständete Person (mit Unterstützung der 

Beistandsperson). Die Beistandsperson handelt und entscheidet nur dann, wenn die verbeistän-

dete Person urteilsunfähig ist und nicht selbst handeln kann, oder wenn die verbeiständete Per-

son nicht selbst handeln will und froh ist, wenn die Beistandsperson für sie entscheidet. Eine gute 

Zusammenarbeit und Absprache zwischen der verbeiständeten Person und der Beistandsperson 

sind deshalb wichtig.  

Die Beistandsperson kann bei einer Vertretungsbeistandschaft auch ohne oder sogar gegen den 

Willen einer verbeiständeten Person handeln. Dies sollte aber nur geschehen, wenn der Schutz 

der verbeiständeten Person nicht anders gewährt werden kann. Die verbeiständete Person muss 

sich die Handlungen der Beistandsperson anrechnen lassen, das heisst, die Handlungen der 

Beistandsperson sind auch ohne Zutun der verbeiständeten Person rechtsgültig.  

Für ältere Personen mit einer fortgeschrittenen Demenz braucht es trotz umfassendem Unter-

stützungsbedarf keine umfassende Beistandschaft. Obwohl die verbeiständete Person aufgrund 

ihrer gesundheitlichen Verfassung urteilsunfähig ist, reicht auch in diesen Fällen eine Vertre-

tungsbeistandschaft, damit die Beistandsperson für sie handeln kann. Ein Vertrag, der mit einer 

urteilsunfähigen Person abgeschlossen wird, ist generell nicht gültig; es ist deshalb nicht erfor-

derlich, dass die Handlungsfähigkeit zusätzlich eingeschränkt wird. 

file:///C:/Users/Urs%20Vogel/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W6AAJNDA/Wohnen%23_4.2._Aufgabenbereich_
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Wenn der Schutz der verbeiständeten Person es jedoch erfordert, kann die KESB die Hand-

lungsfähigkeit in konkret bezeichneten Angelegenheiten punktuell einschränken13. Beispiels-

weise kann die KESB einer spielsüchtigen Person die Handlungsfähigkeit betreffend Lohnver-

waltung einschränken. Der Lohn kann dann direkt auf das Konto der Beistandsperson überwiesen 

werden, und die Beistandsperson entscheidet, wie der Lohn verwendet werden soll, welche 

Rechnungen bezahlt werden, etc. Die Person kann so effektiv vor Handlungen geschützt werden, 

mit denen sie sich selbst schädigen würde. Bei einer Einschränkung der Handlungsfähigkeit hat 

die Beistandsperson in diesen Bereichen die alleinige Zuständigkeit. Die verbeiständete Person 

kann in diesen Bereichen ohne Zustimmung der Beistandsperson nicht mehr rechtsgültig ent-

scheiden.  

Die KESB legt fest, ob und in welchen Aufgabenbereichen (s. Ziff. 4.2.-4.7.) die Vertretungs-

beistandschaft gilt, und ob dabei die Handlungsfähigkeit punktuell eingeschränkt wird. Diese In-

formationen sind dem KESB-Entscheid zu entnehmen. 

 

2.7.3. Mitwirkungsbeistandschaft (Art. 396 ZGB) 

Bei der Mitwirkungsbeistandschaft kann die verbeiständete Person in den bezeichneten Aufga-

ben nur noch mit der Zustimmung der Beistandsperson handeln. Die Beistandsperson hat dabei 

kein Vertretungsrecht und kann ebenfalls nicht allein handeln. Das bedeutet, dass z.B. die verbei-

ständete Person mit der Beistandsperson zusammen einen Vertrag unterzeichnen muss. 

Eine Mitwirkungsbeistandschaft ist angezeigt, wenn eine Person z.B. in der Vergangenheit immer 

wieder Darlehen an andere Personen gewährt hat, ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein. 

Diesfalls kann die KESB anordnen, dass Darlehen nur noch mit der Zustimmung der Beistands-

person gewährt werden können.  

Die KESB legt fest, ob und in welchen Aufgabenbereichen (s. Ziff. 4.2.-4.7.) die Mitwirkungs-

beistandschaft gilt. Diese Informationen sind dem KESB-Entscheid zu entnehmen. 

 

2.7.4. Umfassende Beistandschaft (Art. 398 ZGB) 

Die umfassende Beistandschaft wird nur ausnahmsweise errichtet, wenn besondere Umstände 

vorliegen, z.B. wenn eine Person mit einer schweren psychischen Erkrankung durch unbedachte 

oder von aussen beeinflussten Handlungen in verschiedenen Bereichen sich selbst immer wieder 

schädigt. Die umfassende Beistandschaft bezieht sich auf sämtliche Angelegenheiten und kann 

nicht mit den anderen Beistandschaften kombiniert werden. Deshalb werden auch keine spezifi-

schen Aufgaben für die Beistandsperson genannt.  

Bei der umfassenden Beistandschaft entfällt die Handlungsfähigkeit von Gesetzes wegen.  

Die Beistandsperson hat die verbeiständete Person in allen Bereichen (ausser den höchstper-

sönlichen Rechten bei Urteilsfähigkeit) zu vertreten.  

 

 

13 Art. 394 Abs. 2 ZGB.  

file:///C:/Users/Urs%20Vogel/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W6AAJNDA/Wohnen%23_4.2._Aufgabenbereich_
file:///C:/Users/Urs%20Vogel/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W6AAJNDA/Wohnen%23_4.2._Aufgabenbereich_
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_394
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2.8. Änderung einer Beistandschaft 

Die Beistandsperson muss regelmässig und spätestens beim Rechenschaftsbericht überprüfen, 

ob die Aufgaben und die Art der Beistandschaft (Begleitung, Vertretung usw.) noch dem Schutz-

bedarf und der Hilfsbedürftigkeit der verbeiständeten Person entsprechen. Es kann sein, dass 

eine Aufgabe hinzukommen oder wegfallen soll oder eine mildere oder auch eine stärkere Bei-

standschaft angezeigt ist14.  

Um eine bestehende Beistandschaft zu ändern, ist ein Antrag an die KESB zu stellen. Der An-

trag kann von der verbeiständeten Person, von nahestehenden Personen oder der Beistandsper-

son gestellt werden. Der Antrag soll eine Begründung enthalten, die aufzeigt, wie sich die Situa-

tion verändert hat. Die KESB prüft den Antrag und entscheidet, ob die Beistandschaft geändert 

oder allenfalls auch aufgehoben werden kann (s. Ziff. 5). 

Wenn sich die Beistandsperson und die verbeiständete Person manchmal nicht einig sind, muss 

das nicht zwangsläufig zu einer Änderung der Beistandschaft führen. Ein Beistandswechsel 

kommt nur dann in Frage, wenn die Beistandsperson das Mandat nicht mehr führen möchte oder 

die Interessen der verbeiständeten Person nicht mehr vertreten kann und Aussicht darauf be-

steht, dass eine andere Beistandsperson das kann.  

2.9. Entschädigung 

Mit der Führung einer Beistandschaft durch eine private Beistandsperson ist primär ein soziales 

Engagement verbunden. Eine Beistandsperson hat jedoch Anspruch auf eine angemessene Ent-

schädigung15. Entschädigung und Spesen werden der verbeiständeten Person belastet, sofern 

diese vermögend ist (die Vermögensgrenzen sind kantonal festgesetzt). Andernfalls kommt das 

Gemeinwesen dafür auf. Die Kosten für die Entschädigung können bei der Steuererklärung in 

Abzug gebracht werden.  

Durch die Entschädigung wird der Aufwand der Beistandsperson für die ihr zugewiesenen Auf-

gaben abgegolten. Das sind insbesondere die persönliche Betreuung und Kontaktpflege, Kon-

takte zu Dritten, administrative Angelegenheiten, Rechnungsführung und Berichterstattung. Wer-

den Teile dieser Aufgaben an Dritte delegiert, kann die KESB die dadurch entstehenden Kosten 

von der Entschädigung abziehen. 

In kantonalen Ausführungsbestimmungen wird bestimmt, in welchem Rahmen die Entschädi-

gung festgesetzt wird. In der Regel sind Kriterien für die Bemessung von Entschädigungspau-

schalen vorgesehen. Zum Teil vereinbaren die priBe-Fachstellen mit den Beistandspersonen im 

Voraus Stundenbudgets und die entsprechende Entschädigung. Allenfalls wird auch geregelt, wie 

ausserordentliche Aufwendungen (z.B. für eine Inventaraufnahme, eine Wohnungsauflösung, bei 

einer Todesfallregelung) sowie Spesen (Telefon, Fahrspesen, Porto, etc.) entschädigt werden.  

Im Zusammenhang mit der Entschädigung stellen sich auch sozialversicherungsrechtliche 

Fragen. Je nach Konstellation ist die Entschädigung beispielsweise AHV-pflichtig oder nicht. Die 

 

14 Art. 414 ZGB. 

15 Art. 404 ZGB. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_414
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#book_2/part_3/tit_11/chap_2/subch_4/lvl_C
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Frage ist jeweils im Einzelfall zu beurteilen. Zum Thema gibt es Empfehlungen16. Allgemein gilt 

(ist im Einzelfall zu verifizieren):  

Private Beistandspersonen, die ein Mandat aufgrund einer verwandtschaftlichen Beziehung 

oder eines sozialen Engagements führen, gelten i.d.R. als unselbständig Erwerbende. Die 

KESB wird zur Arbeitsgeberin und hat sozialversicherungsrechtliche Beiträge abzurechnen. Bei 

geringfügen Beträgen kann die Beistandsperson auf eine sozialversicherungsrechtliche Abrech-

nung verzichten (Details vgl. Empfehlungen in Fussnote 16). 

Anwälte und Anwältinnen, die je nach Situation auch als Beistandspersonen eingesetzt werden 

(z.B. bei Fällen mit Erbschaftsstreitigkeiten), gelten als sog. «Fachbeistandspersonen». Fachbei-

standspersonen führen ein Mandat aufgrund spezifischer Fachkenntnisse. Sie gelten i.d.R. als 

selbständig erwerbend und haben als Selbständige abzurechnen (Details vgl. Empfehlungen in 

Fussnote 16) 

Die Richtlinien der KESB Wil-Uzwil für die Entschädigung der Beistandspersonen vom 24. Ja-

nuar 2024 befinden sich im Anhang 5:  Richtlinien für die Entschädigung der Beistandspersonen 

der KESB Wil-Uzwil 

2.10. Datenschutz, Schweigepflicht und Akteneinsicht 

Jeder Mensch hat das Recht auf Privatsphäre. Das gilt auch für Menschen, die nicht mehr selbst 

entscheiden können. Eine Beistandsperson hat aufgrund ihrer Tätigkeit Einblick in die persönli-

chen Lebensverhältnisse einer verbeiständeten Person. 

Die Beistandsperson steht unter einer Schweigepflicht17. Persönliche Daten dürfen an Dritte nur 

weitergegeben werden, wenn dies im Interesse der verbeiständeten Person ist (z.B. Arzt, Kran-

kenkasse, AHV-Zweigstelle, KESB). Dabei muss die Beistandsperson sich auf die erforderlichen 

Informationen beschränken. Voraussetzung ist ausserdem, dass die Beistandsperson im betref-

fenden Bereich einen Auftrag hat.  

Die Schweigepflicht gilt grundsätzlich auch gegenüber Angehörigen und potenziellen Erben. 

Es darf mit ihnen grundsätzlich nicht über medizinische Befunde, persönliche Probleme oder die 

finanzielle Situation der Person gesprochen werden. Ein Austausch mit den Angehörigen ist nur 

gestattet, wenn die verbeiständete Person damit einverstanden ist. Sofern Angehörige sich um 

eine urteilsunfähige Person kümmern und eine Information im Interesse der Person liegt, können 

die Angaben, die zur Bewältigung der Aufgabe notwendig sind, gemacht werden.  

Die verbeiständete Person hat ein Recht, zu erfahren, wen die Beistandsperson über was infor-

miert. Wenn die verbeiständete Person wünscht, dass gewisse Informationen nicht weiterge-

geben werden, ist dies zu respektieren. Vorbehalten sind Situationen, wenn das Interesse der 

verbeiständeten Person nicht anders geschützt werden kann. Aber auch in diesem Fall dürfen 

nur die nötigsten Informationen weitergegeben werden. Auch gegenüber anderen Behörden darf 

die Beistandsperson grundsätzlich keine Auskunft geben. Im Strafverfahren gegen eine verbei-

 

16 Empfehlungen «Sozialversicherungsrechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Entschädigung von privaten Beistandsperso-
nen und Fachbeistandspersonen, vgl. Anhang 2.  

17 Art. 413 Abs 2 ZGB. 

https://www.kokes.ch/application/files/4216/7804/7094/Entschaedigung_PriMa_und_Fachbeistand_Sozialversicherung.pdf
https://www.kokes.ch/application/files/4216/7804/7094/Entschaedigung_PriMa_und_Fachbeistand_Sozialversicherung.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#book_2/part_3/tit_11/chap_2/subch_5/lvl_G
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ständete Person hat die Beistandsperson in den meisten Fällen ein Zeugnisverweigerungs-

recht18. Vor dem Zivilrichter darf sie die Aussage über persönliche Verhältnisse der betreuten 

Person verweigern19. Wenn die Beistandsperson unsicher ist, ob sie Auskunft an eine Drittperson 

geben soll, kann sie mit der priBe-Fachstelle Kontakt aufnehmen.  

Die verbeiständete Person hat ein Recht auf Einsicht in die Akten. Das bedeutet, dass der 

verbeiständeten Person selbst sowie ihrer Anwaltsperson grundsätzlich jederzeit das volle Ak-

teneinsichtsrecht zusteht.  

2.11. Haftung 

Eine Beistandsperson muss sorgfältig arbeiten. Sie muss die Aufgaben, die die KESB ihr gibt, so 

gut wie möglich erledigen. Grundsätzlich haften Beistandspersonen aber nicht direkt gegenüber 

der verbeiständeten Person für Schäden aus der Führung der Beistandschaft. Der Kanton haftet 

für Schäden, die der verbeiständeten Person im Rahmen einer Beistandschaft zugefügt worden 

sind20. Beispiele für Haftungsschäden sind das Nichtanmelden oder das zu späte Anmelden von 

Versicherungsleistungen oder das Abschliessen eines Vertrags zum Nachteil der verbeistände-

ten Person. 

Eine Beistandsperson kann von der verbeiständeten Person nicht direkt haftbar gemacht werden. 

Ein Schaden wird über den Kanton oder die Versicherung des Kantons beurteilt und abgewickelt. 

Der Kanton regelt, unter welchen Voraussetzungen er Rückgriff auf die Beistandsperson neh-

men kann. Bei grober Fahrlässigkeit oder absichtlicher Pflichtverletzung kann der Kanton den 

Schaden bei der Beistandsperson zurückverlangen.  

Wenn eine Beistandsperson einen Schaden bei der Führung der Beistandschaft selbst feststellt, 

soll sie sich unverzüglich bei der priBe-Fachstelle melden. Die meisten Schäden werden bei der 

Prüfung von Bericht und Rechnung festgestellt. 

  

 

18 Art. 168 StPO. 

19 Art. 165 ZPO. 

20 Art. 454 ZGB. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/de#art_168
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/de#art_165
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_454
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3. Aufnahme des Mandats 

Die Beziehung zwischen der Beistandsperson und der verbeiständeten Person ist eine beson-

dere. Möglicherweise kennt die Beistandsperson die verbeiständete Person und unterstützt und 

begleitet sie schon eine Weile. Oder die Beistandsperson kennt die verbeiständete Person noch 

nicht, da sie sich für das Amt als private Beistandsperson zur Verfügung gestellt hat.  

Für eine verbeiständete Person kann es schwierig und belastend sein, Hilfe und Unterstützung 

anzunehmen. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass «Hilfe annehmen» oftmals schwieriger ist 

als «Hilfe anbieten».  

Eine Beziehung in diesem Kontext gut zu gestalten, kann anspruchsvoll sein. In Fachkreisen wird 

auch vom «doppelten Mandat» von Hilfe und Kontrolle gesprochen. Gemeint ist damit, dass die 

Beistandsperson in einem Spannungsfeld steht zwischen  

− den Ansprüchen und Vorstellungen der verbeiständeten Person nach grösstmöglicher 
Selbständigkeit («Hilfe»), und 

− den Ansprüchen der Gesellschaft (stellvertretend ausgeführt durch die KESB) nach 
grösstmöglichem Schutz der hilfsbedürftigen Person («Kontrolle»).  

In dieser Beziehungs-Konstellation gibt es viele Widersprüchlichkeiten. Sie lassen sich nicht im-

mer auflösen und es ist wichtig, sie als Teil einer Beistandschaft zu akzeptieren. Die folgenden 

Ausführungen sollen helfen, sich in dieser anspruchsvollen Beziehung besser zurechtzufinden. 

3.1. Entscheid der KESB und Aufgaben als Beistandsperson 

Die Anordnung einer Beistandschaft erfolgt durch einen formellen Entscheid der KESB, welcher 

der verbeiständeten Person zugesendet wird. Der Beistandsperson wird dieser Entscheid eben-

falls zugestellt.  

Der Entscheid der KESB sollte sorgfältig gelesen werden: Welche Aufgaben habe ich als Bei-

standsperson? Vertrete oder begleite ich die verbeiständete Person (s. Ziff. 2.7.)?  Soweit es 

wichtig ist, kann die KESB weitere Unterlagen mitsenden: z.B. das Anhörungsprotokoll, einen 

Abklärungsbericht oder einen ärztlichen Bericht. Diesen Unterlagen können auch erste Hinweise 

entnommen werden, inwieweit die Person noch urteils- und handlungsfähig ist (s. Ziff. 2.3./2.4.). 

Die KESB sendet ausserdem eine Ernennungsurkunde oder einen Auszug aus dem Entscheid 

(Entscheid-Dispositiv) an die Beistandsperson (in der Regel erst nach Ablauf der 30-tägigen 

Beschwerdefrist, vgl. unten). Damit kann die Beistandsperson sich gegenüber Dritten ausweisen. 

3.2. Rechtskraft des KESB-Entscheids 

Wenn die verbeiständete Person oder ihr nahestehende Personen mit dem Entscheid der KESB 

nicht einverstanden sind, können sie innerhalb einer bestimmten Frist eine (Beschwerde bei der 

gerichtlichen Beschwerdeinstanz erheben. Die Frist zur Beschwerde ist im KESB-Entscheid ent-

halten (in der Regel innert 30 Tage, je nach Kanton gelten 10 Tage). Der KESB-Entscheid ist erst 

nach Ablauf dieser Frist rechtskräftig. 

Das heisst, die Beistandsperson darf gegenüber Dritten (Banken etc.) grundsätzlich erst handeln, 

wenn die Beschwerdefrist abgelaufen ist und keine Beschwerde erhoben wurde. Vorbehalten 
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sind Handlungen gegenüber der verbeiständeten Person, beispielsweise die Einladung zum er-

sten Gespräch.  

In besonderen Fällen kann die KESB einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung 

entziehen. Dies wird dann gemacht, wenn eine Sache besonders dringlich ist. In einem solchen 

Fall ist der Entscheid sofort rechtsgültig und die Beistandsperson muss ihre Aufgaben sofort 

wahrnehmen. 

3.3. Vorbereitung für den Einstieg ins Mandat 

Als Vorbereitung für den Einstieg ins Mandat überlegt sich die Beistandsperson, wie sie mit der 

verbeiständeten Person Kontakt aufnehmen will (z.B. mit einem Brief oder mit einem Telefonat). 

Das erste Gespräch oder der erste Kontakt kann an einem neutralen Ort oder zuhause bei der 

verbeiständeten Person stattfinden – was ist aus Sicht der verbeiständeten Person die bessere 

Option? Es ist auch zu überlegen, ob die verbeiständete Person beim ersten Gespräch oder beim 

ersten Kontakt allenfalls eine Vertrauensperson dabeihaben möchte. Ausserdem muss sich die 

Beistandsperson fragen, ob sie bereits beim ersten Gespräch bestimmte Unterlagen von der 

verbeiständeten Person zur Erledigung ihrer Aufgaben benötigt.  

Die Beistandsperson bereitet sich für das erste Gespräch so vor, dass sie eine Liste erstellt, was 

im ersten und was in den folgenden Gesprächen besprochen werden soll.  

Ein Erstgespräch kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb ist es wichtig, sich genügend Zeit 

zu nehmen. Allenfalls kann eine verbeiständete Person so viele Informationen und Fragen in 

einem Gespräch nicht verarbeiten, und es braucht mehrere Gespräche. Oder sie braucht Unter-

stützung bei der Aufnahme von Informationen (z.B. in Form von Bildern). Deshalb ist die der 

Einstieg ins Mandat zeitaufwändig und muss gut vorbereitet sein. Es ist wichtig, dass die verbei-

ständete Person in diesen Anfangsprozess gut eingebunden und das Tempo der weiteren 

Schritte auf ihre Bedürfnisse abgestimmt wird. 

Inhalt eines Erstgesprächs 

− Freundliche, offene Begrüssung auf Augenhöhe. 

− Würdigung des Zustandekommens des Gesprächs. 

− Erklären, um was es im Gespräch geht, Zeitrahmen festlegen. 

− Wünsche der verbeiständeten Person für das Gespräch aufnehmen. 

− Sich vorstellen, wenn die verbeiständete Person die Beistandsperson noch nicht kennt. 

− Thematisieren und Erklären des Entscheides der KESB: 

• Auftrag/Rolle der KESB, 

• Aufgaben/Rolle der Beistandsperson, 

• Was ist verhandelbar, was nicht. 

− Hintergrund der Beistandschaft bei der verbeiständeten Person erfragen, Sicht der verbeistän-

deten Person erklären lassen. 

− Aufklärung über Schweigepflicht und Datenschutz. 
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− Abmachung über die Zusammenarbeit treffen: Häufigkeit der Gespräche, Erreichbarkeit, Art 

und Umfang der Unterstützung, Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Kontaktaufnahme 

mit anderen Personen, Informationsaustausch mit anderen Personen. 

− Bei Vermögensverwaltung: Klärung der wichtigsten, dringenden Schritte: Budget, Art/Umfang/ 

Zeitpunkt von Überweisungen und Zahlung von Rechnungen, jederzeit Einsichtsrecht in die 

Rechnung, Inventaraufnahme und Einholen der notwendigen Unterlagen. 

Bei Fragen zum Erstgespräch kann die Beistandsperson bei der priBe-Fachstelle Unterstützung 

einholen. Sollte die verbeiständete Person kognitiv so eingeschränkt sein, dass kein Gespräch 

möglich ist, hat sich die Beistandsperson die Gedanken zum Erstgespräch dennoch zu machen 

und entsprechende Entscheide gemäss dem mutmasslichen Willen der verbeiständeten Person 

zu treffen. 

Bei einer Einkommens- und Vermögensverwaltung braucht die Beistandsperson zahlreiche Un-

terlagen und Informationen, damit sie das Inventar erstellen (s. Ziff. 4.7.1.) und die Finanzverwal-

tung wahrnehmen kann (s. Ziff. 3.5.). Gegebenenfalls kann mit der Einladung zum Erstgespräch 

bereits eine Liste mitgeschickt werden mit den erforderlichen Unterlagen.  

3.4. Vertrauensaufbau 

Die Beistandsperson hat mit der verbeiständeten Person persönlich Kontakt aufzunehmen21. Da-

bei ist es wichtig, eine gute Beziehung aufzubauen. Am besten stellt sich die Beistandsperson 

die Frage, welche Beziehungen sie als gut, wichtig und wertvoll bezeichnet: In einer guten Bezie-

hung fühlen wir uns meistens wohl und verstanden. Wir haben das Vertrauen, als Person ernst 

genommen und akzeptiert zu werden, auch wenn wir nicht die gleichen Meinungen haben. Um-

gekehrt kann sich die Beistandsperson auch allgemein fragen, wie es gelingen könnte, das Ver-

trauen der verbeiständeten Person zu gewinnen. Als hilfreich erweisen sich: sich Zeit nehmen, 

aufmerksam zuhören, offen die Meinung sagen und das Gegenüber dabei unterstützen, ihre 

Ideen und Pläne zu verwirklichen. 

Gemäss den Aufgaben einer Beistandsperson (s. Ziff. 2.7.) ist mit der verbeiständeten Person zu 

klären, wer in Zukunft welche Aufgaben wie übernimmt. Dies ist je nach Art der Beistandschaft, 

den zugewiesenen Aufgaben und den vorhandenen Möglichkeiten der verbeiständeten Person 

unterschiedlich. 

Für die Führung der Beistandschaft bespricht die Beistandsperson mit der verbeiständeten Per-

son die Ziele, die mit der Beistandschaft erreicht werden sollen. Es kann sein, dass die verbei-

ständete Person keine eigenen Ziele setzen kann. Dann hat die Beistandsperson sich selbst die 

Ziele für die Führung der Beistandschaft zu setzen (s. Ziff. 4.1.1.). 

Wenn Angehörige als Beistandsperson eingesetzt sind, stellen sich zusätzliche Fragen. Als 

Beistandsperson übernehmen sie im familiären Hilfssystem eine zusätzliche Rolle. Die Bezie-

hung zur verbeiständeten Person ist jedoch weiterhin von familiären Gewohnheiten geprägt. An-

gehörige haben grundsätzlich weniger Distanz zur gesamten Situation als aussenstehende Per-

sonen. Es kann deshalb die Gefahr bestehen, sich zu überfordern und von anderen Verwandten 

kritisiert zu werden. Die Beistandsperson sollte auf sich selbst achten und sich auch Zeit für sich 

 

21 Art.405 Abs. 1 ZGB. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_405
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nehmen. Dies gilt aber natürlich auch für Beistandspersonen, die Mandate für aussenstehende 

Personen führen. Erwartungen und Ansprüche von Angehörigen, Bekannten oder Nachbarn kön-

nen Beistandspersonen unter Druck setzen. Zur Entlastung und zum Austausch kann dazu die 

priBe-Fachstelle beigezogen werden.  

Ob eine Beistandschaft erfolgreich ist, hängt oft von der Beziehung zwischen Beistandsperson 

und der verbeiständeten Person ab. Vertrauen bildet dabei die Basis für eine gute Zusammen-

arbeit.  

Tipps zum Vertrauensaufbau 

➔ Interesse zeigen 

Es ist wichtig, echtes Interesse zu zeigen und gut zuzuhören. Die Beistandsperson soll nach früheren 

Lebensumständen, dem ausgeübten Beruf, wichtigen Erlebnissen, Beziehungen zu nahestehenden Per-

sonen und auch nach der aktuellen Lebenssituation fragen. Viele Menschen berichten gerne über ihre 

Geschichte, wenn sie merken, dass ihnen zugehört wird. Mit der Zeit kann auch über Wertvorstellungen 

oder andere wichtige Dinge gesprochen werden, welche die Person beschäftigt oder vielleicht belastet. 

➔Gesprächsförderndes Verhalten 

Beim Gespräch ist zu berücksichtigen, dass die sprachlichen Fähigkeiten der verbeiständeten Person 

beachtet werden (z.B. kurze Sätze, Pausen, Nachfragen, Zeit lassen zum Antworten). Die Beistands-

person sollte gut zuhören und versuchen zu verstehen, was der verbeiständeten Person wichtig ist. Sie 

kann das Gesagte auch zusammenfassen. Danach soll die Beistandsperson sagen, was sie denkt und 

fühlt. Sie soll in der Ich-Form sprechen. 

➔ Ernstnehmen, Zutrauen, Freiraum lassen 

Die verbeiständete Person sollte so viel wie möglich selbst machen oder mitbestimmen dürfen. So merkt 

die betreute Person, dass sie ernst genommen wird. Die Beistandsperson sollte die verbeiständete Per-

son nicht von ihrer Verantwortung entbinden. Die vorhandenen Fähigkeiten sollen gestärkt werden.  Wer 

selbst entscheiden kann, stärkt sein Selbstwertgefühl. Eine Beistandsperson darf auch mal einen Ver-

such wagen, wenn die verbeiständete Person eigene Vorschläge macht und dadurch keine wichtigen 

Interessen gefährdet sind. Andererseits dürfen Menschen aber nicht überfordert werden. 

➔ Erwartungen klären und Ziele setzen 

Jeder Mensch sieht die Dinge anders. Deshalb ist es wichtig, miteinander zu reden und herauszufinden, 

was jeder vom anderen erwartet. Vielleicht verbindet die betreute Person bestimmte Vorstellungen mit 

einer Beistandschaft. Ob diese realistisch sind oder nicht, lässt sich nur klären, wenn diese offen ausge-

sprochen werden. Sofern es möglich ist, über gegenseitige Erwartungen zu reden, wird es wahrschein-

lich auch möglich, Ziele zu setzen und diese gemeinsam anzugehen. Bei Personen, die nicht mehr selbst 

entscheiden können, muss die Beistandsperson im Interesse der Person handeln. Sie definiert die Ziele 

für die verbeiständete Person nach deren mutmasslichem Lebenskonzept. 

➔ Gefühle offen kommunizieren 

Es ist gut, wenn mit der verbeiständeten Person über ihre Erwartungen und Gefühle geredet wird. Diese 

werden auch ohne Worte kommuniziert. Ehrlichkeit soll die andere Person jedoch nicht verletzen. Jeder 

Mensch hat das Recht, anders zu sein. Deshalb sollte die Beistandsperson einfühlsam und tolerant sein.  



  

KOKES Handbuch priBe  KESB Wil-Uzwil/priBe-Fachstelle 
Version Februar 2025  Version Mai 2025 
 22 

➔ Konstruktive Kritik äussern 

Hilfsbedürftige Menschen reagieren - wie wir alle - manchmal schlecht auf Kritik. Deshalb soll eine Bei-

standsperson überlegen, ob eine Kritik sinnvoll ist und die verbeiständete Person weiterbringt. Eine Kritik 

sollte nicht verallgemeinernd auf die ganze Person gerichtet werden («Immer machst Du...», «immer bist 

Du...»). Sie soll sich auf eine konkrete Situation beziehen.  

➔ Schritte zur Problemlösung und Ziele vereinbaren 

Um ein Problem zu lösen, sind folgende Schritte hilfreich: 

- Das Problem durch die Brille der verbeiständeten Person betrachten. 

- Falls möglich: die Ursache ergründen und abschätzen, wieweit sie beseitigt werden kann oder 
akzeptiert werden muss. 

- Ein erreichbares Ziel definieren. 

- Verschiedene Lösungen suchen und diskutieren. 

- Sich für eine Lösung entscheiden. 

- Unterstützung für diesen Weg suchen. 

- Nach einer vereinbarten Zeit einen Zwischenhalt einlegen, um die gemachten Schritte zu be-
werten und das Ziel zu überprüfen.  

3.5. Erste Schritte 

Nachdem sich die Beistandsperson die Gedanken zur Vorbereitung (s. Ziff. 3.3./3.4.) gemacht 

hat, kann das erste Gespräch stattfinden. Neben den allgemeinen Zusammenarbeitsthemen stel-

len sich konkrete Fragen, die beim ersten Gespräch oder den Folgegesprächen thematisiert wer-

den können.  

Es geht konkret darum, die Zusammenarbeit zu besprechen: Wo handelt die verbeiständete 

Person weiterhin selbständig? Welche Aufgaben übernimmt die Beistandsperson? Je nach 

KESB-Entscheid ist die Beistandsperson für verschiedene Aufgabenbereich zuständig oder nur 

für einzelne Aufgabenbereiche. Pro Aufgabenbereich stellt sich die Frage, was die verbeiständete 

Person selbst oder Drittpersonen übernehmen können. Die Beistandsperson unterstützt die 

verbeiständete Person und Drittpersonen bei ihren Handlungen. Die Beistandsperson handelt nur 

dann selbst, wenn niemand sonst die Aufgabe wahrnimmt. 

In den folgenden grünen Kästen wird musterhaft dargestellt, welche Fragen sich bei diesem Aus-

handlungsprozess stellen (bei der ersten Tabelle ganz allgemein in Bezug auf die Aufgabenbe-

reiche, bei den folgenden Tabellen differenziert nach Thema).  

 

Klärung der Zusammenarbeit 

Aufgabenbereich  
 
(z.B. beim Aufgabenbereich 
Wohnen: Was macht die 
verbeiständete Person selb-
ständig? Was macht die Bei-
standsperson? etc.) 

selbständiges 
Handeln durch 
verbeiständete 
Person 

Handeln/Vertretung  
durch Drittperson  
(z.B. Angehörige, Sozial-
dienst, etc.)  

Handeln/Vertretung 
durch Beistands-per-
son 
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Wohnen    

Gesundheit    

Soziales Wohl    

Tagesstruktur/Bildung/ 
Erwerbstätigkeit 

   

Administration    

Einkommensverwaltung    

Vermögensverwaltung    

 

Neben der allgemeinen Zusammenarbeit geht es darum, die ersten Schritte zu besprechen: 

Welche Stellen sollen über die Beistandschaft informieren werden? Wer informiert diese Stellen? 

Welche Informationen braucht die Beistandsperson für die Führung des Mandats? (je nach Auf-

gabenbereich, Art der Beistandschaft und Möglichkeiten der verbeiständeten Person umfasst das 

alle aufgeführten Themen oder nur einen Teil davon. Bei Unsicherheiten wenden sich die Bei-

standsperson an die priBe-Fachstelle).  

Welche Stellen sollen über die Beistandschaft informiert werden? 

Ist eine Information an Dritte nötig? Wer informiert diese Drittstellen? 
 

 

KL    priBe  nicht not-
wendig 

− AHV-Zweigstelle bzw. Ausgleichskasse □ □ □ 
− Pensionskasse □ □ □ 
− Steuerverwaltung □ □ □ 
− Einwohnerdienst □ □ □ 
− Krankenkasse □ □ □ 
− Hausärztin/Hausarzt, Kliniken, Spitex, andere ambulanten Dienste □ □ □ 
− Zahnärztin/Zahnarzt □ □ □ 
− Privat- und Sachversicherungen □ □ □ 
− Telefon- und Internetanbieter □ □ □ 
− Serafe für Radio- und TV-Empfangskonzession □ □ □ 
− Wohnungsverwaltung oder Heim □ □ □ 
− Abonnementsdienste (Zeitungen, Zeitschriften) □ □ □ 
− Banken □ □ □ 
− PostFinance □ □ □ 
− Sozialdienst □ □ □ 
− Betreibungsamt □ □ □ 
− Auffangeinrichtung BVG □ □ □ 

Wenn klar ist, wer welche Stellen informiert und welche Stellen nicht informiert werden, ist noch 

zu klären, welche Informationen den Stellen mitgeteilt werden, bzw. welche Informationen von 

den Stellen benötigt werden.  
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Bei einer Einkommens- und Vermögensverwaltung muss zu Beginn ein Inventar aufgenommen 

werden (s. Ziff. 4.7.1.). Dazu braucht es verschiedene Unterlagen, die eingeholt werden müssen. 

Bei Bedarf muss auch die Unterschriftenregelung mit Banken neu bestimmt werden (s. Ziff. 4.1.4).  

Im Folgenden findet sich musterhafte Checklisten der Themen, die je nach zugeteiltem Aufga-

benbereich als Diskussionsgrundlage für die Arbeit als Beistandsperson resp. für die Arbeitstei-

lung zwischen Beistand und verbeiständeter Person dienen können (die Fragen zur Wohnung 

müssen z.B. nur besprochen werden, wenn der Aufgabenbereich «Wohnen» besteht):  

Was ist zu klären bei einer Einkommens- und Vermögensverwaltung?  

Je nach Situation stellen sich Fragen zu folgende Themen (wer macht was?):  
 

 

KL priBe 
nicht not-
wendig 

− Verwaltungskonto und Bankkonto zur eigenen Verwaltung der 
verbeiständeten Person bestimmen bzw. ggf. eröffnen 

□ □ □ 

− Budget der verbeiständeten Person erstellen □ □ □ 
− Verwaltung der Ein- und Ausgänge mit der verbeiständeten Person 

definieren 
□ □ □ 

− Gemäss Abmachung mit der verbeiständeten Person Renten 
(AHV/IV/BVG/EL usw.) und andere Einkünfte auf das Betriebskonto 
überweisen lassen. 

□ □ □ 

− Verfügungsrecht über Konten ändern (sofern nötig und allenfalls 
zusammen mit KESB) 

□ □ □ 

− Saldomeldung/Auszüge per Datum Inventaraufnahme verlangen □ □ □ 
− Eventuell bereits Saldierungen von Konten vornehmen und Saldo 

nach Rücksprache mit priBe-Fachstelle auf das Betriebs- oder Ka-
pital-Konto überweisen (Kontozusammenführung) 

□ □ □ 

− Bereinigung Wertschriftendepot (Anträge bei KESB stellen) 

− Schrankfach/Safe: Verfügungsrecht und Schlüsselverwahrung klä-
ren sowie Inhalt feststellen (zusammen mit einer Person der priBe-
Fachstelle) 

− Bei unverteilten Erbschaften Beteiligungen abklären. 

□ 
□ 
 

□ 

□ 
□ 
 

□ 

□ 
□ 
 

□ 
− Bei Liegenschaften:    

• Hypothekarschuld festhalten (von Bank; etc.) □ □ □ 
• Grundbuchauszug bestellen; Nutzniessungs- und Wohn-

rechtsansprüche klären 
□ □ □ 

• Abklären, ob Schuldbriefe deponiert sind □ □ □ 
• Bei vermieteten Wohnungen: Mietverträge beschaffen, 

Mietparteien informieren 
 

□ □ □ 

 

Welche Aufgaben stehen im Bereich Krankenkasse an? 

Wer macht was?                                                                                                   KL priBe nicht not-
wendig 

− Aktueller Versicherungsausweis verlangen  □ □ □ 
− Rückerstattungen auf das Betriebskonto verlangen □ □ □ 
− Zusatzversicherungen klären und ggf. Anpassungen besprechen □ □ □ 
− Franchisen-Wahl klären und ggf. Anpassungen besprechen □ □ □ 
− Unfallversicherung überprüfen und ggf. Anpassungen besprechen □ □ □ 
− Allfällige Ausstände klären □ □ □ 
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Was ist zu klären bei Versicherungen (Privathaftpflicht- und Hausratversicherung)? 

Wer macht was?                                                                                                    KL priBe nicht not-
wendig 

− Policen anfordern und allenfalls Ausstandsliste verlangen  □ □ □ 
− Police kontrollieren (Über-/Unterversicherung prüfen) □ □ □ 
− Sofern die verbeiständete Person in einem Heim lebt, ist zu klären, ob 

eine Hausratsversicherung noch notwendig ist 
□ □ □ 

− Allenfalls Ausstände klären □ □ □ 
 

Was ist zu klären, wenn jemand in einer eigenen Wohnung wohnt? 

Wer macht was?                                                                                                    KL priBe Nicht not-
wendig 

− Aktueller Mietzins klären, allenfalls aktueller Mietvertrag anfordern 
(wenn nicht vorhanden) und prüfen 

□ □ □ 

− Mietzinsdepot klären □ □ □ 
− Allenfalls Ausstände klären 

− Wohnung: 

• Sind wertvolle Gegenstände vorhanden (Bilder, Schmuck, Möbel) 

• Muss die Wohnung aufgelöst werden (Beizug priBe-Fachstelle)? 

• Was geschieht mit dem Mobiliar (Beizug priBe-Fachstelle)? 

• Befindet sich ein Testament/Erb-/Ehevertrag in der Wohnung: 
Sollen sie bei der Gemeinde oder kantonal spezifische Stelle 
hinterlegt werden? 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

 

Welche Aufgaben stehen an, wenn Dienste im Einsatz sind (z. B. Spitex)? 

Wer macht was?                                                                                                    KL priBe nicht not-
wendig 

− Rechnungsstellung klären und allenfalls umleiten lassen an Bei-
standsperson 

□ □ □ 

− Absprachen mit Personal der Dienste über Umfang, Einsatz und In-
formationsaustausch treffen 

□ □ □ 

 

Was ist zu klären, wenn die verbeiständete Person in einem Heim lebt? 

Wer macht was?                                                                                                   KL priBe nicht not-
wendig 

− Absprachen über Informationsaustausch – Zusammenarbeit mit der 
Heimleitung/Bezugspersonen 

□ □ □ 

− Heimrechnungen prüfen, eventuell Neuberechnung EL und/oder 
Hilflosenentschädigung prüfen 

□ □ □ 

− Absprachen über Auszahlung von Geld zur eigenen Verfügung, 
Verrechnung von weiteren Leistungen (Coiffeur, Telefon etc.) 

□ □ □ 

− Heimdepot klären □ □ □ 
− Allenfalls Ausstände klären □ □ □ 

 

Was ist zu klären bei der AHV-Zweigstelle/SVA bzw. Ergänzungsleistungen? 

Wer macht was?                                                                                                    KL priBe nicht not-
wendig 

− Bei EL-Anspruch letzte Berechnung verlangen und kontrollieren. □ □ □ 
− Kontrollieren, ob kantonale Zuschüsse geltend gemacht werden kön-

nen. 
□ □ □ 

− Prüfen der EL-Gesundheitskosten-Abrechnungen □ □ □ 
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− Wurden Kosten für Selbstbehalt (Krankheitskosten, Franchise) abge-
rechnet? 

□ □ □ 

− AHV-Mindestbeiträge für verbeiständete Personen im erwerbsfähi-
gen Altern bezahlt? 

□ □ □ 

 

Bestehen Schulden und/oder Forderungen?  

Wer macht was?                                                                                                    KL priBe nicht not-
wendig 

− Auszug aus dem Betreibungsregister einholen. □ □ □ 
− Wenn möglich eine Gläubigerliste erstellen. □ □ □ 
− Prüfen, ob Abzahlungsvereinbarungen mit Gläubigern getroffen wer-

den können. 
□ □ □ 

− Prüfen, ob (Teil-)Schuldenerlasse ausgehandelt werden können. □ □ □ 
− Bestehen Schulden bei privaten Personen? □ □ □ 
− Wenn andere Personen der verbeiständeten Person Geld schulden: 

Müssen Schuldanerkennungen ausgearbeitet und ein Rückzahlungs-
modus vereinbart werden; sollen für Forderungen Darlehensverträge 
abgeschlossen werden (ev. Zustimmung der KESB notwendig)? 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 

Sind Steuerangelegenheiten zu klären? 

Wer macht was?                                                                                                    KL priBe nicht not-
wendig 

− Letzte Steuererklärung anfordern □ □ □ 
− Aktuelle Steuerveranlagung einholen und kontrollieren □ □ □ 
− Allenfalls Ausstände klären □ □ □ 

 

In den weiteren Gesprächen ist die verbeiständete Person zu informieren, welche Informationen 

inzwischen eingeholt wurden oder bereits vorhanden sind. Ausserdem ist bei der verbeiständeten 

Person nachzufragen, welche Aufgaben sie umgesetzt hat und wo sie allenfalls noch Unterstüt-

zung braucht. 

So kann in den ersten Monaten das Vertrauen aufgebaut, die Zusammenarbeit aufeinander ab-

gestimmt und an den gemeinsamen Zielen gearbeitet werden. 
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4. Führung des Mandats 

4.1. Allgemeines zur Mandatsführung 

Die Beistandschaft besteht aus verschiedenen Aufgaben, die mit der Bewältigung des Alltags 

zusammenhängen. Es geht um die Unterstützung (gegebenenfalls auch Vertretung oder Mitwir-

kung) bei Aufgaben, die die verbeiständete Person nicht (mehr) allein wahrnehmen kann.  

Aufgabenbereiche und Beistandschaften 

Es kann zwischen folgenden (Aufgaben-)Bereichen unterschieden werden: 

- Wohnen  

- Gesundheit  

- soziales Wohl  

- Tagesstruktur/Bildung/Erwerbstätigkeit 

- Administration 

- Einkommens-/Vermögensverwaltung. 

(zu den Details s. Ziff. 4.2-4.7.) 

Je nach individuellem Unterstützungsbedarf ordnet die KESB in allen Aufgabenbereichen oder 

nur in einzelnen Aufgabenbereichen eine Beistandschaft an. Deshalb ist es wichtig, den Ent-

scheid der KESB genau zu lesen (s. Ziff. 3.1.), damit man als Beistandsperson Bescheid weiss, 

für welche Aufgabenbereiche man zuständig ist (und für welche Aufgabenbereiche nicht). 

Pro Aufgabenbereich bestimmt die KESB, ob die Unterstützung geleistet wird in Form einer  

- Begleitung («Begleitbeistandschaft», s. Ziff. 2.7.1.),  

- Vertretung («Vertretungsbeistandschaft», s. Ziff. 2.7.2.) oder  

- Mitwirkung («Mitwirkungsbeistandschaft», s. Ziff. 2.7.3.). 

So ist es zum Beispiel möglich, dass für den Aufgabenbereich «soziales Wohl» eine Begleitbei-

standschaft besteht, und für die Bereiche «Gesundheit», «Administration» und «Einkommens-

/Vermögensverwaltung» eine Vertretungsbeistandschaft. Ein Muster-Entscheid für eine kombi-

nierte Beistandschaft findet sich im Anhang 1. Je nach Situation sind die Entscheide ausführlicher 

oder kürzer.  

Die Ausführungen zu den einzelnen Aufgabenbereichen (s. Ziff. 4.2-4.7.) sind auf die Aufgaben 

der Vertretungsbeistandschaft ausgerichtet, weil das die häufigste Beistandschaft ist. Bei einer 

Begleitbeistandschaft oder Mitwirkungsbeistandschaft sind entsprechende Nuancierungen nötig.  

Bei allen Mandaten gilt: Die Beistandsperson handelt immer im Interesse der verbeiständeten 

Person. Das setzt voraus, dass sie die Interessen der verbeiständeten Person kennt. Insofern 

hat die Beistandsperson in Bezug auf die zugeteilten Aufgaben zu klären, was die verbeiständete 

Person möchte und wie sie sich dazu stellt (s. Selbstbestimmung und Partizipation, Ziff. 2.5).  

Es sind Ziele auszuhandeln und zu vereinbaren (s. Ziff. 4.1.1.). Die Meinung der verbeistände-

ten Person ist zentral und im Entscheidungsprozess handlungsleitend. Diese soll dokumentiert 

werden (s. Ziff. 4.1.2.). Dazu gehört auch die Aufgabe, aufzuzeigen, was momentan machbar ist 

und was nicht. Dieser Aushandlungsprozess kann aufwändig sein; er ist jedoch wesentlicher Be-

standteil der Mandatsführung. Der Meinung und dem Willen der verbeiständeten Person, das 

Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten, ist unter Berücksichtigung ihrer Fähigkeiten 

file:///C:/Users/K50CHOSA/Downloads/Wohnen%23_4.2._Aufgabenbereich_
https://www.kokes.ch/download_file/view/dfd2d444-4fd2-4859-8bfe-acb2be5e12ff/845
file:///C:/Users/K50CHOSA/Downloads/Wohnen%23_4.2._Aufgabenbereich_


  

KOKES Handbuch priBe  KESB Wil-Uzwil/priBe-Fachstelle 
Version Februar 2025  Version Mai 2025 
 28 

so weit wie möglich nachzukommen22 (s. Ziff. 2.5.). Schliesslich hat die Beistandsperson gegen-

über der KESB die Pflicht, regelmässig einen Bericht abzugeben und je nach Aufgabenbereich 

auch eine Rechnung (s. Ziff. 4.1.3.). 

4.1.1. Ziele vereinbaren 

Eine Beistandsperson vereinbart mit der verbeiständeten Person Ziele. Sie besprechen, wer wel-

che Ziele wie bearbeitet. Sie vereinbaren, bis wann sie die nächsten Schritte ausgeführt haben 

und wann sie sich wieder treffen. Zusammen werden dann die abgemachten Punkte ausgewertet. 

Wenn Ziele nicht erreicht werden können, ist zusammen zu schauen, woran das liegt und wie 

allenfalls anders vorgegangen werden kann.  

Auch wenn eine verbeiständete Person keine eigenen Ziele (mehr) nennen kann, ist es wichtig, 

dass eine Beistandsperson sich überlegt, welche Ziele sie mit der Beistandschaft erreichen will. 

Sie hat die Führung der Beistandschaft zu planen und umzusetzen. Auch hier soll die Beistands-

person regelmässig überlegen, ob sie ihre Aufgaben gemäss der Beistandschaft und im Interesse 

der verbeiständeten Person erfüllt. 

 

Zielvereinbarung mit (Vorname/Name) 

Ziel Wer macht 
was? 

Bis wann? Was braucht es dazu? 
(Hilfsmittel/andere Personen) 

Auswertung 

   
  

   
  

 

Ort, Datum, Unterschrift verbeiständete Person: 

Ort, Datum, Unterschrift Beistandsperson: 

 

4.1.2. Aktenführung 

Die Beistandsperson ist dafür verantwortlich, alle wichtigen Informationen und Unterlagen in ihren 

Akten festzuhalten. Sie entscheidet selbst, welche Akten sie anlegt (Papier oder elektronisch). 

Es ist wichtig, dass eine Beistandsperson die abgemachten Ziele und Handlungen aufschreibt. 

Nach jedem Gespräch oder jeder wichtigen Handlung soll eine kurze Notiz über den Inhalt und 

die getroffenen Schritte gemacht werden. Aktennotizen sind für das spätere Schreiben des Re-

chenschaftsberichtes hilfreich. Aktennotizen sind so zu schreiben, dass die verbeiständete Per-

son sie jederzeit einsehen kann, wenn sie dies möchte.  

 

22 Art. 406 Abs. 1 ZGB. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_406
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Die Akten müssen bis zum Ende der Führung einer Beistandschaft aufbewahrt werden. Die wei-

tere Aufbewahrung und Archivierung ist mit der priBe-Fachstelle zu klären. 

Um die Unterlagen systematisch ablegen zu können, ist es sinnvoll, wenn die Beistandsperson 

einen Ordner für die «allgemeinen Unterlagen» und einen Ordner für die «Rechnungsführung» 

führt (elektronisch oder Papier).  

Erstellen eines Dossiers (elektronisch oder Papier) für die betreute Person 

Ordner mit folgenden Unterlagen erstellen 
(Themen im Einzelfall prüfen: je nach zugewiesenen Aufgaben gemäss Entscheid KESB) 

 

− Entscheid der KESB  □ 

− Ernennungsurkunde bzw. Dispositiv des Entscheides □ 

− Allenfalls Personalienblatt sowie weitere Adressen (Angehörige etc.) □ 

− Allenfalls Abklärungsbericht, Arztbericht, Gutachten, usw. □ 

− Kopien von Ausweispapieren  

− Miet- oder Heimvertrag     

− Krankenkassen – Versicherungsausweis 

− Versicherungspolicen (Hausrat, Haftplicht, etc.) 

− Steuererklärungen, Verfügungen Steuern  

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

− Bei Rentnerinnen und Rentner:  

• AHV- oder IV-Verfügung □ 

• Verfügung BVG-Rente □ 

• EL-Verfügung □ 

• Verfügung Hilflosenentschädigung □ 

• weitere Rentenausweise □ 

 

4.1.3. Bericht und Rechnung  

Eine Beistandsperson muss in der Regel alle zwei Jahre bei der KESB einen Bericht über ihre 

Arbeit und – wenn Einkommen und/oder Vermögen verwaltet wurde – die Rechnungsführung 

einreichen. Bei der ersten Berichtsperiode setzt die KESB meistens eine einjährige Frist. Die 

Berichtsperiode ist im KESB-Entscheid aufgeführt (s. Ziff. 3.1.). Für den Bericht und die Rech-

nung sind die Vorlagen der priBe-Fachstelle zu verwenden.   

Je nach Aufgaben gemäss Entscheid der KESB berichtet die Beistandsperson z.B., welche Ziele 

sie gesetzt haben (s. Ziff. 4.1.1.), wie die Ziele umgesetzt wurden, und welche Unterstützung 

die verbeiständete Person von der Beistandsperson erhalten hat. Die Beistandsperson berichtet, 

ob sich etwas Wichtiges ereignet hat und, falls Einkommen und/oder Vermögen verwaltet wird, 

wie sich die finanzielle Situation der verbeiständeten Person verändert hat.  

Die verbeiständete Person ist bei der Erstellung des Berichts und der Rechnung einzubeziehen 

und deren Meinung soll im Bericht erwähnt werden. 

Der Bericht enthält am Ende einen Antrag zur Weiterführung der Beistandschaft entweder in un-

veränderter oder in angepasster Form, evtl. zur Aufhebung der Beistandschaft (s. Ziff. 2.8.). Die 

Begründung dieses Antrags soll sich aus dem Bericht ergeben. Zudem führt die Beistandsperson 
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am Ende des Berichts an, ob sie zur weiteren Mandatsführung bereit ist. Wenn eine Beistands-

person aus wichtigen Gründen zurücktreten will, sollte sie das frühzeitig mit der priBe-Fachstelle 

besprechen.  

Am Schluss wird der Bericht und allenfalls die Rechnung von der Beistandsperson mit Ort und 

Datum unterzeichnet. In der Regel unterschreibt die verbeiständete Person den Bericht und die 

Rechnung ebenfalls (das erfordert das kantonale Recht oft ausdrücklich) und erklärt damit, dass 

sie diesen gesehen hat (z.B. «Eingesehen und mit Beistandsperson besprochen, Datum/Unter-

schrift»). Sie muss nicht mit dem Bericht oder der Rechnung einverstanden sein. Kann oder will 

eine verbeiständete Person den Bericht und die Rechnung nicht unterzeichnen, dann kann die 

Beistandsperson mit einer kurzen Begründung den Bericht und die Rechnung ohne Unterschrift 

der verbeiständeten Person einreichen. Die verbeiständete Person hat das Recht auf eine Kopie 

des Berichts und der Rechnung. 

Der Bericht und die allfällige Rechnung werden zusammen mit den Belegen und den Kontoaus-

zügen an die von der priBe-Fachstelle bezeichneten Stelle eingereicht. Wenn der Bericht und die 

Rechnung in Ordnung sind, werden sie von der KESB genehmigt. Dies wird in einem Entscheid 

festgehalten. Der genehmigte Bericht und die Rechnung sind die Grundlage für die nächste Be-

richtsperiode. Es kann sein, dass im Entscheid Aufgaben erwähnt werden, welche in der näch-

sten Berichtsperiode erledigt werden müssen. Im Entscheid steht schliesslich auch, wann der 

nächste Bericht und die Rechnung wieder eingereicht werden müssen. Auch die Hinweise zur 

Entschädigung (s. Ziff. 2.9.) sind dem Entscheid zu entnehmen.  

Vorlagen für Bericht und Rechnung 

www.kesb.sg.ch/regionen/wil-uzwil/merkblaetter-downloads unter Mandatstragende (Arbeitsun-

terlagen) -> Bericht / Rechnung 

 

4.1.4. Legitimation gegenüber Dritten  

Meldet sich die Beistandsperson zum ersten Mal bei einer Stelle oder bei einer Person, so muss 

sie sich mit der Urkunde oder dem Entscheid-Dispositiv ausweisen (s. Ziff. 3.1.).  

Die Stelle und Drittpersonen, welche von der Beistandschaft wissen sollten, können mit einem 

Brief zusammen mit der Urkunde oder dem Dispositiv informiert werden. Der Inhalt des Briefes 

soll mit der verbeiständeten Person besprochen werden, sofern sie diesen noch versteht. Bei 

allfälligen Problemen mit Drittstellen soll mit der priBe-Fachstelle Kontakt aufgenommen werden.  

Der untenstehende Musterbrief richtet sich an Banken. Die priBe-Fachstelle kann weitere Vorla-

gen für die Meldung an involvierte Stellen zur Verfügung stellen. 

Muster eines Informationsschreibens für die Bank 

Adresse Beistandsperson                Adresse Empfänger 

Ort, Datum 

Information über eine Beistandschaft nach Art. 394/395 ZGB 

http://www.kesb.sg.ch/regionen/wil-uzwil/merkblaetter-downloads
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Vorname, Nachname, geb. xx.xx.xx, Adresse, Vers. Nr. xxxx 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Entscheid vom XX.XX.XXXX hat die KESB X eine Beistandschaft nach Art. 394/395 ZGB für [Vor-

name] [Nachname] errichtet und mich als Beistandsperson ernannt. Mir wurde die Aufgabe der Einkom-

mens- und Vermögensverwaltung übertragen. In der Beilage finden Sie die Urkunde (oder das Disposi-

tiv). 

Für die Inventaraufnahme ersuche ich Sie um die Zustellung der Stichtagsbescheinigungen aller Ver-

mögenswerte per XX.XX.XXXX (Tag des KESB-Entscheids). 

Bitte löschen Sie alle bisherigen Vollmachten. Beachten Sie bitte, dass Vorname Nachname weiterhin 

und die Beistandsperson neu Zugriff auf alle Vermögenswerte verfügen.  

Allfällig eingerichtete Lastschriftverfahren und Daueraufträge lassen Sie wie bisher bestehen (oder: lö-

schen Sie per sofort). Besten Dank für Ihre Bemühungen. 

Freundliche Grüsse 

Vorname, Name Beistandsperson 

 

4.2. Aufgabenbereich «Wohnen» 

Die Aufgabenzuweisung «stets für eine geeignete Unterkunft für die verbeiständete Person be-

sorgt zu sein» umfasst den Bereich Wohnen ganz allgemein. Je nachdem, ob die verbeiständete 

Person in einer eigenen Wohnung oder in einem Heim lebt, stellen sich andere Fragen.  

4.2.1. Wohnen in einer eigenen Wohnung 

Lebt eine verbeiständete Person in einer Wohnung, so kann sich die Frage der Wohnfähigkeit 

stellen. Mit Unterstützung von ambulanten Diensten kann diese gefördert werden. Zentral sind 

hier der Wunsch und das Lebenskonzept der verbeiständeten Person. Auch gibt es in zahlreichen 

Regionen betreute Wohnformen, welche auf die spezifischen Bedürfnisse von physisch und/oder 

psychisch beeinträchtigen Personen ausgerichtet sind. 

Dank verschiedener Hilfen können ältere oder beeinträchtigte Menschen (länger) selbstbestimmt 

zu Hause leben. Vereine, Stiftungen, staatliche Dienststellen, Nachbarschaftshilfen, private Or-

ganisationen und Kirchen helfen dabei. Sie bieten Beratung, finanzielle, administrative, medizini-

sche und hauswirtschaftliche Hilfe. Das Dienstleistungsangebot umfasst auch seelsorgerische 

Betreuung, Veranstaltungen mit Gleichgesinnten, Begleitung schwerkranker Personen, Frei-

zeitanimation und Hilfsmittel. 

Jede Region hat verschiedene Organisationen, die ambulante Dienstleistungen anbieten, wie 

zum Beispiel Pro Infirmis, Pro Senectute, Spitex, Mahlzeitendienst, Nachbarschaftshilfe.  

Ein neuer Mietvertrag oder eine Änderung des Mietvertrags soll von der urteilsfähigen verbei-

ständeten Person grundsätzlich selbst unterzeichnet werden. Sollte bei einer urteilsunfähigen 

oder einer in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkten Person ein neuer Mietvertrag unterzeich-

net werden müssen, dann kann die Beistandsperson den Mietvertrag unterzeichnen - sofern sie 
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ein Vertretungsrecht im Aufgabenbereich „Wohnen“ hat. Unsicherheiten sind mit der priBe-Fach-

stelle zu besprechen.  

Je nach Situation ist zu klären, wer Zutritt zur Wohnung hat und wo Reserveschlüssel deponiert 

sind. Haben Dritte vor der Errichtung der Beistandschaft schon einen Schlüssel zur Wohnung und 

wünscht die verbeiständete Person das weiterhin, so gilt dies zu respektieren. Dabei ist zu klären, 

wie das Verhältnis der verbeiständeten Person zu diesen Personen ist. Die Befugnis zum Woh-

nungszutritt sollte in diesen Fällen verschriftlicht und von der verbeiständeten Person unterzeich-

net werden. Sind Dritten Wohnungsschlüssel auszuhändigen, empfiehlt es sich, das stets nur 

gegen Quittung zu tun.  

Muss im Rahmen der Inventarisierung die Wohnung von der Beistandsperson betreten werden, 

sollte dies immer im Beisein einer Drittperson (vertraute Person, Person der priBe-Fachstelle, 

etc.) gemacht werden (s. Ziff. 4.7.1.). In diesem Zusammenhang ist auch zu klären, wie mit Wert-

gegenständen umzugehen ist. Diese sollten vor dem Zugriff von Dritten geschützt sein. Hier sind 

zudem die Vorschriften der VBVV zu beachten (s. Ziff. 4.7.3.). Dabei wird vorgeschrieben, dass 

Wertgegenstände und Wertsachen in der Regel bei der Bank aufzubewahren sind23. Jedoch ist 

auch hier auf die Meinung der verbeiständeten Person Rücksicht zu nehmen. In jedem Fall ist 

darauf zu achten, dass die Gegenstände sicher aufbewahrt werden und sollten die Sachen in der 

Wohnung verbleiben, eine Ausnahmebewilligung mit der priBe-Fachstelle besprochen wird24.  

Die Beistandsperson sollte einen aktuellen Mietvertrag von der Wohnung der verbeiständeten 

Person haben. Auch ist mit der verbeiständeten Person abzumachen, wer den Mietzins in Zukunft 

zahlt. In Rücksprache mit der verbeiständeten Person kann die Beistandsperson Einsprachen 

gegen missbräuchliche Mietzinserhöhungen, gegen eine missbräuchliche Kündigung sowie all-

gemein Klagen und Mieterstreckungsbegehren bei der örtlich zuständigen Schlichtungsbehörden 

in Mietsachen im Namen der verbeiständeten Person erheben. Möchte eine Beistandsperson so 

vorgehen und erhält sie keine Zustimmung dazu von der urteilsfähigen und in ihrer Handlungsfä-

higkeit nicht eingeschränkten verbeiständeten Person, ist mit der PriBe-Fachstelle allenfalls eine 

Zustimmung bei der KESB zu klären25. 

Urteilsfähige Personen können ihren zivilrechtlichen Wohnsitz wechseln, was auch für Perso-

nen im Rahmen einer Vertretungsbeistandschaft gilt. Ein definitiver Umzug in eine andere Ge-

meinde kann dazu führen, dass eine andere KESB örtlich zuständig wird. Das bedeutet jedoch 

nicht per se, dass die Beistandsperson das Mandat abzugeben hat. Es kann sinnvoll sein, wenn 

die Beistandsperson von der neu zuständigen KESB weiterhin eingesetzt bleibt. Die verbeistän-

dete Person kann die bisherige Beistandsperson als Vertrauensperson vorschlagen.26 Details 

sind mit der priBe-Fachstelle zu klären. 

Bei einem Wechsel des Wohnsitzes ist die verbeiständete Person bei der neuen Gemeinde an-

zumelden. Damit verbunden müssen auch alle zuständigen Institutionen (Versicherungen, Aus-

gleichskasse, Steueramt usw.) in Absprache mit der verbeiständeten Person über den Woh-

nortswechsel informiert werden. Je nach dem können sich auch die Kosten oder Leistungen einer 

 

23 Art. 4 Abs. 1 VBVV. 

24 Art. 4 Abs. 2 VBVV. 

25 Art. 416 Abs. 1 Ziff. 9 ZGB. 

26 Art. 401 Abs. 1 ZGB.  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2023/486/de#art_4
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2023/486/de#art_4
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_416
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_401
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Versicherung ändern (Krankenkasse, Ergänzungsleistungen usw.). Es wird empfohlen, sich bei 

der priBe-Fachstelle vor dem Wechsel in eine andere Gemeinde und allenfalls sogar in einen 

anderen Kanton zu erkundigen, mit welchen möglichen Auswirkungen zu rechnen ist.  

Wohnen in einer eigenen Wohnung 

- Wie steht es um die Wohnfähigkeit und welche Perspektiven sollen besprochen werden? 

- Wer hat und wer soll Zutritt zur Wohnung bekommen? 

- Im Rahmen der Inventarisierung vor Ort stets begleitet durch eine Drittperson sein. 

- Wird eine Ausnahmebewilligung von der KESB für Wertsachen/Wertgegenstände benötigt? 

- Mietvertrag (Kopie), Mietzinsdepot in der Dokumentation sowie Mietzinszahlung klären. 

- Wechsel in eine neue Wohnung in eine andere Gemeinde: Klärung der Folgen und Information 
an die verbeiständete Person vor dem Abschluss eines neuen bzw. der Kündigung des bisheri-
gen Mietvertrags. 

 

Der Kanton St. Gallen hat sich gesundheits- und sozialpolitisch zum Ziel gesetzt, der Einwohner-

schaft zu ermöglichen, selbstbestimmt mit angemessener Lebensqualität so lange wie möglich in 

ihrer gewohnten Umgebung leben zu können. Die Hilfe und Pflege zu Hause (Spitex) soll 

massgeblich dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen. 

Die Gemeinde stellt für ihre Einwohnerschaft ein bedarfsgerechtes Angebot an Hilfe und Pflege 

zu Hause sicher, namentlich für 

- behinderte, kranke, verunfallte, rekonvaleszente, betagte oder sterbende Personen, 

- Personen, die in einer physischen und/oder psychischen Krisen- oder  

 Risikosituation stehen, 

- Frauen vor und nach der Geburt eines Kindes. 

Die Hilfe und Pflege zu Hause soll 

- mit ihren Dienstleistungen das Wohnen und Leben zu Hause für Personen aller 

 Altersgruppen, die auf Hilfe, Pflege, Betreuung und Begleitung angewiesen sind, fördern, 

 unterstützen und ermöglichen, wenn es medizinisch, pflegerisch, sozial und wirtschaftlich 

 sinnvoll und vertretbar ist, 

- betreuende und pflegende Angehörige beraten und unterstützen. 

Die Pflege zu Hause umfasst Pflichtleistungen der obligatorischen Krankenkassenversicherung. 

Die Hilfe zu Hause umfasst stellvertretende Haushaltsführung oder Anleitung dazu (namentlich 

Raumpflege, besorgen der Wäsche, einkaufen, kochen), sozial begleitende Unterstützung (na-

mentlich aktivieren und motivieren, besorgen von oder anleiten bei vertraulichen Geschäften wie 

Korrespondenz und Zahlungsverkehr, Sicherheit und Halt geben), Betreuung der Kinder bei ge-

sundheitsbedingtem Ausfall des zuständigen Elternteils. 

Die Dienstleistungen erfolgen aufgrund einer Bedarfsabklärung und basieren auf einer schriftli-

chen Vereinbarung.  
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Spitex-Leistungen sind Bestandteil der obligatorischen Krankenversicherung und werden von den 

Krankenkassen mitgetragen. 

Bezüger:innen von Ergänzungsleistungen können einen Teil der Spitexleistungen über die EL 

abrechnen (siehe Merkblatt „Vergütungen von Krankheits- und Behinderungskosten bei Ergän-

zungsleistungen“ www.svasg.ch/online-schalter/pdf/form_5100.pdf.) 

 

4.2.2. Kündigung und Hausratsauflösung 

Die Kündigung einer Wohnung und allenfalls die Auflösung eines Hausrats sind gut zu planen. 

Ist die verbeiständete Person urteilsfähig, so kann sie die Wohnung mit Unterstützung der Bei-

standsperson selbst kündigen. Ist die verbeiständete Person nicht urteilsfähig oder wurde sie 

und in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt, hat die Beistandsperson mit Zustimmung der 

KESB die Wohnung zu kündigen und allenfalls die Auflösung des Hausrates genehmigen zu las-

sen27 (s. Ziff. 4.7.4.).   

Eine Hausratsauflösung ist eine heikle Angelegenheit. Es geht um Gegenstände, die oft einen 

hohen emotionalen Wert für die verbeiständete Person und/oder ihre Angehörigen haben. Hier 

sollen sich Beistandspersonen durch die priBe-Fachstelle beraten lassen.  

Zu den Aufgaben einer Beistandsperson kann es gehören, die Hausratsauflösung zu organisie-

ren. Das Putzen der Wohnung wie auch das Zügeln sind nicht spezifische Aufgaben einer Bei-

standsperson. Normalerweise werden dazu entsprechende Unternehmen engagiert. Die Kosten 

gehen zu Lasten der verbeiständeten Person.  

Auch ist zu beachten, dass die Wohnung der verbeiständeten Person nicht allein betreten wird. 

Kündigung und Wohnungsauflösung 

- Ist die verbeiständete Person urteilsfähig und in ihrer Handlungsfähigkeit nicht eingeschränkt, 
soll sie die Kündigung unterzeichnen. 

- Die Auflösung des Haushalts, der Umzug und die Reinigung der Wohnung sind mit der verbei-
ständeten Person zu besprechen. 

- Sofern die verbeiständete Person bezüglich Wohnungskündigung und allenfalls Auflösen des 
Hausrates nicht mehr urteilsfähig ist oder in dieser Sache in ihrer Handlungsfähigkeit einge-
schränkt wurde, muss im Vorfeld die Zustimmung der KESB eingeholt werden. 

- Eine vorgängige Beratung mit der priBe-Fachstelle bezüglich Modalitäten der Hausratsauflö-
sung ist zu empfehlen. 

 

4.2.3. Wohnen in einer stationären Einrichtung 

Ist die Wohnfähigkeit fraglich oder nicht mehr gegeben, ist ein Übertritt in eine stationäre Einrich-

tung, z.B. ein betreutes Wohnen oder in ein Alters- oder Pflegeheim angezeigt. Auch hier steht 

 

27 Art. 416 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB. 

http://www.svasg.ch/online-schalter/pdf/form_5100.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_416
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eine Zusammenarbeit mit der verbeiständeten Person im Vordergrund. Solche Entscheidungsfin-

dungen sind nicht leicht und vielfach können sich die Ereignisse überstürzen. Deshalb ist eine 

Perspektivenklärung zu Beginn der Beistandschaft – wo möchte die verbeiständete Person woh-

nen, wenn sie nicht mehr in der Wohnung leben kann – massgeblich und hilfreich. Je nach den 

Umständen sind weitere Stellen einzubeziehen (Spital, Sozialdienst, Familie, Hausarzt). Es ist zu 

beachten, dass bei betreuten Wohnformen oft Wartelisten geführt werden, weshalb die frühzeitige 

Klärung der künftigen Wohnform gerade bei betagten Personen wichtig ist.  

Vor einem Wohnortswechsel in eine stationäre Einrichtung in eine andere Gemeinde (in einem 

anderen Kanton) ist zu klären, ob die verbeiständeten Person damit verbunden ihren zivilrechtli-

chen Wohnsitz ändert. Dabei spielen die Urteilsfähigkeit und die Absicht, am neuen Ort dauernd 

zu bleiben, eine wichtige Rolle. Je nach dem muss die verbeiständete Person bei der neuen 

Gemeinde angemeldet werden, allenfalls ist sie auch nur Wochenaufenthalterin. Auch die Zu-

ständigkeiten für Ergänzungsleistungen, Krankenkasse, Steuerämter, KESB usw. können sich 

ändern. Es ist deshalb vor einem Wechsel in eine andere Gemeinde zu empfehlen, mit der priBe-

Fachstelle Kontakt aufzunehmen. 

Bei einem Eintritt der verbeiständeten Person in ein Heim muss ihr Einverständnis vorliegen. 

Diese Zustimmung ist zu dokumentieren. Grundsätzlich unterzeichnet die verbeiständete Person 

einen Heimvertrag (Betreuungsvertrag)28 selbst. Kann eine verbeiständete Person den Heim-

vertrag nicht selbst unterzeichnen, weil sie ihn nicht versteht, ist das Unterzeichnen eines Heim-

vertrages durch die Beistandsperson möglich: die KESB muss dem Vertrag ebenfalls zustimmen 

(s. Ziff. 4.7.4.). Unter Umständen ist auch die Unterzeichnung durch vertretungsberechtige Ange-

hörige möglich.29 

Auch wenn ein solcher Vertrag abgeschlossen wurde, darf eine verbeiständete Person nicht ge-

gen ihren Willen untergebracht werden. Eine Heimeinweisung gegen den Willen der verbeistän-

deten Person geht nur nach den Bestimmungen der fürsorgerischen Unterbringung (s. Ziff. 

4.3.3.).  

Je nach Schutzbedürfnis der verbeiständeten Person müssen in einer Einrichtung auch bewe-

gungseinschränkende Massnahmen ergriffen werden. Zuständig für diese Entscheidung ist al-

lein die Einrichtung, eine Zustimmung durch die Beistandsperson ist nicht möglich. Hat die Bei-

standsperson auch die Aufgabe, die verbeiständete Person in medizinische Angelegenheiten zu 

vertreten und ist die verbeiständete Person bezüglich der Einschränkungen urteilsunfähig, so 

muss die Beistandsperson vom Heim über die getroffenen Massnahmen informiert werden. Auch 

muss die Einrichtung die Massnahmen protokollieren30. Die Beistandsperson darf das Protokoll 

jederzeit einsehen und kann sich bei Bedarf in Vertretung der betroffenen Person wehren. 

Wohnen in einer stationären Einrichtung 

- Vor Eintritt in eine stationäre Einrichtung: Perspektivenklärung bezüglich der Wohnform und 
Örtlichkeit. Ev. bereits mögliche Einrichtungen mit der verbeiständeten Person besuchen und 
die verbeiständete Person auf eine Warteliste setzen. 

 

28 Art. 382 ZGB.  

29 Art. 382 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 378 ZGB. 

30 Art. 384 ZGB. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_382
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_382
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_378
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_384
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- Klärung bei einem Wechsel in eine andere Gemeinde, welche Auswirkungen dies auf den zivil-
rechtlichen Wohnsitz und die verschiedenen Zuständigkeiten hat. 

- Ist die Wohnfähigkeit auch mit Hilfe von ambulanten Leistungen nicht mehr gegeben, muss im 
Notfall bei fehlendem Einverständnis der verbeiständete Person eine fürsorgerische Unterbrin-
gung geprüft werden. 

- Bewegungseinschränkende Massnahmen in Heimen sind unter strengen Voraussetzungen 
möglich. Vertretungsberechtigte Personen in medizinische Angelegenheiten sind zu informie-
ren und können jederzeit Einsicht in das Protokoll nehmen, in welchen die Massnahmen fest-
gelegt wurden. 

 

4.3. Aufgabenbereich «Gesundheit» 

4.3.1. Vertretung in medizinischen Angelegenheiten 

a) Höchstpersönliches Recht 

Eine urteilsfähige Person kann selbst entscheiden, welche medizinischen Massnahmen sie will 

oder nicht will. Dazu gehören zum Beispiel Medikamente, Impfungen, Operationen, Therapien 

und Pflege. Diese Entscheidung ist ein höchstpersönliches Recht (s. Ziff. 2.6.).  

Konkret bedeutet dies, dass eine urteilsfähige Person bei einer Entscheidung in diesem Bereich 

nicht vertreten werden kann. Auch eine Beistandsperson mit dem Vertretungsrecht im Bereich 

Gesundheit darf keine Entscheidungen bei einer urteilsfähigen Person treffen. Die Beistandsper-

son kann aber dabei helfen, medizinische Massnahmen zu organisieren.  

b) Patientenverfügung 

Jede urteilsfähige Person kann in einer Patientenverfügung festlegen, welchen Massnahmen zu 

zustimmt oder nicht zustimmt, und/oder wer sie im medizinischen Bereich vertreten soll, falls sie 

später nicht mehr selbst entscheiden kann31. Diese selbstbestimmte Vertretung geht allen Ver-

tretungen durch Angehörige oder einer Beistandsperson vor.  

Wenn eine Person urteilsfähig ist, kann sie ihre Beistandsperson um Rat fragen, zum Beispiel 

wenn es um zukünftige medizinische Behandlungen geht. Dann kann die Beistandsperson erklä-

ren, was eine Patientenverfügung ist, wie die verbeiständete Person sie erstellen kann und ihr 

einen Austausch mit einer ärztlichen Fachperson für weitere Informationen empfehlen. In der Pa-

tientenverfügung sollte nicht nur stehen, wer die Person vertreten soll, wenn sie nicht mehr selbst 

entscheiden kann. Es sollte auch festgelegt werden, welche medizinischen Massnahmen sie 

möchte und welche nicht.  

Es gibt viele Empfehlungen und Muster für Patientenverfügungen im Internet. Einige kommen 

von Institutionen wie Schweizerisches Rotes Kreuz, Pro Senectute oder Curaviva. Andere kom-

men von der KESB. Sie müssen ausgefüllt, ausgedruckt, datiert und persönlich unterschrieben 

werden. Die Verfügung kann bei einer nahestehenden Person, dem Hausarzt oder der Hausärztin 

hinterlegt werden. Letztere helfen auch beim Ausfüllen. 

 

31 Art. 370 ZGB. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_370
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c) Urteilsunfähige Personen 

Wenn eine Person nicht (mehr) urteilsfähig ist, muss sie bei der Zustimmung zu medizinischen 

Massnahmen vertreten werden. Sonst kann sie – ausser bei Notfalloperationen/-behandlungen – 

nicht operiert oder medikamentös behandelt werden. Die vertretungsberechtigten Personen 

werden im Rahmen einer Kaskade (Reihenfolge) im Gesetz32 aufgeführt: 1. Person gemäss Pa-

tientenverfügung/Vorsorgeauftrag, 2. Beistandsperson mit Vertretungsrecht bei medizinischen 

Massnahmen, 3. Ehegatte oder eingetragene Partner, 4. Konkubinatspartner, 5. Nachkommen, 

6. Eltern, 7. Geschwister.  

Eine Beistandsperson mit dem Vertretungsrecht im Aufgabenbereich «Gesundheit» ist also un-

ter Umständen dafür zuständig, für die verbeiständete urteilsunfähige Person die nötigen medizi-

nischen Behandlungen zu organisieren und Entscheidungen z. B. für oder gegen eine Operation 

zu treffen (s. dazu den Entscheid der KESB). Diese Aufgaben sind eine der schwierigsten Aufga-

ben für die Beistandsperson. Sie muss sich um die psychische und physische Gesundheit der 

Person kümmern.  

Die Beistandsperson muss herausfinden, was die verbeiständete Person wollen würde und wel-

che Werte ihr wichtig sind. Man nennt dies den «mutmasslichen Willen einer Person». Wenn 

es eine Patientenverfügung gibt, müssen die ärztlichen Fachpersonen und die Beistandsperson 

sich daranhalten. Wenn es keine Patientenverfügung gibt und die Beistandsperson die Vertretung 

im Bereich der Gesundheit hat, können vielleicht Angehörige, Bekannte, Bezugspersonen im be-

treuten Wohnen oder die Hausärztin oder der Hausarzt sagen, was die Person vor ihrer Urteils-

unfähigkeit gewollt hätte. Wenn keine Hinweise da sind, muss die Beistandsperson sich an die 

Empfehlungen von Fachleuten aus der Medizin und Pflege halten. Sie muss mit den Fachleuten 

über mögliche Alternativen und Nebenwirkungen reden. Die eigene Haltung einer Beistandsper-

son ist nicht ausschlaggebend für die Entscheidung über eine medizinische Massnahme für die 

verbeiständete Person. 

Angehörige können die Vertretung ebenfalls wahrnehmen. Die Beistandsperson muss mit den 

vertretungsberechtigten Angehörigen zusammenarbeiten, wenn sie für die «Einkommens- und 

Vermögensverwaltung» zuständig ist. Sonst gibt es vielleicht Entscheidungen, die nicht finanziert 

werden können (z.B. Therapien, die von der Krankenkasse nicht bezahlt werden). 

Die Schweizerische Patientenorganisation ist eine vom Bund anerkannte Stiftung, die sich für die 

Rechte von Patienten und Patientinnen einsetzt. Die SPO berät Ratsuchende bei Problemen mit 

Krankenkassen, Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Spital- und Heimaufenthal-

ten, Spitex-Dienst, Medikamenten oder auch Fragen rund ums Sterben, etc. (vgl. www.spo.ch). 

Weitere Unterstützung bieten auch die Pro Infirmis oder die Pro Senectute. 

Entscheidung für eine medizinische Massnahme 

• Grundsatz: Eine urteilsfähige Person entscheidet selbst. 

• Wenn die Person nicht urteilsfähig ist: Eine vertretungsberechtigte Person entscheidet  
(Reihenfolge nach Kaskade in Art. 378 ZGB).  

• Wenn die Beistandsperson zuständig ist, sind folgende Überlegungen handlungsleitend:  

- Die Aufgabe der Vertretung in medizinischen Massnahmen ist im Auftrag der KESB enthalten. 

 

32 Art. 378 ZGB.  

http://www.spo.ch/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_378
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- Kann abgewartet werden, bis die Person wieder urteilsfähig ist, ist der Entscheid zu vertagen. 

- Besteht eine Patientenverfügung, so erfolgt der Entscheid entsprechend dieser Weisung.  

- Ergibt sich keine genügende Handlungsanweisung aus einer Patientenverfügung, muss mit Ein-
bezug von nahestehenden Personen oder dem Hausarzt/der Hausärztin der mutmassliche Wille 
herausgefunden werden und nach diesem entschieden werden.  

- Wenn der mutmassliche Willen nicht ermitteln werden kann, entscheidet die Beistandsperson 
nach Empfehlungen von Fachleuten. 

- In einer Aktennotiz ist festhalten, welche Gründe zum Entscheid geführt haben. 

• In einer Notfallsituation entscheidet der zuständige Arzt, die zuständige Ärztin. 

 

4.3.2. Fürsorgerische Unterbringung 

Fürsorgerische Unterbringung bedeutet, dass eine Person gegen ihren Willen in einer Einrich-

tung untergebracht wird33.  

Auch kranke und betreuungsbedürftige Personen bestimmen selbst, wo sie wohnen möchten. 

Wenn eine Person nicht mehr für sich selbst sorgen kann, sich nicht helfen lassen will und nur 

durch eine geeignete Unterbringung behandelt werden kann (also eine ambulante Hilfe nicht 

möglich ist), kann sie z.B. in eine Klinik gebracht werden. Dabei wird von einer schweren und 

akuten Gefahr für sich selbst gesprochen (akute Selbstgefährdung). 

Es gibt verschiedene Kriterien, die bei der Einweisung geprüft werden müssen. Dazu gehören – 

neben der akuten Selbstgefährdung – die Eignung der Einrichtung, die Erforderlichkeit der Un-

terbringung und der Schutz von Angehörigen oder Dritten.34 Der letzte Punkt allein ist jedoch nicht 

ausreichend für eine fürsorgerische Unterbringung. Um herauszufinden, ob jemand eingewiesen 

werden muss, ist es sinnvoll, die Situation mit einer ärztlichen Fachperson oder der priBe-Fach-

stelle zu besprechen. 

Zuständig für eine fürsorgerische Unterbringung sind die KESB oder Ärzte/Ärztinnen.35 Eine für-

sorgerische Unterbringung wird regelmässig überprüft.36 

Die verbeiständete Person wird aus der fürsorgerischen Unterbringung entlassen, sobald die 

Voraussetzungen für die Unterbringung nicht mehr erfüllt sind. Die verbeiständete Person oder 

eine nahestehende Person (Angehörige, Beistandspersonen) können jederzeit ein Entlassungs-

gesuch stellen.37 Eine Begründung ist dabei nicht notwendig. Über das Entlassungsgesuch muss 

schnell entschieden werden. 

Voraussetzungen für eine fürsorgerische Unterbringung  

(von der KESB oder einer Ärztin oder Arzt zu beurteilen) 

1. Die Person leidet an einer schweren Krankheit (psychische Störung, geistige Behinderung, 
schwere Verwahrlosung). 

 

33 Art. 426 ZGB. 

34 Art. 426 ZGB. 

35 Art. 428 ZGB und Art. 429 ZGB. 

36 Art. 431 ZGB.  

37 Art. 426 Abs. 4 ZGB. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_426
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_426
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_428
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_429
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_431
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_426
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2. Die Person stimmt einer möglichen Hilfe nicht zu (will z.B. nicht freiwillig in eine Klinik eintreten). 

3. Die Person benötigt aufgrund ihrer schweren Krankheit aber eine Behandlung oder eine Betreu-
ung in einer stationären Einrichtung (z.B. Klinik oder Heim). 

4. Es gibt keine ambulante oder teilstationäre Massnahme, die weniger einschneidend ist und der 
verbeiständeten Person genügend Schutz bietet. 

5. Es gibt eine geeignete Einrichtung, welche die Person aufnimmt. 

Wenn die oben genannten Kriterien möglicherweise zutreffen, kann die Beistandsperson folgender-
massen vorgehen: 

- Kontakt aufnehmen mit zuständiger/m Notfallpsychiater/in (medizinische Person) oder bei aggres-
sivem Verhalten mit der Polizei (welche dann ev. medizinische Person aufbietet).  

- Die medizinische Person prüft den Zustand der verbeiständeten Person (gemäss oben genannten 
Voraussetzungen). Wenn sie zum Schluss kommt, dass für die verbeiständete Person eine unmit-
telbare Gefahr besteht, sucht sie eine geeignete Institution (meistens psychiatrische Klinik). 

- Die medizinische Person verfügt die Unterbringung und die verbeiständete Person wird gegen ih-
ren Willen in die Institution eingewiesen (meistens mit Hilfe des Rettungsdienstes oder Polizei). 

4.4. Aufgabenbereich «Soziales Wohl»  

Der Aufgabenbereich «Soziales Wohl» stellt eine besondere Herausforderung in der Arbeit einer 

Beistandsperson dar. Er bezieht sich auf die sozialen Beziehungen der verbeiständeten Person 

und ihre Teilhabe an der Gesellschaft. Mit der Unterstützung durch die Beistandsperson soll 

der verbeiständeten Person ermöglicht werden, sich unter Berücksichtigung ihrer subjektiven 

Bedürfnisse und persönlichen Möglichkeiten in ihr soziales Umfeld zu integrieren und zu entfal-

ten.  

Mögliche Aufgaben für die Beistandsperson können darin bestehen, 

− die verbeiständete Person zu motivieren, bestehende soziale Kontakte und Beziehungen zu 
pflegen oder neue Kontakte aufzubauen und aufrecht zu erhalten, 

− die vorhandenen Ressourcen in der Beziehungsgestaltung der verbeiständeten Person zu 
aktivieren und zu stärken, 

− zusammen mit der verbeiständeten Person Einzel- und/oder Vernetzungsgespräche zu füh-
ren,  

− die verbeiständete Person bei der Bereinigung von Konfliktsituationen zu unterstützen, 

− mit Bezugspersonen des relevanten sozialen Netzes (Familie, Nachbarn, Vermieter, usw.) 
zu verhandeln oder vermitteln, 

− Unterstützung und Begleitung beim Aufbau von Kontakten/Beziehungen zu bieten oder  

− das bestehende Helfernetz zu koordinieren. 

Bei all diesen Aufgaben sind die besonderen Eigenheiten und Ausprägungen der betroffenen 

Person zu achten. Insbesondere sind ihr eigenes Lebenskonzept, ihre Wünsche und Vor-

stellungen, wie sie ihre Leben gestalten möchte, zu respektieren. 

4.5. Aufgabenbereich «Tagesstruktur, Bildung und Erwerbstätigkeit» 

Beistandschaften bestehen häufig für Personen, die nicht (mehr) oder nur zum Teil erwerbsfähig 

sind. Durch psychische und körperliche Behinderungen, Krankheit sowie Gebrechen im Alter kön-
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nen sowohl die Leistungsfähigkeit wie auch die Belastbarkeit abnehmen. Die entsprechend be-

einträchtigten Personen können unter Umständen - wenn überhaupt - lediglich einfachen Tätig-

keiten nachgehen oder sind auf geschützte Arbeitsplätze angewiesen. Teilweise fehlt ihnen da-

durch eine Tagesstruktur. Beim Aufgabenbereich «Tagesstruktur, Bildung und Erwerbstätigkeit» 

organisiert und vermittelt die Beistandsperson der verbeiständeten Person eine ihren individu-

ellen Möglichkeiten angepasste Tätigkeit, Beschäftigung oder Strukturierung ihres Alltages. 

Je nach Alter und Bedürfnissen soll der Zugang zu relevanten Bildungs- und Freizeitangeboten 

ermöglicht werden.  

Daraus ergeben sich verschiedene Aufgaben, die im Rahmen der Beistandschaft in enger Zu-

sammenarbeit mit der verbeiständeten Person anfallen können. Dazu gehören die Unterstüt-

zung und Motivation bei der Aufnahme einer angepassten Tätigkeit, bei deren Erhaltung und/oder 

bei der Wahrnehmung einer angemessenen Tagesstruktur und Freizeitgestaltung. Die verbei-

ständete Person kann unterstützt werden, Trainingsmöglichkeiten zum Erwerb fehlender Kompe-

tenzen (z.B. Pünktlichkeit, Ausdauer, Verbindlichkeit) oder Aus- oder Weiterbildungs-angebote 

wahrzunehmen. Oftmals können Fachstellen beigezogen werden, die Abklärungs-, Integrations-

, Beschäftigungs- und/oder Arbeitsangebote vermitteln. Auch kann die Aufgabe der Beistands-

person darin bestehen, die Zusammenarbeit mit der verbeiständeten Person und dem Arbeit- 

oder Beschäftigungsgeber zu unterstützen und bei auftauchenden Konflikten zu vermitteln.  

Bei jungen Erwachsenen, welche den Zutritt in die Arbeitswelt (noch) nicht geschafft haben, 

lastet häufig ein grosser Druck von aussenstehenden Personen und Institutionen. Bei der Suche 

nach der geeigneten Ausbildung oder Berufstätigkeit ist es wichtig, viel Zeit und Geduld aufzu-

bringen, damit die verbeiständete Person das ihren individuellen Fähigkeiten Entsprechende fin-

den kann. 

Die Zusammenarbeit mit Fachstellen ist dabei besonders wichtig, z.B.:  

− Prüfen von schulischen Angeboten wie Passerellen,  

− Jugendcoachings über Angebote der Jugend- und Familienberatung, 

− Abklärungen bei der Berufsberatung: kostenlose Beratungen und Informationsmaterial über 
verschiedene Berufe und Ausbildungsgänge, 

− Bei körperlichen, kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen: Anmeldung bei der IV für 

eine Arbeitsabklärung bzw. Arbeitseingliederung, welche meistens durch ein Coaching der 

IV begleitet wird. 

Sobald eine Person im angestammten Beruf dauernd, teilweise oder ganz arbeitsunfähig ist, 

sollte sie sich bei der Invalidenversicherung anmelden. Je früher die Anmeldung erfolgt, desto 

grösser sind die Aussichten auf eine erfolgreiche Wiedereingliederung. Zu den Aufgaben der Bei-

standsperson im Bereich der Anmeldung von Sozialversicherungen s. Ziff. 4.6.1. 

4.6. Aufgabenbereich «Administration»  

Beim Aufgabenbereich «Administration» wird v.a. das Einholen von Leistungen wie z.B. Sozi-

alversicherungen, die Anmeldung zum Bezug von wirtschaftlicher Sozialhilfe, Gesuche an Stif-

tungen oder das Ausfüllen einer Steuererklärung verstanden. Auch alle Korrespondenz (z.B. 

das Versenden der Urkunde/des Entscheid-Dispositivs, das Ausfüllen von Formularen) gehört in 

den Aufgabenbereich der administrativen Angelegenheiten. 
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Im Folgenden werden die wichtigsten Sozialversicherungen mit Relevanz für die Führung einer 

Beistandschaft beschrieben. Anschliessend folgen Erklärungen zum Bezug von Sozialhilfe, für 

das Einreichen von Gesuchen an Stiftungen oder zum Ausfüllen einer Steuererklärung. 

 

4.6.1. Versicherungen (inkl. Sozialversicherungen) 

Eine Beistandsperson mit dem Aufgabenbereich «Administration» (oft in Verbindung mit «Ein-

kommensverwaltung») wird meistens mit dem Thema (Sozial-)Versicherungen in Berührung 

kommen. Eine Beistandsperson muss abklären, ob die verbeiständete Person Anspruch auf Lei-

stungen der Sozialversicherungen hat. Zudem sollte regelmässig geprüft werden, wieweit die 

Leistungen der aktuellen Situation noch entsprechen.  

Bei den Versicherungen gibt es obligatorische und freiwillige Versicherungen. Beim Abschluss 

oder der Kündigung von Versicherungen sollen die Bedürfnisse und Wünsche der verbeistände-

ten Person berücksichtigt werden. Ein Besitzstand soll dort gewahrt werden, wo dies finanziell 

möglich ist. Beabsichtigte Änderungen müssen - sofern möglich - mit der verbeiständeten Person 

besprochen werden. Bei wesentlichen Veränderungen sollte zusätzlich Rücksprache mit der 

priBe-Fachstelle genommen werden. 

Ob die verbeiständete Person eine Leistung erhält, beurteilt sich nach den gesetzlichen Bestim-

mungen der verschiedenen Versicherungen. Bei vielen Versicherungen gibt es Anmelde- bzw. 

Meldefristen. Wenn sie verpasst werden, können Ansprüche verloren gehen. Eintritt des Versi-

cherungsfalles (z.B. Arbeitsunfähigkeit) und Beginn des Anspruches auf eine Leistung (z.B. IV-

Rente) liegen oft auseinander. Es muss eine Wartefrist eingehalten werden, bevor Leistungen 

ausgerichtet werden.  

In der Schweiz werden die Eckwerte der Versicherungen häufig angepasst. Die Homepage 

www.ahv-iv.ch orientiert ausführlich, übersichtlich und thematisch gegliedert über die verschie-

denen Sozialversicherungszweige. Die wichtigsten Fragen zu den Sozialversicherungen werden 

auf entsprechenden Seiten beantwortet, vgl. www.admin.ch/zas, www.ahv-info.org oder www.ko-

ordination.ch. Auch die AHV-Zweigstelle am Wohnort der verbeiständeten Person oder die IV-

Stelle des Wohnkantons geben Auskunft. Zudem kann die priBe-Fachstelle bei Fragen weiterhel-

fen.  

Die folgenden Ausführungen beschreiben, welche Sozialversicherungen welche Leistungen bie-

ten. 

 

a) Krankenkasse und Unfallversicherung 

aa) Krankenkasse Grundversicherung – KVG  

Die Grundversicherung ist in der Schweiz obligatorisch. Sie gewährt allen Versicherten Zugang 

zu einer medizinischen Grundversorgung. Jede Kasse legt ihre Prämie selbst fest. Sie sind kan-

tonal verschieden hoch. Die Grundversicherung kann normalerweise nur zum Jahresende ge-

kündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat, sodass die Kündigung spätestens am 

30. November bei der aktuellen Krankenkasse eingehen muss. Es gibt zwei Ausnahmen, die eine 

Kündigung auch unter dem Jahr ermöglichen: Wenn die Versicherung unter dem Jahr teurer wird, 

entsteht ein Kündigungsrecht. Bei einer Franchise von 300 Franken kann auch bis zum 30. Juni 

mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten gekündigt werden (bis am 31. März muss die Kündigung 

http://www.ahv-iv.ch/
http://www.admin.ch/zas
http://www.ahv-info.org/
http://www.koordination.ch/
http://www.koordination.ch/
https://www.bing.com/aclick?ld=e8Vo42fJAs3ZiwsraIUdg78TVUCUyvwbHcDuVKhC12IkWYan7gPh2oQ-qydrz-rS7uK_hKlpPuDWc4qpQ63Jua3pX6xKz4A9ikoj5XZCJbs3TM3fEXVTaARv7lZ8nzBSbPvnsaXBfAIg7jArWIRsdRJwvH9fBKyljzKHkCH6SncbIKW27l&u=aHR0cHMlM2ElMmYlMmZ3d3cudm9sZGVycy5kZSUyZnZlcnNpY2hlcnVuZy1rdWVuZGlnZW4lM2Ztc2Nsa2lkJTNkZWYxNzY0ZWQ0YWRkMWQwNDc2NzUwMjdkYTgwYzdmYTElMjZ1dG1fc291cmNlJTNkYmluZyUyNnV0bV9tZWRpdW0lM2RjcGMlMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM2RDYXRlZ29yeV9ERV9JbnN1cmFuY2UlMjZ1dG1fdGVybSUzZGslYzMlYmNuZGlndW5nJTI1MjBlaW5lciUyNTIwdmVyc2ljaGVydW5nJTI2dXRtX2NvbnRlbnQlM2RBbGxnZW1laW4lMjUyMFZlcnNpY2hlcnVuZyUyNTIwLSUyNTIwSyVjMyViY25kaWd1bmc&rlid=ef1764ed4add1d047675027da80c7fa1
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bei der Krankenkasse eingehen). Die Kassen müssen jede beitrittswillige Person ohne Einschrän-

kungen im Versicherungsschutz versichern. Kein Wechsel ist möglich bei Zahlungsrückständen. 

Einen Preis-/Leistungsvergleich ist z.B. im Internet unter https://www.priminfo.admin.ch/de/pra-

emien oder http://www.comparis.ch zu finden. 

bb) Krankenkasse Zusatzversicherung – VVG  

Zusatzversicherungen bieten neben der Grundversicherung einen weiteren massgeschneiderten 

Versicherungsschutz für eine verbeiständete Person. Beispiele dafür sind Sehhilfen, Massage-

therapien, Spitalleistung ganze Schweiz, halbprivate oder private Spitalversicherung, Schuhein-

lagen, Transportkosten, etc. Bei Zusatzversicherungen sind Deckungsausschlüsse üblich, 

weshalb in diesem Bereich ein Krankenkassenwechsel gut überlegt sein will. Es muss damit ge-

rechnet werden, dass die neue Kasse die Zusatzversicherung aufgrund einer Risikoprüfung nicht 

abschliesst. Die Zusatzversicherung kann auch im Falle einer Kündigung der Grundversicherung 

bei der alten Kasse bestehen bleiben.  

Kündigungen sind üblicherweise mit einer Kündigungsfrist von 3 - 6 Monaten per Ende Jahr oder 

bei angekündigten Prämienerhöhungen innert der genannten Frist möglich. Vor der allfälligen 

Auflösung einer Zusatzversicherung gilt es insbesondere zu beurteilen, wieweit darin enthaltene 

Leistungen und Beiträge (z.B. an Heimkosten oder Spitex) für die verbeiständete Person wichtig 

sind. Zusatzversicherungen sollten nicht ohne das Einverständnis der betreuten Person gekün-

digt werden. Kann sie es selbst nicht mehr abschätzen, soll Rücksprache mit der priBe-Fachstelle 

genommen werden.  

cc) Kostenbeteiligungen 

Volljährige Versicherte beteiligen sich mittels Jahresfranchisen (mindestens Fr. 300.00) an den 

Kosten. Durch die Wahl einer höheren Franchise kann eine Prämienreduktion bewirkt werden. 

Dies ist nur für Personen interessant, welche voraussichtlich keine oder nur geringe medizinische 

Leistungen in Anspruch nehmen müssen. Ausserdem bezahlen Versicherte einen Selbstbehalt 

von 10% auf dem Teil der Kosten, welcher über der Franchise liegt (maximal Fr. 700.00 pro Jahr). 

Versicherte bezahlen sodann an die Kosten eines Spitalaufenthaltes zusätzlich Fr. 15.00 pro Tag. 

Franchisen wie Selbstbehalte gelten als krankheitsbedingte Kosten (Spitalkostenbeiträge nicht) 

und können im Rahmen der EL geltend gemacht werden (s. Ziff. 4.5.1.d).  

dd) Prämienverbilligung 

Personen mit beschränkten finanziellen Mitteln haben Anrecht auf Prämienverbilligung. Jeder 

Kanton definiert diesen Begriff unterschiedlich. Ebenso sind die Verfahren nicht einheitlich und 

es müssen Fristen eingehalten werden. Die Berechnung und somit Auszahlung können einige 

Zeit dauern. Bei Bezügerinnen und Bezügern von Ergänzungsleistungen ist die Prämienverbilli-

gung in der monatlichen Auszahlung bereits inbegriffen.  

Sozialversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen (SVA)  

Individuelle Prämienverbilligung  

Brauerstrasse 54  

9016 St.Gallen 

www.svasg.ch/ipv-anmeldung  

https://www.priminfo.admin.ch/de/praemien
https://www.priminfo.admin.ch/de/praemien
http://www.comparis.ch/
http://www.svasg.ch/ipv-anmeldung
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ee) Unfallversicherung - UVG 

Sämtliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind obligatorisch gegen Berufsunfälle sowie 

Berufskrankheiten versichert. Bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von mehr als 8 Stunden ist auch 

die Freizeit (Nichtberufsunfälle) versichert.  

Bei Stellenaufgabe oder -verlust bleibt der Versicherungsschutz nur noch während 30 Tagen über 

die Dauer des Arbeitsverhältnisses hinaus bestehen. Deshalb ist bei Personen, die nicht via Ar-

beitgeberinnen und Arbeitgeber gegen Unfall versichert sind, das Unfallrisiko bei der Kranken-

kasse einzuschliessen. 

 

b) Alters- und Hinterlassenenversicherung - AHV 

Die AHV ist eine obligatorische Versicherung. Zusammen mit der IV bildet sie die 1. Säule. Jede 

Person ist ab dem 1. Januar nach ihrem 20. Geburtstag beitragspflichtig. Die Beiträge von Arbeit-

nehmenden werden vom Lohn abgezogen. Die Arbeitgeber liefern sie zusammen mit ihren eige-

nen Beiträgen in gleicher Höhe der zuständigen Ausgleichskasse ab.  

Für Nichterwerbstätige gelten andere Regeln. Sie müssen sich selbst bei der bei der AHV-Zweig-

stelle als Nichterwerbstätige anmelden. Das Gleiche gilt für Personen, die ein sehr geringes Jah-

reseinkommen erzielen. Fehlende Beitragsjahre haben Rentenkürzungen zur Folge. Die Beiträge 

können bis maximal 5 Jahre rückwirkend nachbezahlt werden. Bei der Ausgleichskasse kann ein 

IK-Auszug (individuelles Konto) für sämtliche bisher geleisteten Beiträge bestellt werden. Daraus 

können dann auch Lücken erkannt werden, welche vielleicht noch nachbezahlt werden können. 

Eine AHV-Rente erhalten Personen, die das ordentliche Rentenalter erreicht haben. Ein Vorbe-

zug der Versicherungsleistung ist vor dem ordentlichen Rentenalter möglich, ebenso ein Auf-

schub nach dem ordentlichen Rentenalter. Neben der Altersrente bezahlt die AHV auch Renten 

für Hinterlassene (Witwen-, Witwer- und Waisenrenten). 

Eine AHV-Rente wird nicht automatisch ausbezahlt. Sie muss spätestens 3 Monate vor Erreichen 

des Rentenalters bei der zuständigen Ausgleichskasse / AHV-Zweigstelle bei der letztmals Bei-

träge bezahlt wurden, angemeldet werden.  

Sozialversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen (SVA)  

Ausgleichskasse/AHV-Zweigstelle   

Brauerstrasse 54  

9016 St.Gallen  

www.svasg.ch/online-schalter/formulare/produkte/ahv.php  

 

c) Invalidenversicherung - IV 

aa) Allgemeines 

Die IV gehört zu den obligatorischen Sozialversicherungen des Bundes und bildet zusammen mit 

der AHV die 1. Säule. Die Leistungen der IV umfassen  

- Eingliederungsmassnahmen (z.B. Arbeitsvermittlung, Coaching oder Umschulung) 

- Behandlung von Geburtsgebrechen (bis zum 20. Altersjahr)  

- Massnahmen für besondere Schulung (bis zum 20. Altersjahr) 

http://www.svasg.ch/online-schalter/formulare/produkte/ahv.php
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- Hilfsmittel  

- Taggelder im Zusammenhang mit Eingliederungsmassnahmen  

- Hilflosenentschädigungen (s. Ziff. 4.5.1.e) 

- Ist eine Eingliederung nicht oder nur teilweise möglich, besteht Anspruch auf eine IV-Rente.  
 

Eine Anmeldung zur IV-Abklärung hat bei der Kantonalen IV-Stelle zu erfolgen. Bei einer Arbeits-

unfähigkeit von mindestens 40% während eines Jahres kann ein Rentenanspruch entstehen. Vor 

Entstehung eines allfälligen Rentenanspruches haben verbeiständete Personen zunächst Ein-

gliederungsmassnahmen zu beantragen.  

Die Höhe der Rente hängt massgeblich vom Invaliditätsgrad ab. Der Anspruch beginnt ab 40% 

mit einer 25%-Rente und erhöht sich dann gemäss dem Invaliditätsgrad. Ab 70% Invaliditätsgrad 

besteht der Anspruch auf eine ganze Rente.  

Wenn eine verbeiständete Person eine IV-Rente erhält, ist es ratsam, mit einer Fachstelle, wie 

z.B. Pro Cap, Pro Infirmis o.ä. oder mit der priBe-Fachstelle zu klären, welchen weiteren Renten- 

oder Kapitalbezüge nun möglich sind. 

Eine IV-Rente gilt nicht unbefristet. Sie wird periodisch überprüft. Massgebend ist der Invalidi-

tätsgrad, der veränderlich ist (Verbesserung oder Verschlechterung des Gesundheitszustandes). 

In diesem Zusammenhang ist die Meldepflicht der versicherten Person zu beachten, wenn sich 

ihr Gesundheitszustand verändert.  

Anmeldung von IV-Leistungen  

- Die verbeiständete Person ist während 3 Monate ohne wesentlichen Unterbruch durchschnitt-
lich zu mindestens 40% arbeitsunfähig.  

- Anmeldung bei der kantonalen IV-Stelle für Eingliederungsmassnahmen vornehmen. 

- Eingliederungsmassnahmen sind nicht angezeigt oder möglich: Anmeldung einer Rente nach 
6 Monaten bei der kantonalen IV-Stelle vornehmen. 

- Änderungen wie Verbesserungen oder Verschlechterungen des Gesundheitszustandes, Ein-
kommens, usw. melden. 

bb) Assistenzbeitrag der IV  

Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben Personen die eine Hilflosenentschädigung der IV (s. 

Ziff. 4.5.1.e) beziehen und zu Hause leben. Direkte Verwandte, die Ehepartnerin oder der Ehe-

partner, die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner gelten nicht als Assistenzperson im Sinne 

der IV. Das Anmeldeformular finden sich unter: www.ahv-iv.ch. 

Sozialversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen (SVA)  

IV-Stelle  

Brauerstrasse 54  

9016 St.Gallen 

www.svasg.ch/produkte/iv/  

http://www.ahv-iv.ch/
http://www.svasg.ch/produkte/iv/
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d) Ergänzungsleistungen – EL (in gewissen Kantonen Zusatzleistungen - ZL)  

aa) Allgemeines 

Sofern die Renten der AHV und IV den Existenzbedarf nicht decken und keine Vermögensreser-

ven vorhanden sind, besteht in der Regel ein Anspruch auf EL. Bei der EL handelt es sich nicht 

um Sozialhilfe, sondern um eine Versicherungsleistung, auf die ein Rechtsanspruch besteht. Es 

müssen jedoch die wirtschaftlichen Verhältnisse offengelegt und belegt werden. 

EL können nur Personen mit Wohnsitz in der Schweiz beziehen. EL werden nicht ins Ausland 

ausbezahlt. Ausländerinnen und Ausländer müssen sich zudem 10 Jahre ununterbrochen in der 

Schweiz aufgehalten haben. Diese Karenzfristen gelten für Staatsangehörige der EU nicht.  

Die Bemessung der EL erfolgt aufgrund eines Vergleiches zwischen Ausgaben und Einnahmen. 

Dabei gelangen verschiedene Pauschal- und Höchstbeträge zur Anwendung. Auch Personen, 

die über ein Vermögen verfügen, können einen Antrag auf EL stellen (Vermögensgrenze). In der 

Vermögensgrenze nicht inbegriffen ist der Besitz einer Liegenschaft, die selbstbewohnt wird. Er-

sparnisse müssen somit nicht völlig aufgebraucht werden, bevor jemand EL erhält.  

Jede Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse führt zu einer Neuberechnung (z.B. Taxer-

höhung oder Änderung der Pflegestufe im Heim, Änderung der Wohnsituation, Neubezug von 

Hilflosenentschädigung, Vermögenszuwachs durch eine Erbschaft oder eine Schenkung usw.). 

In diesem Zusammenhang besteht eine Meldepflicht (Frist 30 Tage) der verbeiständeten Perso-

nen. 

Ausserdem müssen der Ausgleichskasse jährlich die Bankbelege gesendet werden, wenn bei 

der Berechnung der EL ein Vermögensverzehr eingerechnet wird. Das neue Vermögen wird dann 

bei der Berechnung berücksichtigt. 

Die Berechnung des Anspruchs erfolgt über die vom Kanton bezeichnete Stelle, welche eine 

Verfügung ausstellt. Dies kann einige Zeit dauern (2-6 Monate). Die EL werden jedoch rückwir-

kend ausbezahlt; massgebend ist das Datum der Gesuchseinreichung. Bei Heimeintritten erfolgt 

die EL rückwirkend auf den Zeitpunkt des Heimeintrittes, bei IV-Rentnerinnen und Rentnern auf 

den Zeitpunkt des Rentenbeginns. Das EL-Gesuch muss jedoch zwingend innerhalb von 6 Mo-

naten nach Heimeintritt bzw. nach Erhalt der Rentenverfügung erfolgen. Andernfalls entsteht der 

Anspruch nicht rückwirkend, sondern lediglich ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung. 

Die aktuellen Pauschalen, Höchst- und Freibeträge sind auf dem Merkblatt „Ergänzungsleistun-

gen zur AHV/IV“ ersichtlich, welches im Internet oder bei der EL-Durchführungsstelle bezogen 

werden kann. 

Anmeldung von Ergänzungsleistungen  

- Verbeiständete Person bezieht eine IV-Rente oder eine AHV-Rente. 

- Verbeiständete Person hat weniger als Fr. 100'000 Vermögen (Ehepaar Fr. 200'000). 

- Die Ausgaben (z.B. Mietzins, Heimkosten) übersteigen die Einnahmen (z.B. Renten-einkom-
men, Taggelder, Vermögenserträge).  

- Mögliche Berechnung gemäss folgendem Link: Berechnung Ergänzungsleistungen | Ergän-
zungsleistungen (EL) | Sozialversicherungen | Informationsstelle AHV/IV 

➔ Anmeldung bei der zuständigen Ausgleichskasse zum Bezug von EL vornehmen. 

https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Erg%C3%A4nzungsleistungen-EL/Berechnung-Erg%C3%A4nzungsleistungen
https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Erg%C3%A4nzungsleistungen-EL/Berechnung-Erg%C3%A4nzungsleistungen
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Sozialversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen (SVA)  

Ergänzungsleistungen  

Brauerstrasse 54  

9016 St.Gallen 

www.svasg.ch/online-schalter/formulare/produkte/el.php  

 

bb) Krankheits- und Behinderungskosten 

Die EL bezahlen nur die regelmässig anfallenden Ausgaben. Zusätzlich können anfallende 

Krankheits- und Behinderungskosten über EL vergütet werden, die von keiner Versicherung über-

nommen werden (Franchise, Selbstbehalte der Krankenkassen, Zahnbehandlungen, Spitex, 

Haushalthilfen, etc.). Der Anspruch auf Rückerstattung der Krankheitskosten verfällt nach 15 Mo-

naten. Deshalb ist es wichtig, die Belege für diese Kosten genügend früh und regelmässig einzu-

reichen. Bei Unklarheiten kann bei der EL-Durchführungsstelle nachgefragt werden, ob die Ko-

sten durch die EL übernommen werden. 

 

Rückerstattung von Krankheitskosten  

- Belege für Krankheits- und Behinderungskosten sammeln: Franchisen, Selbstbehalte der 
Krankenkasse, Spitex, Haushalthilfe usw. 

- Die Belege an die zuständige Ausgleichskasse (EL-Durchführungsstelle) jeweils ein- bis zwei-
mal im Jahr senden – Rückerstattung erfolgt nur für Rechnungen der letzten 15 Monaten.  

- Die EL-Verfügung prüfen. Klärung von Kosten, die nicht übernommen werden (z.B. nichtkran-
kenkassenpflichtige Medikamente oder Therapien, verpasste Konsultationen). Allenfalls ver-
langte Unterlagen nachreichen (Arztzeugnis) bzw. mit der verbeiständeten Person die nicht-
übernommenen Kosten besprechen und allenfalls entsprechende Entscheidungen treffen (an-
dere kassenpflichtige Medikamente, Anpassung Budget usw.). 

 

  Leistungen, welche von der EL übernommen werden 

 Dienstleistung, Kostenart  Belege 

 Grundversicherung – KVG 

 Franchise und Selbstbehalt der Krankenkasse 

 (max. CHF 1‘000.00/Jahr) 

 

- Leistungsabrechnungen der Krankenkasse 

 Zahnbehandlungen 

 Unter CHF 1'500.00 

 
 

 

 Über CHF 1'500.00 

- Zahnarztrechnung 

- Bei 1. Einreichung: Zahnformular 

- Bei Zahnzusatzversicherung: Leistungs- 
abrechnung / Ablehnung der Krankenkasse 
 

- Kostenvoranschlag (vor der Behandlung an die 
AHV- Zweigstelle) 

- Bei 1. Einreichung: Zahnformular 

- Bei Zahnzusatzversicherung:   

http://www.svasg.ch/online-schalter/formulare/produkte/el.php
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Kostengutsprache/Ablehnung der Kranken-
kasse mitsenden 

 Transportkosten 

  

 Öffentliche Verkehrsmittel 

 

 Andere (nicht öffentliche) Verkehrsmittel 

 

 

 

 

 

 

  

 Notfall / Rettung 

- Bestätigung der Behandlungsdaten (Schreiben 
Arzt, Spital, Therapeut, Zahnarzt) 

- Bestätigung der Behandlungsdaten (Schreiben 
Arzt, Spital, Therapeut, Zahnarzt) 

 

- Rechnung, Quittung oder Heimrechnung für  
erfolgten Transport 

- Arztzeugnis, welches begründet, weshalb die 
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht 
möglich ist 

- Leistungsabrechnung / Ablehnung der Kran-
kenkasse, bei Transportzusatz-versicherung: 
Leistungsabrechnung / Ablehnung der Kran-
kenkasse 

- Rechnung Notfall- / Rettungstransport 

- Leistungsabrechnung / Ablehnung der Kran-
kenkasse, bei Transportzusatzversicherung: 
Leistungsabrechnung / Ablehnung 

 Staroperation 

 Brillen oder Kontaktlinsen 

- Arztzeugnis mit Bestätigung der Staroperation 

- Rechnung Optiker und Optikerin 

- Leistungsabrechnung / Ablehnung der Kran-
kenkasse 

 Pflege und Betreuung 

 Spitex-Organisationen 

 

 

  

 Angestellte Pflegekraft Familienangehörige 

 Temporärer Heimaufenthalt Tagesstruktur 

- Spitex-Rechnungen 

- Leistungsabrechnung / Ablehnung der Kran-
kenkasse 

- Bedarfsabklärung für Hilfe und Betreuung durch 
angestellte Pflegekraft 

- Bedarfsabklärung für Pflege, Hilfe und Betreu-
ung durch Familienangehörige 

- Heimrechnung 

- Tarifausweis 

- Heimrechnung / Rechnung Tagesstruktur 

 Haushaltsarbeiten 

 Spitex-Organisationen,  

 Familienangehörige, Privatperson,  

 private Institution 

- Spitex-Rechnungen, Detaillierte Rechnung (Be-
schrieb der Arbeiten, Anzahl Stunden) 

- Leistungsabrechnung / Ablehnung der Kran-
kenkasse 

- Arztzeugnis 
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Kuren 

Erholungskur 

Badekur 

- Rechnung Kurhaus (ev. Separate Rechnung für 
medizinische Heilanwendungen)  

- Ärztliche Kurverordnung (Arztzeugnis), ärztliche 
Badeverordnung (Arztzeugnis) 

- Leistungsabrechnung / Ablehnung der Kranken-
kasse 

- Rechnung Aufenthalt: Hotel, Pension, Ferien-
wohnung, Kurhaus, für medizinische Heilan-
wendungen 

  Hilfsmittel 

  Teilfinanzierte Hilfsmittel der AHV (Hörgeräte, 
Rollstuhl, Mass-Schuh, Perücke, etc.) 

  Notrufsystem, orthopädische Änderungen von 
Konfektionsschuhen, Aufzugständer, Kranken-he-
ber, Nachtstuhl, Badelift, Elektrobetten, etc. 

- Rechnung des jeweiligen Rechnungsstellers 

- Kostengutsprache der AHV 

- Leistungsabrechnung / Ablehnung der Kranken-
kasse 

- Verfügung Hilflosenentschädigung (HE) 

- Arztzeugnis der Notwendigkeit  

 

cc) Radio- und TV-Gebühren (Serafe) 

Grundsätzlich muss jeder Haushalt die Gebühr bezahlen, unabhängig davon, ob eine Person 

Radio hört oder TV sieht. Wer Ergänzungsleistungen bezieht, ist von der Zahlung von Radio- und 

TV-Gebühren befreit. Die Zustellung einer Kopie der rechtskräftigen Bestätigung des EL-Be-

zugs an die SERAFE AG gilt als Gesuch um Prämienbefreiung. 

 

e) Hilflosenentschädigung - HE 

Bezieht die verbeiständete Person eine Altersrente oder Leistungen der IV hat sie unter Umstän-

den auch Anspruch auf HE. Der Anspruch auf HE besteht unabhängig von der finanziellen Situa-

tion der verbeiständeten Person.  

Als «hilflos» gilt, wer bei alltäglichen Lebensverrichtungen die Hilfe anderer Menschen benötigt 

(Aufstehen, Anziehen, Essen, Körperpflege, usw.).  

Volljährige, die zu Hause leben und wegen der Beeinträchtigung ihrer Gesundheit dauernd auf 

lebenspraktische Begleitung (z.B. Hilfe beim Kontakt mit Ämtern oder Gefahr einer dauernden 

Isolation) angewiesen sind, können ebenfalls eine HE beziehen.  

Nach Ablauf eines Jahres, nachdem die Hilflosigkeit festgestellt wurde, kann der Anspruch auf 

HE geltend gemacht werden, sofern die Hilflosigkeit auch weiterhin besteht. Einen Antrag auf HE 

wird an die Ausgleichskasse/AHV-Zweigstelle gelstellt, welche die AHV/IV-Rente ausbezahlt.  

Das Anmeldeformular findet sich unter: www.ahv-iv.ch. 

f) Berufliche Vorsorge - BVG 

Die Leistungen der Pensionskassen nach BVG sind die 2. Säule. Obligatorisch versichert sind 

sämtliche Arbeitnehmende, die einen Lohn über dem Schwellenwert erzielen. Zu den üblichen 

Leistungen gehört eine Altersrente oder aber eine Kapitalabfindung. Letztere muss (sofern sie im 

Reglement der Pensionskasse vorgesehen ist) mindestens 3 Jahre vor dem Anspruch (Pensio-

nierungsbeginn) verlangt werden.  

http://www.ahv-iv.ch/
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Wer während der Dauer des Versicherungsverhältnisses invalid wird, hat Anspruch auf eine In-

validenrente der BVG. Ausserdem sind Leistungen für Witwen, Witwer und Waisen vorgesehen. 

g) Freizügigkeitsguthaben 

Bei der Auflösung eines Arbeitsverhältnisses muss das Freizügigkeitsguthaben (Austrittsleistung) 

der Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers überwiesen werden. Tritt die verbeiständete 

Person nicht sofort einer neuen Versicherungskasse bei, wird das Guthaben auf ein Freizügig-

keitskonto überwiesen. Dieses Geld kann nur unter bestimmten Bedingungen vor dem Bezug 

einer Rente abgehoben werden (Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum, definitives Ver-

lassen der Schweiz nach einem nicht EU- Land, Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit). 

Oft wissen verbeiständete Personen nicht (mehr), ob sie über ein Freizügigkeitsguthaben verfü-

gen. Auf Anfrage prüft die Zentralstelle 2. Säule, ob ein Guthaben vorhanden ist:  

Zentralstelle 2. Säule, Sicherheitsfonds BVG, Postfach 1023, 3000 Bern 14, info@zentralstelle.ch 

Vor dem Bezug von BVG-Kapital oder einer Freizügigkeitsleistung ist es sinnvoll, bei der priBe-

Fachstelle nachzufragen. Allenfalls könnte es möglich oder auch sinnvoll sein, eine Rente an-

stelle von Kapital zu beziehen. 

h) freiwillige Vorsorge – Säule 3a 

Bei der freiwilligen Vorsorge handelt es sich um eine individuelle, private und in erster Linie frei-

willige Versicherung. Versichern können sich erwerbstätige Personen, die im Hinblick auf die 

Pensionierung zusätzliches Geld auf die Seite legen wollen. Das Geld kann bei Eintritt eines ver-

sicherten Ereignisses (Alter, Tod oder Invalidität), bei Aufnahme einer selbständigen Erwerbstä-

tigkeit oder für den Erwerb von Wohneigentum bezogen werden. 

i) Lebensversicherung 

Verbeiständete Personen haben evtl. eine Lebensversicherung abgeschlossen, die noch läuft. 

Um Verluste zu vermeiden, empfiehlt es sich meistens, diese zu Ende zu führen. Die Beistands-

person hat zu prüfen, wieweit die Versicherung bei Einkommensverlusten durch Krankheit, Unfall 

oder Behinderung eine Prämienbefreiung gewährt. Ist das Risiko ”Erwerbsausfall” nicht in der 

Versicherung eingeschlossen, ist das Vorsorgeziel gefährdet. Die verbeiständete Person kann 

die Prämien für die Lebensversicherung dann nämlich evtl. nicht mehr bezahlen. 

Beim Neuabschluss einer Lebensversicherung handelt es sich um ein zustimmungspflichtiges 

Geschäft38, wenn die verbeiständete Person urteilsunfähig ist oder in ihrer Handlungsfähigkeit 

diesbezüglich eingeschränkt wurde (s. Ziff. 4.7.4.). Die Beistandsperson sollte sich deshalb bei 

der priBe-Fachstelle melden, wenn sie eine Lebensversicherung abschliessen möchte.   

 

38 Art. 416 Abs. 1 Ziff. 7 ZGB 

mailto:info@zentralstelle.ch
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j) Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung 

Eine Privathaftpflichtversicherung zahlt, wenn jemand anderen Leuten einen Schaden zufügt. 

Dabei geht es um Schäden an Personen und Sachen (z.B. Schäden an einer gemieteten Woh-

nung). Die Sachen werden zum Zeitwert ersetzt. In der Regel können auch weitere Personen im 

gleichen Haushalt eingeschlossen werden.  

Es ist nötig, dass für eine verbeiständeten Personen eine Privathaftpflichtversicherung besteht. 

Es können rasch grosse Schäden entstehen, die das eigene Budget übersteigen. 

Eine Hausratversicherung ist für alle, die einen eigenen Haushalt haben, sinnvoll. Versichert wird 

alles, was nicht zum Haus gehört. Die Versicherung zahlt bei Schäden durch Feuer, Wasser, 

Glasbruch, Diebstahl. Die Versicherungen zahlen in der Regel den Neuwert der Gegenstände.  

Bei verbeiständeten Personen im Heim lohnt sich eine Hausratversicherung oft nicht. Es ist zu 

klären, ob und wieviel persönliche Gegenstände eine Person im Heim besitzt. Die Höhe der Ver-

sicherung muss der neuen Situation angepasst werden (tieferer Versicherungswert). 

 

4.6.2. Wirtschaftliche Sozialhilfe 

Wer seinen Lebensbedarf nicht rechtzeitig oder genügend mit eigenen Mitteln, Arbeit oder Lei-

stungen Dritter decken kann, hat allenfalls Anspruch auf wirtschaftliche Sozialhilfe gemäss Sozi-

alhilfegesetz. Zum Bezug gelten bestimmte Vermögenswerte. Die Berechnung erfolgt in den mei-

sten Kantonen aufgrund der Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS, 

www.skos.ch), die zu einer einheitlichen Praxis in der Schweiz beiträgt. Sozialhilfeleistungen dek-

ken das soziale Existenzminimum ab.  

Wirtschaftliche Sozialhilfe muss bei der jeweiligen Wohnsitzgemeinde oder einem für diese zu-

ständigen Sozialdienst unter Beilage umfangreicher Informationen (Belegen) beantragt werden. 

Wichtig ist, die Sozialhilfe rechtzeitig zu beantragen, da die Sozialhilfe keine rückwirkenden Lei-

stungen erbringt. 

Personen in Heimen, für die die Ergänzungsleistungen zu AHV/IV nicht ausreichen, können unter 

Umständen Leistungen der Sozialhilfe in Anspruch genommen werden. 

Gelangt eine Person, die wirtschaftliche Sozialhilfe bezogen hat, in günstige finanzielle Verhält-

nisse, kann es sein, dass eine Rückerstattung der bezogenen Sozialhilfe verlangt wird. 

Weitere Auskunft erteilt das Sozialamt der Wohnsitzgemeinde. 

 

4.6.3. Fonds, Stiftungen und gemeinnützige Organisationen 

Ist eine wichtige Anschaffung, ein Kur- oder Ferienaufenthalt, eine Freizeitaktivität etc. nicht an-

ders finanzierbar oder liegt eine spezielle Notlage vor, können Fonds, Stiftungen oder gemein-

nützige Organisationen um Unterstützung ersucht werden.  

Mögliche Hilfswerke sind: Winterhilfe, Caritas, Frauenvereine, Kirchen, Heilsarmee, etc.  

Ein Hilfsgesuch enthält einen Kurzbeschrieb der der Situation der verbeiständeten Person (wie 

kam es zu der Notlage?) mit aktuellem Budget sowie Angaben über die benötigte Hilfeleistung, 

das damit verbundene Ziel und die Höhe des gewünschten Unterstützungsbetrages.  



  

KOKES Handbuch priBe  KESB Wil-Uzwil/priBe-Fachstelle 
Version Februar 2025  Version Mai 2025 
 51 

Es kann sinnvoll sein, dass sowohl die verbeiständete Person wie auch die Beistandsperson ein 

Schreiben verfasst, jedoch sollten die Briefe zusammen versandt werden, um Missverständnis-

sen vorzubeugen. Oft reagieren Hilfsfonds nur auf Gesuche mit offiziellem Charakter. Teilweise 

müssen die Gesuche auf den Formularen der Stiftung oder des Fonds eingereicht werden, teil-

weise auch nur online (z.B. Hatt-Bucher-Stiftung). Am besten wird die Kopie der Ernennungsur-

kunde oder des Dispositivs beigelegt. 

 

Weitere Vergünstigungen: öffentliche Verkehrsmittel (ÖV) 

IV- und AHV-Rentner:innen erhalten ÖV-Generalabonnemente zu ermässigtem Preis. Regionale 

und lokale Verkehrsbetriebe gewähren Vergünstigungen für Personen mit einer Beeinträchtigung. 

Weitere Informationen befinden sich unter Kapitel 6. weiterführende Literatur und Links.   

 

4.6.4. Steuererklärung 

Ein Beistandsperson muss bei einer Einkommens- oder Vermögensverwaltung die Steuererklä-

rung für die verbeiständete Person (wenn möglich unter Einbezug der Person) sachgerecht aus-

füllen und rechtzeitig einreichen. Nach Absprache mit der priBe-Fachstelle kann diese Aufgabe 

bei Bedarf von einer externen Person übernommen werden. Da das Ausfüllen der Steuererklä-

rung zum Pflichtenkatalog einer Beistandsperson gehört, ist sie für die Richtigkeit und Vollstän-

digkeit der Angaben verantwortlich. Die zuständige Steuerverwaltung berät Beistandspersonen 

bei Fragen rund um das Steuerwesen und kann bei Bedarf Merkblätter zu spezifischen Themen 

abgeben. In der Regel kann die Steuererklärung elektronisch ausgefüllt werden. 

Es ist wichtig, dass die Beistandsperson jeweils auch die Verrechnungssteuer auf dem entspre-

chenden Formular der Steuererklärung zurückfordert. Sie vermerkt dabei die Verrechnungssteu-

erabzüge auf den entsprechenden Vermögens-Erträgen. Die Rückerstattung der Verrechnungs-

steuer wird nach vorgenommener Deklaration mit den Staats- und Gemeindesteuern des betref-

fenden Jahres verrechnet. 

Wohnt eine verbeiständete Person in einem Heim oder ist schwer pflegebedürftig, so ist daran zu 

denken, dass Abzüge für Krankheitskosten, Pflege- und Heimtaxen oder behinderungsbedingte 

Kosten gemacht werden können. 

Besondere Fälle (Zuzug aus einem anderen Kanton oder Land, Todesfall, Lotto-Gewinne, Schei-

dung, Trennung, Erbfall, Sparkonten für den Grabunterhalt etc.) müssen speziell vermerkt wer-

den. Für die meisten dieser Spezialfälle sind entsprechende Merkblätter erhältlich. 

Folgende Einkünfte sind nicht steuerpflichtig und in der Steuererklärung nicht aufzuführen: 

- Ergänzungsleistungen zur AHV/IV 

- Hilflosenentschädigung 

- Zuschüsse für Pflegekosten 

- Leistungen der Pro Senectute/Pro Infirmis 

- Private Zuwendungen ohne Rechtsanspruch 

- Wiedergutmachungsentschädigung, Genugtuung 
 

https://www.hatt-bucher-stiftung.ch/gesuche-inhalt.html
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a) Wiedereinsetzung von Fristen 

Wenn eine verbeiständete Person aus gesundheitlichen Gründen vor der Errichtung einer Bei-

standschaft eine Steuererklärung nicht fristgerecht eingereicht hat, ist beim zuständigen Steuer-

amt die Beistandschaft zu melden und um die Wiedereinsetzung der Frist zu bitten. 

Ist die Frist noch nicht abgelaufen und fehlt der Beistandsperson noch Informationen für das Aus-

füllen der Steuererklärung, kann eine Fristerstreckung beantragt werden. 

b) Antrag auf Erlass oder Stundung der Steuern 

Wenn die Begleichung von Steuern für eine verbeiständete Person eine zu grosse Belastung ist, 

kann ein Antrag auf Steuererlass gestellt werden. Der Steuererlass soll die wirtschaftliche Lage 

der steuerpflichtigen Person langfristig verbessern. Die Regeln dazu stehen im Steuergesetz des 

jeweiligen Kantons. Manchmal werden eine finanzielle Notlage, hohe Familienlasten oder eine 

andauernde Unterstützungsbedürftigkeit als Gründe für einen Steuererlass anerkannt. Oft wird 

das Erlassgesuch aber abgelehnt. Dann kann die Beistandsperson eine Ratenzahlung oder eine 

Stundung (spätere Zahlung der Schuld, wenn es der verbeiständeten Person wieder besser geht) 

vereinbaren. Wer die Steuerschulden nicht bezahlen kann und keine Vereinbarung treffen konnte, 

wird betrieben (s. Ziff. 4.7.2.). 

4.7. Aufgabenbereich «Einkommens- und Vermögensverwaltung» 

Zum Aufgabenbereich «Einkommens- und Vermögensverwaltung» (oder «Finanzverwaltung») 

gehört es, das Einkommen zu sichern, die Rechnungen zu bezahlen und das Vermögen gut zu 

verwalten. Dazu wird bei Errichtung einer Beistandschaft ein Inventar und ein Budget erstellt. Auf 

dieser Grundlage findet die Einkommens- und Vermögensverwaltung statt. Alle finanziellen Lei-

stungen, die einer Person zustehen, müssen grundsätzlich geltend gemacht werden. Bei Finan-

zierungslücken soll nicht zugewartet werden, bis die Mittel aufgebraucht sind oder Schulden ent-

stehen. Dann ist zu klären, ob es allenfalls Versicherungen, Ansprüche oder Vermögenswerte 

gibt, welche die Lücken schliessen können (s. Ziff. 4.6.1./Ziff. 4.6.2.) 

4.7.1. Inventar und Budget  

a) Inventar 

Wenn die Beistandschaft auch die Vermögensverwaltung umfasst, muss unverzüglich nach Ein-

tritt der Rechtskraft ein Inventar erstellt werden. Im KESB-Entscheid über die Beistandschaft 

steht, dass die Beistandsperson dies machen muss und setzt eine Frist zur Einreichung. Das 

Inventar muss zusammen mit der KESB erstellt werden. Die KESB gibt dazu Anweisungen.39 Die 

Beistandsperson kann sich bei Fragen bei der priBe-Fachstelle melden. 

Das Inventar wird mit einem Formular aufgenommen, welches die priBe-Fachstelle zur Verfü-

gung stellt (s. unten). Die KESB prüft das Inventar und nimmt es mit einem Entscheid ab. Es 

bildet die Ausgangsbasis für die Rechnungsführung. Die Inventarabnahme durch die KESB ist 

zum Schutz der verbeiständeten Person und der Beistandsperson, damit niemand behaupten 

kann, dass andere oder mehr Vermögenswerte bei Beginn der Beistandschaft vorhanden waren. 

 

39 gemäss Art. 405 Abs. 2 ZGB 
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Im Inventar stehen die Einnahmen und das Vermögen zum Stichdatum. Das Stichdatum legt die 

KESB fest (meistens das Datum des Errichtungsbeschlusses oder das Datum der Rechtskraft). 

Wenn es nicht klar ist, gilt das Datum des Errichtungsbeschlusses. Die Beistandsperson muss 

alle Auszüge von Bank- und Postcheckkonten sowie Wertschriftendepots besorgen. Sie oder die 

verbeiständete Person schreibt die Stellen an, legt die Ernennungsurkunde bzw. das Dispositiv 

des Anordnungsentscheids in Kopie bei und teilt mit, bis zu welchem Datum die Auszüge für das 

Inventar geschickt werden sollen. Die Beistandsperson oder die verbeiständete Person kann 

auch mitteilen, wer in Zukunft eine Vollmacht über das Konto hat (s. Ziff. 4.1.4.). 

Im Inventar stehen die Aktiven und die Passiven. Auch Versicherungen und weitere Ansprüche 

müssen meistens aufgeführt werden. Safes und Bankfächer werden ebenfalls aufgeführt. Die 

Beistandsperson kontaktiert die priBe-Fachstelle, wenn es bereits Safes und Bankfächer gibt. 

Eine weitere Person soll zusammen mit der Beistandsperson den Inhalt prüfen und ins Inventar 

aufnehmen. 

Ein Wohnungsinventar wird in der Regel dann aufgenommen, wenn die verbeiständete Person 

wertvolle Sachen (Schmuck, Bilder, Möbel, Fahrzeuge) in der Wohnung hat. Eine Wohnung darf 

nicht allein von einer Beistandsperson betreten werden. Für die Inventarisierung sollte die Be-

sichtigung zusammen mit einer Vertrauensperson oder einer Person der KESB gemacht werden 

(nach Absprache mit der priBe-Fachstelle). 

Während der Aufnahme des Inventars wird mit der betreuten Person festgelegt, über welches 

Konto (oder mehrere Konten) sie selbst verfügt. Dieses Konto wird im Inventar aufgeführt und der 

Kontostand in die Buchhaltung aufgenommen, jedoch werden die einzelnen Ein- und Ausgänge 

nicht verbucht (keine Belege für die Einnahmen und Ausgaben notwendig).  

 

Vorlage für Inventar  

www.kesb.sg.ch/regionen/wil-uzwil/merkblaetter-downloads unter Mandatstragende (Arbeitsun-

terlagen) -> Inventar  

b) Budget 

Um eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben zu erhalten, ist am Anfang einer Beistand-

schaft immer ein Budget zu erstellen. Die Beistandsperson kann so sehen, ob die Einnahmen die 

Ausgaben decken. Wenn dies nicht der Fall ist, wird vielleicht das Vermögen für die Deckung 

verwendet und/oder es ist zu klären, ob es noch andere Einnahmemöglichkeiten über Versiche-

rungsleistungen (s. Ziff. 4.6.1.) oder wirtschaftliche Sozialhilfe (s. Ziff. 4.6.2.) gibt. 

Das Budget wird mit der verbeiständeten Person erarbeitet und besprochen, ausser sie versteht 

den Inhalt nicht. Die Wünsche, Interessen und Gewohnheiten der verbeiständeten Person wer-

den so weit wie möglich beachtet. Zusammen wird vereinbart, welche Einnahmen auf welches 

Konto kommen. Ausserdem wird vereinbart, wer welche Rechnungen bezahlt. Die Person soll so 

selbstständig wie möglich bleiben. 

Bezieht die verbeiständete Person Ergänzungsleistungen (EL), richtet sich der Betrag zur freien 

Verfügung nach den EL-Richtlinien für persönliche Auslagen und dem Vermögen der betreuten 

Person. 

http://www.kesb.sg.ch/regionen/wil-uzwil/merkblaetter-downloads
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Budgetvorlagen  

www.kokes.ch/de/publikationen/handbuch-private-beistandspersonen) unter "Zusätzliche Mu-

ster-Vorlagen für priBe-Fachstellen" -> Muster Monatsbudget 

oder 

kostenlose Budgetvorlagen für jede Lebenslage https://budgetberatung.ch/budgetvorlagen  

 

4.7.2. Einkommensverwaltung 

Zur Einkommensverwaltung gehört die Verwaltung von Erwerbs- und Renteneinkommen. Bei Be-

darf gehört auch die Geltendmachung von Sozialversicherungs-Leistungen (s. Ziff. 4.6.1.) und 

Sozialhilfe-Leistungen (s. Ziff. 4.6.2.). dazu. Im Folgenden wird auf die Rechnungsführung und 

den Umgang mit Schulden, Betreibungen und Forderungen eingegangen.  

a) Rechnungsführung 

Die Beistandsperson braucht ein Konto, über das sie verfügen kann (Betriebskonto, Zahlungs-

verkehrskonto). Über dieses Konto zahlt sie alle Rechnungen, die sie mit der verbeiständeten 

Person vereinbart hat. Auch Einnahmen werden über dieses Konto geführt.  

Alle Belege über Ein- und Ausgaben sowie Depot- und Kontoauszüge müssen lückenlos gesam-

melt, fortlaufend abgelegt und nummeriert werden. Wenn kein Beleg existiert oder verloren ge-

gangen ist, kann ausnahmsweise ein Hilfsbeleg erstellt werden. Dieser muss folgende Angaben 

enthalten: Art der Einnahme oder Ausgabe, Betrag, Ort/Datum, Unterschrift und allenfalls den 

Grund, weshalb der offizielle Beleg fehlt. Eine Beistandsperson kann sich kaum über eine ganze 

Berichtsperiode an alles erinnern. Deshalb sollte Angaben zu den Buchhaltungsbelegen sofort 

und genau festgehalten werden. 

Am besten ist, wenn die Rechnungsführung elektronisch geführt wird und Rechnungen über ein 

E-Banking bezahlt werden. Wenn die Beistandsperson an die verbeiständete Person oder an 

andere Personen Geld ausnahmsweise bar auszahlt, muss sie eine Quittung erstellen. Die Per-

son, die das Geld erhalten hat, unterzeichnet die Quittung. Das ist dann ebenfalls ein Buchhal-

tungsbeleg. 

Die verbeiständete Person hat jederzeit ein Anrecht darauf zu sehen, welche Eingänge und Aus-

gänge auf ihren Konti vorgenommen wurden und wie viel Geld sie noch hat.  

b) Schulden 

Ist eine verbeiständete Person bereits bei Beginn der Beistandschaft verschuldet, sollte die Bei-

standsperson mit der priBe-Fachstelle klären, wie vorgegangen werden soll.  

Wenn die Beistandsperson die Aufgabe hat, vorhandene Schulden zu sanieren, kann dies durch 

folgende Massnahmen erreicht werden: 

- Alle Leistungen, die der betreuten Person zustehen, einholen. 

- Einsparungen im Budget vornehmen. 

http://www.kokes.ch/de/publikationen/handbuch-private-beistandspersonen
https://budgetberatung.ch/budgetvorlagen


  

KOKES Handbuch priBe  KESB Wil-Uzwil/priBe-Fachstelle 
Version Februar 2025  Version Mai 2025 
 55 

- Verhandeln mit Gläubigern für die Zahlung eines Teils der Forderung  
(Zahlung per Saldo aller Ansprüche). Der Rest des Betrags wird abgeschrieben. 

- Evtl. Fonds oder Stiftungen anfragen. 

- Evtl. Unterstützung aus dem privaten Umfeld der betreuten Person abklären. 

- Für eine umfassende Schuldensanierung ist in jedem Fall eine Schuldenberatungsstelle 
beratend beizuziehen. 

Eine Beistandsperson soll bestehende Schulden nie aus eigener Tasche zahlen. Es besteht das 

Risiko, dass sie das Geld nicht zurückbekommt. Sind grössere Schulden vorhanden, die nicht 

bezahlt werden können, kommt es vor, dass diese vor sich hergeschoben werden müssen. Die 

Beistandsperson muss dann die Gläubiger informieren, dass nicht genug Geld vorhanden ist, um 

die Schuld zu bezahlen. Es kann sein, dass dann diese Forderungen betrieben werden. 

c) Betreibungen 

Wenn es Betreibungen gegen die verbeiständete Person gibt, sollte die Beistandsperson mit dem 

Betreibungs- und Konkursamt oder dem Gläubiger Kontakt aufnehmen. Sie kann versuchen, das 

Verfahren zu stoppen. Vielleicht kann die Beistandsperson die Forderungen in Raten bezahlen. 

Die KESB informiert das Betreibungsamt, wenn eine Vermögensverwaltungsbeistandschaft er-

richtet wird.40 Eine Beistandsperson kann später noch eine solche Mitteilung an das Betreibungs-

amt vornehmen. Die Mitteilung bewirkt, dass die Beistandsperson Zahlungsbefehle ebenfalls be-

kommt und nicht nur die verbeiständete Person. Als Betreibungsort gilt immer der Wohnsitz der 

verbeiständeten Person. 

Wenn eine Betreibung rechtskräftig ist, prüft das Betreibungsamt, ob die Schuld bei der verbei-

ständeten Person eingetrieben werden kann (betreibungsrechtliches Existenzminimum, Vermö-

gen). Wenn dies der Fall ist, kommt es zu einer Pfändung von Einkommen und/oder Vermögen. 

Ist dies nicht der Fall, dann stellt das Betreibungsamt dem Gläubiger und der verbeiständeten 

Person einen Verlustschein aus. Die verbeiständete Person kann später wieder vom Gläubiger 

betrieben werden. 

Eine verbeiständete Person hat meistens mit nachteiligen Konsequenzen zu rechnen, wenn sie 

Betreibungen und Verlustscheine hat (z.B. schlechte Voraussetzungen beim Suchen einer Woh-

nung). 

Wenn beim Zustellen eines Zahlungsbefehls vom Betreibungsamt eine Schuld aufgeführt ist, die 

nicht richtig ist oder bei welcher zu hohe Gebühren aufgeführt sind (z.B. Verzugsschaden, zu 

hohe Zinsen oder Bearbeitungsgebühren einer Inkassofirma), dann muss die Beistandsperson 

rechtzeitig (innert 10 Tagen nach Zustellung des Zahlungsbefehls) Rechtsvorschlag oder Teil-

rechtsvorschlag einreichen. Damit wird gegenüber dem Gläubiger erklärt, dass die Schuld oder 

ein Teil der Schuld nicht akzeptiert wird. 

d) Forderungen der verbeiständeten Person 

Eine Beistandsperson kann auch anderen Personen Geld geliehen haben oder andere Personen 

schulden der verbeiständeten Person Geld. Darlehen sollen wenn möglich schriftlich inkl. des 

vereinbarten Zinses und der Rückzahlungsmodalitäten in einem Vertrag vereinbart werden. Es 

 

40 Art. 449c Abs. 1 Ziff. 3 lit. b ZGB 
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ist (mit der verbeiständeten Person) zu klären, ob und wie Forderungen von anderen Personen 

gegenüber der verbeiständeten Person zurückbezahlt werden sollten. 

 

4.7.3. Vermögensverwaltung 

Die Beistandsperson verwaltet die Vermögenswerte sorgfältig41. Details sind der Verordnung 

über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft (nachfol-

gend VBVV, Anhang 3) zu entnehmen. Die VBVV regelt den Umgang mit Vermögenswerten, die 

von der Beistandsperson verwaltet werden (Anleitungsfunktion). Und sie konkretisiert den Begriff 

der «Sorgfalt» im Rahmen der Aufbewahrung und Anlage von Vermögenswerten durch die Bei-

standsperson. Die Beistandsperson untersteht im Bereich der Vermögensverwaltung einer be-

sonderen Sorgfaltspflicht. 

Im Sinne der Anleitungsfunktion regelt die VBVV unter anderem den Umgang mit Bargeld sowie 

die Aufbewahrung von Wertsachen.42 Auch welche Vermögensanlagen zur Verfügung stehen 

und wie Vermögen angelegt werden muss, wird festgelegt. Die VBVV kennt drei Anlagekomplexe: 

Sicherstellung des gewöhnlichen Lebensunterhaltes, Anlagen für weitergehende Bedürfnisse so-

wie Anlagen bei besonders günstigen finanziellen Verhältnissen.43  

Welches Vermögen und wie es zu verwalten ist, wird spätestens im Rahmen der Inventarisation 

festgelegt (s. Ziff. 4.7.1.). Im Rahmen einer Vertretungsbeistandschaft ist es zudem möglich, der 

verbeiständeten Person den Zugriff auf bestimmte Vermögenswerte (z. B. Bankkonten oder Ban-

kendepots, Grundstücke etc.) zu entziehen44. Solche Zugriffssperren stellen einen gewissen 

Schutz vor Handlungen der verbeiständeten Person dar, wenn sie sich finanziell Schaden zufü-

gen würde. Der Entzug des Zugriffs auf bestimmte Vermögenswerte ist bei Bedarf von der KESB 

anzuordnen resp. von der Beistandsperson zu beantragen. 

Ab einem Vermögen von über CHF 100'000 stellt sich die Frage, ob und wie das Vermögen 

anzulegen ist. Die KESB bestimmt, in welchen Anlagekategorien («gewöhnlicher Lebensunter-

halt» oder «weitergehende Bedürfnisse» oder «besonders günstige Verhältnisse») Geld angelegt 

werden kann.45 Liegt das Vermögen tiefer, so wird es in der Regel dem Anlagekomplex «Sicher-

stellung des gewöhnlichen Lebensunterhaltes» zugeordnet.  Wegleitend für die Klärung sind die 

Anordnungen der KESB aufgrund der konkreten finanziellen Verhältnisse der verbeiständeten 

Person. Die priBe-Fachstelle kann bei Fragen dazu kontaktiert werden. 

Die Bestimmungen der VBVV können dazu führen, dass Vermögensanlagen umgewandelt wer-

den müssen, damit sie den Voraussetzungen der VBVV entsprechen. Jedoch ist auch hier soweit 

möglich der Wille der verbeiständeten Person zu berücksichtigen. So kann auf eine Umwandlung 

 

41 Art. 408 Abs. 1 ZGB. 

42 Art. 3 VBVV: die Beistandsperson hat vorgefundenes Bargeld unverzüglich auf ein Bankkonto einzuzahlen.  
Art. 4 VBVV: Aufbewahrung von Wertgegenständen. 

43  Art. 6 VBVV: Anlagen für die Sicherstellung des gewöhnlichen Lebensunterhalts;  
 Art. 7 Abs. 1 VBVV: Anlagen für weitere Bedürfnisse;  
 Art. 7 Abs. 3 VBVV: Anlagen bei besonders günstigen finanziellen Verhältnissen.  

44  Art. 395 Abs. 3 und 4 ZGB.  

45  Art. 9 Abs. 1 lit. a VBVV.  

https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/486
https://www.kokes.ch/download_file/view/8b4a77e1-2388-49c3-b765-959905b30642/845
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_408
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2023/486/de#art_3
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2023/486/de#art_4
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2023/486/de#art_6
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2023/486/de#art_7
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2023/486/de#art_7
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_395
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2023/486/de#art_9
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verzichtet werden, wenn die Vermögensanlage für die verbeiständete Person oder ihre Familie 

einen besonderen Wert haben und genügend Geld für die Deckung des gewöhnlichen Lebens-

unterhaltes vorhanden ist. Ein Verzicht benötigt in jedem Fall die Bewilligung der KESB.46 

Weitere praktische Hinweise (z.B. zur Legitimation und Identifikation der Beistandsperson, zu 

Banken-Basisverträgen und elektronischem Zahlungsverkehr oder zum Auskunftsrecht) sind den 

Empfehlungen der KOKES und Swissbanking zur Vermögensverwaltung (Anhang 4)47 zu entneh-

men.   

Vermögensverwaltung 

- Wesentliche gesetzliche Grundlage für die Vermögensverwaltung bildet die Verordnung über 

die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft (VBVV). 

- Ausgangspunkt über die Vermögenswerte, die durch die Beistandsperson zu verwalten sind, 
bildet das Inventar. Die KESB hält in ihrem Entscheid zum Inventar fest, wenn Vermögen an-
ders angelegt werden sollen. 

- Der Wille der verbeiständeten Person ist auch hier soweit möglich zu berücksichtigen. In be-
gründeten Fällen können Ausnahmeregelung bei der KESB eingeholt werden. 

 

4.7.4. Zustimmungsbedürftige Geschäfte und verbotene Geschäfte 

Wenn eine verbeiständete Person nicht mehr urteilsfähig oder handlungsfähig ist (s. Ziff. 2.3./ 

2.4.), dann kann sie wichtige Geschäfte nicht mehr selbst tätigen (z.B. eine Wohnung kündigen, 

einen Heimvertrag unterzeichnen, ein Haus verkaufen oder eine Hypothek aufnehmen, usw.). Die 

Beistandsperson kann bei einer Vertretungsbeistandschaft für die verbeiständete Person stell-

vertretend handeln; die braucht für gewisse gewichtige Geschäfte jedoch die Zustimmung der 

KESB. Die Beistandsperson kann die verbeiständete Person hingegen nicht vertreten, wenn die 

Beistandsperson selbst vom Geschäft betroffen ist (z.B. Interessenkollision bei einer Erbschaft).  

Das Gesetz nennt auch Geschäfte, die verboten sind. Die Beistandsperson darf z.B. keine Bürg-

schaften für die verbeiständete Person eingehen, keine Stiftung errichten und keine Schenkung 

machen (abgesehen von üblichen Gelegenheitsgeschenken).48 

Die Geschäfte, bei welchen die KESB zustimmen muss, sind in Art. 416 Abs. 1 ZGB aufgelistet. 

Die wichtigsten Geschäfte sind folgende: 

a) Auflösung eines Haushalts: Entsorgung von Möbeln, Sachen usw. in der Wohnung 
der verbeiständeten Person.  

b) Kündigung des Mietvertrags der Wohnung, in welcher die verbeiständete Person ge-
wohnt hat. 

c) Unterzeichnung eines Heimvertrags. 

d) Annahme oder Ausschlagung einer Erbschaft, Zustimmung zu Erbverträgen oder Erb-
teilungsverträgen. 

 

46  Art. 8 Abs. 3 VBVV.  

47 Empfehlungen der Schweizerischen Bankiervereinigung und der KOKES zur Vermögensverwaltung gemäss Kindes- und Erwach-
senenschutzrecht, Januar 2024.  

48  Art. 412 ZGB.  

https://www.kokes.ch/download_file/view/7a621d9e-f3f4-46a4-8a62-2f0213010d7c/845
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2023/486/de#art_8
https://www.kokes.ch/application/files/5417/0136/3878/Empfehlungen_der_SBVg_und_der_KOKES_zur_Vermoegensverwaltung_gemaess_Kindes-_und_Erwachsenenschutzrecht.pdf
https://www.kokes.ch/application/files/5417/0136/3878/Empfehlungen_der_SBVg_und_der_KOKES_zur_Vermoegensverwaltung_gemaess_Kindes-_und_Erwachsenenschutzrecht.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_412


  

KOKES Handbuch priBe  KESB Wil-Uzwil/priBe-Fachstelle 
Version Februar 2025  Version Mai 2025 
 58 

e) Kauf oder Verkauf von Grundstücken/Häusern, Aufnahme einer neuen Hypothek. 

f) Kauf oder Verkauf von Aktien/Anlagen. 

g) Aufnahme oder Gewähren von Darlehen. 

h) Prozessführung, Zustimmung zu einem Vergleich. 

Beim zustimmungsbedürftigen Geschäft der Annahme oder Ausschlagung einer Erbschaft ist fol-

gendes zu beachten: Wenn eine Beistandsperson erfährt, dass eine verwandte Person der 

verbeiständeten Person gestorben ist, ist es wichtig, sofort abzuklären, ob allenfalls ein Erbe an-

fallen könnte. Die dreimonatige Frist für die Ausschlagung einer Erbschaft beginnt mit der Kennt-

nis des Todesfalls. Zu beachten ist, dass gewisse Handlungen bei einer Ausschlagung nicht aus-

geführt werden dürfen (z.B. Gegenstände aus einer Wohnung mitnehmen). Die priBe-Fachstelle 

können hilfreiche Informationen und Anweisungen zur Handhabung bei einem möglichen Erban-

fall geben. 

Wenn eine Beistandsperson für eine urteilsunfähige oder eine handlungsunfähige Person eines 

der oben genannten Geschäfte abschliessen möchte, dann stellt sie einen begründeten Antrag 

an die KESB und holt die Zustimmung der KESB ein. Es ist anzuraten, vorher mit der priBe-

Fachstelle Kontakt aufzunehmen und das Vorgehen zu klären. 

Die Zustimmung der KESB ist nicht erforderlich, wenn die urteilsfähige verbeiständete Person 

ihr Eiverständnis erteilt.49 Auch diesfalls ist vorgängig mit der priBe-Fachstelle Kontakt aufzuneh-

men und das Vorgehen zu klären.  

Vorgehen bei einem zustimmungsbedürftigen Geschäft 

Bei einem zustimmungsbedürftigen Geschäft ist mit der priBe-Fachstelle Kontakt aufnehmen,  

um das Vorgehen zu besprechen.  

Folgende Punkte sind mit der PriBe-Fachstelle zu klären und müssen beim Antrag an die KESB erläu-

tert werden: 

- Klärung der Situation der verbeiständeten Person zur Urteilsfähigkeit/Handlungsfähigkeit.  

- Erklärung, welches Geschäft für die verbeiständete Person ansteht. 

- Begründung, weshalb das Geschäft für die verbeiständete Person sinnvoll oder wichtig ist.  

- Erklärung, welche finanziellen Auswirkungen das Geschäft für die verbeiständete Person hat. 

- Aufzeigen, was die verbeiständete Person zum Geschäft meint oder meinen würde, wenn sie 
urteilsfähig wäre. 

- Welche möglichen Alternativen sind warum nicht in Betracht gezogen worden? 

- Welche Bemühungen und Aufwendungen sind getroffen worden (z.B. öffentliches Ausschrei-
ben eines Verkaufsobjektes)? 

- Antrag stellen: Kurz schreiben, für welches Geschäft die KESB die Zustimmung erteilen soll. 

- Alle relevanten Unterlagen beilegen (z.B. Mietvertrag, Heimvertrag, Budget der verbeistände-
ten Person, Offerten, Verträge wie Kaufvertrag für Haus inkl. Schatzung des Hauses, Erbtei-
lungsvertrag, usw.). 

 

49 Art. 416 Abs. 2 ZGB.  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de#art_416
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Wenn die KESB zustimmt und die Rechtsmittelfrist ohne Einsprache abgelaufen ist, ist ein Ge-

schäft rechtskräftig (z. B. ein Hausverkauf) oder es kann dann erst umgesetzt werden (z.B. Un-

terzeichnung eines Erbteilungsvertrags).  

Wird ein zustimmungsbedürftiges Geschäft ohne die Zustimmung der Behörde abgeschlossen, 

wird es nur unter dem Vorbehalt rechtskräftig, dass die KESB noch zustimmt. Wenn die KESB 

die Zustimmung für ein Geschäft verweigert, kommt das Geschäft nicht zustande oder muss rück-

gängig gemacht werden. 

Merkblätter KESB Wil-Uzwil zu zustimmungsbedürftigen Geschäften  

- Merkblatt Liegenschaftsverkauf (Anhang 6:  Merkblatt betreffend den Liegenschaftsverkauf) 

- Merkblatt Vertretung bei einer Erbteilung (Anhang 7:  Merkblatt betreffend Erbschaften / Erbtei-

lungen)   
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5. Ende des Mandats 

Das Mandat als Beistandsperson endet,  

- wenn die Beistandschaft aufgehoben wird, weil sie nicht mehr nötig ist (s. Ziff. 5.1.) 

- wenn die verbeiständete Person stirbt (s. Ziff. 5.2.), oder  

- wenn das Mandat auf eine andere Beistandsperson übertragen wird (s. Ziff. 5.3.).  

 

Je nach Situation ergeben sich für die Beistandsperson andere (Abschluss-)Aufgaben.  

In jedem Fall ist ein Schlussbericht und eine Schlussrechnung (oder ein Übergabebericht und 

eine Übergaberechnung) zu erstellen.  

Mit der Abnahme des Berichts und der Rechnung durch die KESB können die Akten archiviert 

werden. Welche Akten wie archiviert werden müssen, ist mit der priBe-Fachstelle zu klären. 

5.1. Aufgaben bei Aufhebung der Beistandschaft 

Benötigt eine verbeiständete Person die Hilfe einer Beistandsperson nicht mehr, dann ist die Bei-

standschaft aufzuheben. Dazu muss bei der KESB ein Antrag auf Aufhebung der Beistandschaft 

gestellt werden. Dies kann die verbeiständete Person, eine nahestehende Person, aber auch die 

Beistandsperson machen. Die KESB muss den Antrag prüfen und einen Entscheid fällen, ob sie 

dem Antrag nachkommt. Erst wenn der Entscheid der KESB zur Aufhebung der Beistandschaft 

rechtskräftig ist (s. Ziff. 3.2.), ist die Beistandschaft aufgehoben.  

Wenn die Beistandschaft von der KESB rechtskräftig aufgehoben ist, fallen die Aufgaben der 

Beistandsperson weg und sie verfügt über keine Vertretungsbefugnis mehr. 

Die Beistandsperson wird im Entscheid der KESB aufgefordert, einen Schlussbericht und eine 

Schlussrechnung zu erstellen. Die relevanten Unterlagen sind – in Absprache mit der priBe-Fach-

stelle – zu archivieren oder der verbeiständeten Person zu übergeben.  

Für Akten aus der Mandatsführung gilt eine Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren. Nicht an die 

KESB übergebene Akten sind während dieser Frist durch die privaten Beistandspersonen sicher 

aufzubewahren und anschliessend ordnungsgemäss zu entsorgen.  

5.2. Aufgaben im Todesfall der verbeiständeten Person 

Wenn die verbeiständete Person stirbt, endet das Amt der Beistandsperson von Gesetzes wegen 

(automatisch, es braucht kein Entscheid der KESB). Die Vertretungsbefugnisse der Beistands-

person entfallen per Todestag.  

Die Beistandsperson darf ab diesem Zeitpunkt nichts mehr für die Person oder deren Angehörige 

und Erben tun, ihre Vertretungsbefugnisse entfallen von Gesetzes wegen (automatisch, es 

braucht keinen Entscheid der KESB). Mit der priBe-Fachstelle ist unverzüglich Kontakt aufzu-

nehmen und das konkrete Vorgehen zu besprechen.  

Die Regelung der Todesfallformalitäten, Bestattung, etc. ist grundsätzlich Sache der Angehöri-

gen, die Nachlassregelung ist eine Angelegenheit der Erben. Verschiedene Gemeinden verfügen 

über eine Stelle, die für die Unterstützung von Beerdigungen, die Ermittlung von Erben sowie die 
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Eröffnung von Testamenten oder Ehe- und Erbverträgen zuständig ist. An diese Erbschafts- 

oder Teilungsämter können sich Angehörige oder allfällige Erben wenden. Falls die verstorbene 

Person Anordnungen zu ihrer Bestattung getroffen hat, gehen diese den Anweisungen der An-

gehörigen vor und sind den Angehörigen weiterzuleiten. Beileidsbekundigungen oder die Teil-

nahme an einer Beerdigung sind je nach Bezug zur verstorbenen Person und deren Angehörigen 

möglich oder sogar angebracht. 

Die Beistandsperson ist nach dem Tod der verbeiständeten Person nicht mehr handlungsbefugt. 

Wenn sie trotzdem weitere Aufgaben wahrnimmt (z.B. Räumen des Zimmers im Altersheim), 

handelt sie im Rahmen von „Geschäftsführung ohne Auftrag”50, was heikel ist und nur in Rück-

sprache mit der priBe-Fachstelle in Frage kommt. Die Beistandsperson ist nämlich nur geschützt, 

wenn ihre Handlungen im Interesse der Erben sind.  

Sind Angehörige vorhanden und können sie die anfallenden Tätigkeiten und Formalitäten nicht 

selbst wahrnehmen, empfiehlt es sich auf jeden Fall, sich von den Angehörigen für die Aufgaben, 

die eine Beistandsperson im Ausnahmefall nach dem Tod noch übernimmt, einen schriftlichen 

Auftrag erteilen zu lassen, der separat zu entschädigen ist.  

Wohnte die Person in einem Heim, möchten die Heimleitung den Platz allenfalls möglichst schnell 

wieder besetzen und macht Druck, die persönlichen Sachen der verstorbenen Person abzuholen. 

Dies gehört in den Aufgabenbereich von Angehörigen und ist nicht Aufgabe der Beistandsperson. 

Bei Unklarheiten ist mit der priBe-Fachstelle Kontakt aufzunehmen.  

Eine Beistandsperson darf nach dem Tod einer verbeiständeten Person keine Rechnungen 

mehr bezahlen. Die noch nicht bezahlten und noch anfallenden Rechnungen (Heimrechnungen, 

Leistungsabrechnungen der Krankenkasse, Elektrizitätsrechnungen, Telefonrechnungen usw.) 

sind zu sammeln und – zusammen mit den übrigen relevanten Unterlagen – den Erben zu über-

geben resp. bereit zu halten. 

So bald als möglich muss der KESB ein Schlussbericht mit Schlussrechnung per Todesdatum 

eingereicht werden. Dazu verlangt die Beistandsperson bei Banken oder der PostFinance die 

Konto- und Depotauszüge per Todestag.  

Im Schlussbericht hält die Beistandsperson neben der üblichen Berichterstattung wichtige Hin-

weise für die Erben und Nachkommen fest.  

Tod der verbeiständeten Person 

− Meldung Todesfall an Angehörige, KESB. 

− Kontakt mit der priBe-Fachstelle aufnehmen, um das weitere Vorgehen zu besprechen,  
u.a. folgende Fragen:  

- Mitteilung von Anweisungen der verbeiständeten Person über die Bestattung an die Ange-
hörigen, soweit diese der Beistandsperson bekannt sind. Einreichung eines allfälligen Te-
staments, soweit es sich in den Akten der Beistandsperson befindet. 

- Mitteilung Todesfall an weitere Institutionen im Zusammenhang mit der Finanzverwaltung: 
Ausgleichskasse, Pensionskasse, Haftpflichtversicherung, Krankenkasse, Wohnungsver-
mieter, Steueramt, Telefongesellschaft, Abonnemente usw. 

 

50 vgl. Art. 419 OR [Obligationenrecht].  
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- Mitteilung Todesfall und Einholen von Depot- und Saldobestellungen per Todestag bei 
sämtlichen Banken/Post der verbeiständeten Person. 

- Zahlungen stoppen/aufheben: Daueraufträge, Lastschriftverfahren,  
keine Rechnungen mehr zahlen. 

- Rechnungen sammeln/Unterlagen bereithalten für Erben, Willensvollstrecker, Konkursamt. 

- Schlussbericht und Schlussrechnung per Todestag erstellen. 

 

Weitere Hinweise beim Tod der verbeiständeten Person 

Der Todesfall ist dem Zivilstandsamt zu melden. 

Sollte sich ein Testament in den Akten befinden, ist dieses dem Amtsnotariat zu übergeben.  

Es wird empfohlen, die Kontaktdaten der neu zuständigen Person (z.B. Erbenvertreter:in) be-

kanntzugeben, damit die involvierten Personen und Institutionen wissen, an wen sie sich künftig 

wenden können. Dieses Vorgehen sollte idealerweise mit der neuen Kontaktperson vorgängig 

abgesprochen werden.  

5.3. Aufgaben bei Übertragung auf eine neue Beistandsperson 

Das Mandat als Beistandsperson endet auch, wenn die KESB eine neue Beistandsperson für die 

verbeiständete Person ernennt. Dies ist z.B. der Fall: 

a) Wenn eine private Beistandsperson das Mandat abgeben möchte und vom Amt zurück-
tritt. Die übliche Amtsdauer beträgt mindestens vier Jahre. 

b) Wenn eine private Beistandsperson durch die KESB aus dem Amt enthoben wird: z.B., 
wenn eine Beistandsperson die Anforderungen nicht erfüllt, die schutzbedürftige Person 
vernachlässigt oder auf andere Weise das Vertrauen missbraucht oder verloren hat.  

Das konkrete Vorgehen zur Übertragung ist mit der priBe-Fachstelle zu besprechen. 

Auch bei der Übertragung auf eine neue Beistandsperson hat die Beistandsperson einen letzten 

Bericht mit Rechnung zu erstellen (sogenannter Übergabebericht und die Übergaberechnung).  

Ausserdem übergibt die Beistandsperson alle relevanten Unterlagen (Verträge, Versicherungs-

policen, letzte Steuererklärung, offene Rechnungen usw.) – in Absprache mit der priBe-Fachstelle 

– der neuen Beistandsperson. Sie muss für offene Fragen zur Verfügung stehen. 

Notwendige Geschäfte sind bei einem Wechsel in der Beistandsperson so lange weiterzuführen, 

bis die nachfolgende Person das Amt aufnimmt.51 Es empfiehlt sich deshalb, dass die private 

Beistandsperson der priBe-Fachstelle den Wunsch für eine Beendung ihrer Aufgabe frühzeitig 

mitteilt. 

  

 

51 Art. 424 ZGB 
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6. weiterführende Literatur und Links 

 

Amtsnotariat St. Gallen www.afhn.sg.ch 

Entlastungsdienst www.entlastungsdienst-ostschweiz.ch 

Heime www.heiminfo.ch 

KESB Wil-Uzwil www.kesb.sg.ch/regionen/wil-uzwil 

Online-Plattform "find help" www.findhelp.ch/ 

Pro Infirmis  www.proinfirmis.ch 

Pro Cap Reisen www.procap-reisen.ch/reisen/ 

Pro Senectute www.sg.prosenectute.ch 

SBB Contact Center https://www.sbb.ch/de/hilfe-und-kontakt.html 

SBB GA AHV https://www.sbb.ch/de/billette-angebote/abos/ga/ga-senior.html 

SBB GA IV www.sbb.ch/de/billette-angebote/abos/ga/ga-privatml 

SVA St.Gallen www.svasg.ch 

Zentralstelle 2. Säule www.sfbvg.ch/aufgaben/suche-nach-guthaben 

 

 

 

Als Vertiefung zum vorliegenden Handbuch empfehlen wir folgende Bücher:  

- KOKES-Praxisanleitung Erwachsenenschutzrecht (mit Mustern),  
393 Seiten, DIKE-Verlag, August 2012, (umfassend), (Link)  
 

- Beobachter-Ratgeber Erwachsenenschutz, Walter Noser und Daniel Rosch,  
208 Seiten, 4. Auflage, 2018 (gut verständlich) (Link). 

 

 

 

Die Webseite www.kesb-kurz-erklaert.ch liefert einfach verständliche Informationen zur KESB 

und zum Kindes- und Erwachsenenschutz. Neben Ausführungen zum Schutz von Kindern und 

zum Schutz von Erwachsenen wird auch der Ablauf eines KESB-Verfahrens erläutert.  

 

 

Rechtsratgeber „Behindert, was tun?“ von Pro Infirmis 

In diesem online-Ratgeber finden sich nützliche Informationen und Arbeitshilfen.  

Link: https://www.proinfirmis.ch/behindertwastun.html 

 

http://www.afhn.sg.ch/
http://www.entlastungsdienst-ostschweiz.ch/
http://www.heiminfo.ch/
http://www.kesb.sg.ch/regionen/wil-uzwil
http://www.findhelp.ch/
http://www.proinfirmis.ch/
http://www.procap-reisen.ch/reisen/
http://www.sg.prosenectute.ch/
https://www.sbb.ch/de/hilfe-und-kontakt.html
https://www.sbb.ch/de/billette-angebote/abos/ga/ga-senior.html
http://www.sbb.ch/de/billette-angebote/abos/ga/ga-behinderung.html
http://www.svasg.ch/
file://///kesbwiluzwil.on.abraxas-its.ch/share$/dat/Daten/B%20KESB/4%20Praxisberatung%20priMa/3%20Unterlagen%20für%20PriMa/www.sfbvg.ch/aufgaben/suche-nach-guthaben
https://www.dike.ch/Kokes-Erwachsenenschutz?search=praxisanleitung%20erwachsenenschutz
https://shop.beobachter.ch/buecher/vorsorge-und-finanzen/erwachsenenschutz?utm_campaign=21251007319&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=&utm_term=&adgroupid=&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA8fW9BhC8ARIsACwHqYrUY1w5nxMvJiSHWeOnxReDYSBGWXRUtp0qEcsxlF77ZFTwfyfb-_4aAlRWEALw_wcB
https://www.proinfirmis.ch/behindertwastun.html
https://www.kesb-kurz-erklaert.ch
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Themenseite «Erwachsenenschutz» von insieme Schweiz 

Link: https://insieme.ch/thema/inklusion/erwachsenenschutz/   

 

 

Themenseite “Erwachsenenschutzrecht” von Pro Senectute 

Link: https://www.prosenectute.ch/de/ratgeber/persoenliche-vorsorge/erwachsenenschutzrecht.html  

  

https://insieme.ch/thema/inklusion/erwachsenenschutz/
https://www.prosenectute.ch/de/ratgeber/persoenliche-vorsorge/erwachsenenschutzrecht.html
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7. Anhänge 

Anhang 1:  Musterbeschluss zu einer kombinierten Beistandschaft 

Anhang 2:  Empfehlungen «Sozialversicherungsrechtliche Fragen im Zusammenhang mit der 

Entschädigung von privaten Beistandspersonen und Fachbeistandspersonen» 

Anhang 3:  Verordnung über die Verwaltung von Vermögenswerten im Rahmen einer Beistand-

schaft oder Vormundschaft VBVV 

Anhang 4:  Empfehlungen von SwissBanking und KOKES zur Vermögensverwaltung 

  

https://www.kokes.ch/download_file/view/dfd2d444-4fd2-4859-8bfe-acb2be5e12ff/845
https://www.kokes.ch/download_file/view/f8c8b6dc-1a1f-46d7-adfa-9d17070e8682/845
https://www.kokes.ch/download_file/view/f8c8b6dc-1a1f-46d7-adfa-9d17070e8682/845
https://www.kokes.ch/download_file/view/8b4a77e1-2388-49c3-b765-959905b30642/845
https://www.kokes.ch/download_file/view/8b4a77e1-2388-49c3-b765-959905b30642/845
https://www.kokes.ch/download_file/view/7a621d9e-f3f4-46a4-8a62-2f0213010d7c/845
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Anhang 5:  Richtlinien für die Entschädigung der Beistandspersonen der KESB Wil-Uzwil 

 

Raiffeisenplatz 2 

9244 Niederuzwil 

T 058 228 68 20 

info@kesbwiluzwil.ch 

www.kesb.sg.ch 

 

Beschluss vom 24. Januar 2024 

 

Richtlinien für die Entschädigung der Beistandspersonen 

 

Vorbemerkungen 

Mit den vorliegenden Richtlinien wird die Entschädigung der Beistandspersonen geregelt, 

wobei diesbezüglich im Grundsatz entsprechend der Rechtsprechung der Verwaltungsrekurs-

kommission des Kantons St. Gallen keine Unterscheidung zwischen privaten und Berufsbei-

standspersonen gemacht wird.  

 

1. Rechtsgrundlage und Geltungsbereich 

In Ausführung von Art. 404 ZGB und der Verordnung über die Entschädigung und den Spesen-

ersatz bei Beistandschaften (sGS 912.51, abgekürzt VESB) erlässt die Kindes- und Erwachse-

nenschutzbehörde Wil-Uzwil (KESB) Richtlinien für die Entschädigung der Beistandspersonen, 

welche Massnahmen im Auftrag der KESB führen. 

Die Entschädigung bezieht sich in der Regel auf die zurückliegende Berichtsperiode von maxi-

mal zwei Jahren und wird von der Beistandsperson bei Einreichung des Rechenschaftsberichts 

beantragt. Bei einer kürzeren Dauer der Berichtsperiode wird die Entschädigung pro rata tem-

poris bemessen. Die Entschädigung wird von der KESB festgesetzt. 

Die Entschädigung bemisst sich nach dem Zeitaufwand, den erforderlichen Fachkenntnissen, 

der Komplexität der Aufgaben und der Verantwortung, die mit der Beistandschaft verbunden 

sind. Nach Berücksichtigung all dieser Faktoren wird schliesslich bei Mandaten mit grossem 

Aufwand zusätzlich auf die Höhe des Vermögens abgestellt.  

  Kindes- und 

  Erwachsenenschutzbehörde 

1/6 Wil-Uzwil 

  

mailto:info@kesbwiluzwil.ch
http://www.kesb.sg.ch/
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Die Beistandsperson hat deshalb im Rechenschaftsbericht darzulegen, welcher Aufwand in der 

Berichtsperiode erbracht wurde. Für Aufgaben, die besondere Fachkenntnisse erfordern, kann 

ein Zuschlag zur pauschalen Entschädigung ausgerichtet werden (Art. 2 Abs. 3 VESB). Es wird 

im Erwachsenenschutzbereich generell zwischen kleinem, mittlerem und grossem Aufwand 

unterschieden.  

Komplexe Mandate mit grossem Aufwand, umfassenden Aufträgen und dem Erfordernis von 

spezifischen Fachkenntnissen werden in der Regel von Berufsbeistandspersonen geführt, de-

ren Vertretung bei Abwesenheit gewährleistet ist. Die Entschädigungen der Berufsbeistands-

personen fliessen in die Kasse der politischen Gemeinde, in welcher die betroffene Person ihren 

Wohnsitz hat.  

An private Beistandspersonen werden in der Regel nur Massnahmen mit kleinem bis mittlerem 

Aufwand vergeben. Bei der Festlegung einer angemessenen Entschädigung sind die Nahbezie-

hung zwischen der verbeiständeten Person und der Beistandsperson sowie die Beistands- und 

Unterstützungspflicht zwischen nahen Angehörigen zu berücksichtigen, womit in diesen Kon-

stellationen von einer unentgeltlichen Erbringung gewisser Leistungen (z.B. gesellschaftliche 

Besuche und Kontakte zu Bezugspersonen respektive dem Helfernetz) ausgegangen wird. 

Private Beistandspersonen, welche nach Art. 420 ZGB von der Rechenschaftspflicht entbunden 

sind, können bei der KESB einen von der verbeiständeten Person eingesehenen und mitunter-

zeichneten Entschädigungsantrag für die der Antragstellung vorangehende Periode von maxi-

mal zwei Jahren einreichen. Dem Antrag beizulegen sind die detaillierten Kontoauszüge, die 

Steuerveranlagungen für die Periode der vorangehenden zwei Jahre sowie ein aktueller Betrei-

bungsregisterauszug. Es erfolgt dann eine Plausibilitätsprüfung der eingereichten Unterlagen. 

Die Periode von zwei Jahren leitet sich aus den Bestimmungen von Art. 410 und Art. 411 ZGB 

ab. 

2. Richtwerte für die Entschädigung im Erwachsenenschutzbereich 

Für eine Berichtsperiode von zwei Jahren gelten die folgenden Werte als Ausgangspunkt: 

• kleiner Aufwand: Fr. 1'000.00 bis Fr. 1'500.00 

Aufwand bis ca. 8 Stunden pro Monat bzw. bei Massnahmen ohne Rechnungsführung (z.B. 

Begleitbeistandschaften gem. Art. 393 ZGB), bei einer Entbindung von der Rechenschafts-

pflicht nach Art. 420 ZGB wird ohne Begründung des Aufwands eine Entschädigung von Fr. 

1'500.00 ausgerichtet.  

 

 

  Kindes- und 

  Erwachsenenschutzbehörde 

2/6 Wil-Uzwil  
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• mittlerer Aufwand: Fr. 1‘500.00 bis Fr. 3'000.00 

Aufwand bis ca. 16 Stunden pro Monat bzw. bei Massnahmen mit umfassender Rechnungs-

führung und/oder Vertretung (z.B. Vertretungsbeistandschaften mit Vermögensverwaltung 

gem. Art. 394 und Art. 395 ZGB sowie umfassende Beistandschaften gem. Art. 398 ZGB), bei 

einer Entbindung von der Rechenschaftspflicht nach Art. 420 ZGB wird mit Begründung des 

Aufwands eine maximale Entschädigung von Fr. 3'000.00 ausgerichtet. 

• grosser Aufwand:  Fr. 3'000.00 bis Fr. 10'000.00 

Grosser Aufwand sowohl bei der Finanzverwaltung als auch in weiteren Bereichen. Bei ei-

nem solchen Aufwand wird nach Berücksichtigung der unter Ziffer 1 Absatz 3 erwähnten 

Faktoren innerhalb des Rahmens von Fr. 3‘000.00 bis Fr. 10‘000.00 auch auf das Vermögen 

der verbeiständeten Person abgestellt. Dieses ist bei der Festsetzung der Entschädigung 

wie folgt zu beachten: 5% von Fr. 60‘000.00 bis Fr. 120‘000.00 und zusätzlich 2% von dem 

Fr. 120'000.00 übersteigenden Betrag bis zu einem Vermögen von Fr. 320‘000.00. 

 

3. Richtwert für die Entschädigung im Kindesschutzbereich 

Für eine Berichtsperiode von zwei Jahren gilt eine Entschädigung von Fr. 1‘000.00 als Richtwert 

für Kindesschutzmassnahmen pro Familie respektive pro Elternpaar.  

 

4. Tiefere Entschädigung, Verzicht und Festsetzung 

Die Beistandsperson kann eine tiefere Entschädigung beantragen oder auf die Entschädigung 

ganz oder teilweise verzichten. Ohne Begründung der beantragten Entschädigung wird bei pri-

vaten Beistandspersonen bei einem kleinen oder mittleren Aufwand der jeweilige Minimalbe-

trag gesprochen. Bei Kindesschutzmassnahmen kann vom Richtwert abgewichen werden. Die 

Entschädigung wird von der KESB festgesetzt. 

 

 

 

 

 

  Kindes- und 

  Erwachsenenschutzbehörde 

3/6 Wil-Uzwil 
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5. Abgegoltene Leistungen 

Mit der Entschädigung gemäss Ziffer 2 und 3 werden grundsätzlich folgende Tätigkeiten pau-

schal abgegolten: 

• Soziale und persönliche Fürsorge und Kontaktpflege mit der verbeiständeten Person 
und/oder ihren Bezugspersonen 

• Rechtliche Vertretung der verbeiständeten Person in alltäglichen Geschäften 

• Vorbereitung und Antragstellung von Rechtsgeschäften gem. Art. 416 und 417 ZGB 

• Kontakte mit Amtsstellen, Heimen, Schulen, Institutionen usw. 

• Mitwirkung bei der Inventaraufnahme und der Vermögensdeponierung 

• Einkommens- und Vermögensverwaltung samt Rechenschaftsbericht inkl. allfälligen Zwi-
schenberichten 

• Ausfüllen der Steuererklärung  

• Wahrung der versicherungsrechtlichen Interessen 

• Beantragen von AHV-/IV-Renten, Ergänzungsleistungen, Stipendien, Sozialhilfeleistungen 
usw. 

• Organisation von Haushaltsauflösungen, Unterkunft usw. 

Werden Teile dieser Aufgaben an Dritte delegiert, reduziert sich die Entschädigung angemes-

sen. 

 

6. Abgeltung weitergehender Leistungen 

Erbringt die Beistandsperson selber weitergehende Leistungen im Interesse der verbeistände-

ten Person, ist eine entsprechende Abgeltung im Sinne von Art. 416 Abs. 3 ZGB vorgängig zu 

beantragen und von der KESB zu bewilligen. 

Diese weitergehenden Leistungen werden nach Aufwand und erforderlichen Fachkenntnissen 

(max. Fr. 40.00 pro Stunde) entschädigt. Diese Abgeltung wird nicht von der Kasse der politi-

schen Gemeinde bevorschusst und geht immer zulasten der verbeiständeten Person. 

7. Beizug von Fachleuten 

Soweit es die zu besorgende Angelegenheit erfordert (Prozessführung, komplexe wirtschaftli-

che oder juristische Geschäfte, anspruchsvolle Liegenschaftsverwaltungen), ist nach vorgän-

giger schriftlicher Regelung mit der KESB eine qualifizierte Fachperson beizuziehen. Die KESB 

berücksichtigt dabei insbesondere die Umstände des Einzelfalls, wie die wirtschaftlichen Ver-

hältnisse der verbeiständeten Person sowie die Zweckmässigkeit der Beauftragung einer Fach-

person. 

  Kindes- und 

  Erwachsenenschutzbehörde 

4/6 Wil-Uzwil 
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Erachtet sich eine Beistandsperson aufgrund ihrer Fachkenntnisse und Eignung als befähigt, 

selber diese Aufgabe sorgfältig zu erfüllen, ist dies vorgängig schriftlich mit der KESB zu regeln. 

Bei Zugehörigkeit zur entsprechenden Berufsgruppe (ansonsten gilt Ziffer 6) besteht Anspruch 

auf Entschädigung nach den Minimalansätzen der einschlägigen Berufstarife. Die erbrachten 

Leistungen sind detailliert auszuweisen. 

 

8. Barauslagen und Spesen 

Spesen werden ersetzt, soweit sie tatsächlich entstanden, notwendig und angemessen sind. 

Barauslagen und Spesen werden grundsätzlich gegen Belege zurückerstattet. Zur Vereinfa-

chung der Abrechnung werden pro zweijährige Berichtsperiode folgende Beträge pauschal an-

erkannt: 

• Fahrspesen: bis Fr. 250.00; anstelle dieser Pauschale können die Kosten für die Benützung 
der öffentlichen Verkehrsmittel oder bei Benützung des privaten Fahrzeuges Fr. 0.65 pro 
Kilometer geltend gemacht werden. Die Fahrten mit Kilometerangabe sind aufzulisten. 

• Telefon- und Portospesen: bis Fr. 50.00. 

• Aufmerksamkeiten und gemeinsame Restaurantbesuche: bis Fr. 200.00. 

Barauslagen und Spesen sind grundsätzlich dem Vermögen der verbeiständeten Person zu be-

lasten. Sie können entweder laufend aus dem verwalteten Vermögen bezogen oder anlässlich 

der Berichterstattung geltend gemacht werden. 

 

9. Bezahlung der Entschädigung und Spesen 

Die von der KESB festgelegte Entschädigung und der Spesenersatz werden grundsätzlich aus 

dem Vermögen der verbeiständeten Person, der Inhaberin und/oder dem Inhaber der elterli-

chen Sorge oder aus dem Kindesvermögen bezogen, bis die Vermögensfreibeträge erreicht sind 

(bei alleinstehenden Personen Fr. 10‘000.00, bei verheirateten Personen sowie bei Minderjäh-

rigen Fr. 20‘000.00). 

Beträgt das Vermögen weniger als Fr. 10'000.00 (alleinstehende Personen) bzw. Fr. 20‘000.00 

(verheiratete Personen sowie Minderjährige), werden die Entschädigung und die Spesenvergü-

tung vorschussweise von der Kasse der politischen Gemeinde entrichtet, in welcher die verbei-

ständete Person ihren Wohnsitz hat. 

Bei Schlussberichten infolge Todes der verbeiständeten Person werden die Entschädigung so-

wie die Barauslagen und die Spesen dem Nachlassvermögen belastet bzw. den Erben und Er-

binnen in Rechnung gestellt.  

   Kindes- und 

  Erwachsenenschutzbehörde 

5/6 Wil-Uzwil 
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Die politische Gemeinde am zivilrechtlichen Wohnsitz der verbeiständeten Person bevor-

schusst die Entschädigung (und den Spesenersatz), wenn das Vermögen der verbeiständeten 

Person oder der Inhaberin und/oder des Inhabers der elterlichen Sorge unter den Vermögens-

freibeträgen liegt. Die KESB legt die Kostentragungspflicht der politischen Gemeinde nach die-

sen Richtlinien fest. 

 

10. Rückforderung bevorschusster Entschädigungen und Spesen 

Die politische Gemeinde kann die von ihr bevorschussten Kosten für Entschädigung und Spe-

senersatz zurückfordern, wenn das Vermögen der verbeiständeten Person den Vermögensfrei-

betrag (bei alleinstehenden Fr. 10‘000.00, bei verheirateten Personen sowie bei Minderjährigen 

Fr. 20‘000.00) übersteigt (z.B. nach Erbschaft, Schenkung, Lottogewinn). 

Die Rückforderung beschränkt sich auf die in den zehn Jahren vor Geltendmachung der Rück-

forderung bevorschussten Kosten. 

 

11. Abweichungen 

In begründeten Fällen kann die KESB von diesen Richtlinien abweichen. 

Für Aufgaben, die besondere Fachkenntnisse erfordern, kann ein Zuschlag zur pauschalen Ent-

schädigung ausgerichtet werden. 

Eine abweichende Regelung muss von der Beistandsperson im Voraus beantragt und von der 

KESB bewilligt werden. 

 

12. Sozialversicherungsbeiträge 

Private Beistandspersonen sind AHV-beitragspflichtig, sobald ihre Entschädigung für zwei 

Jahre den Betrag von (aktuell) Fr. 4'600.00 (Fr. 2'300.00 pro Jahr) übersteigt. Davon ausgenom-

men sind Beistandspersonen im AHV-Alter sowie Selbständigerwerbende, welche selbst mit 

der Ausgleichskasse abrechnen. 

 

13. Inkrafttreten 

Diese Richtlinien treten mit Beschlussdatum in Kraft und ersetzen die Richtlinien der KESB Wil-

Uzwil für die Entschädigung der Beistandspersonen vom 16. Mai 2013 und 6. Mai 2015. 

  Kindes- und 

  Erwachsenenschutzbehörde 

6/6 Wil-Uzwil 
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Anhang 6:  Merkblatt betreffend den Liegenschaftsverkauf  

 

Raiffeisenplatz 2 

9244 Niederuzwil 

T 058 228 68 20 

info@kesbwiluzwil.ch 

www.kesb.sg.ch 

 

 

 

Merkblatt betreffend den Liegenschaftsverkauf 

 

Dieses Merkblatt regelt den Verkauf von Liegenschaften im Eigentum einer nicht urteilsfähigen 

verbeiständeten Person oder einer verbeiständeten Person mit Beschränkung der Handlungs-

fähigkeit in entsprechenden Belangen im Rahmen der zustimmungsbedürftigen Geschäfte 

nach Art. 416 Abs. 1 Ziff. 4 ZGB. Analog findet es Anwendung in Konstellationen, in welchen 

ausserhalb einer Beistandschaft gestützt auf Art. 392 Ziff. 1 ZGB oder auf Art. 306 Abs. 2 ZGB 

die Zustimmung zu einem solchen Geschäft zu erteilen ist. Im Folgenden wird der Begriff 

"handlungsunfähige Person" verwendet, welcher alle minder- und volljährigen Personen mit 

und ohne Beistandschaft einschliesst, für welche die KESB gestützt auf die vorerwähnten Best-

immungen die Zustimmung zu einem Liegenschaftsverkauf zu prüfen hat.  

Voraussetzung einer Veräusserung 

Der Verkauf einer Liegenschaft einer handlungsunfähigen Person verlangt angesichts seiner 

wirtschaftlichen und juristischen Tragweite eine genaue Prüfung der Umstände und hohe Sorg-

falt. Im Falle einer bestehenden Beistandschaft ist abhängig von den fachlichen und zeitlichen 

Ressourcen der Beistandsperson zu entscheiden, ob es angezeigt ist, ausgewiesene Fachper-

sonen beizuziehen. Die Verantwortung der Beistandsperson beschränkt sich gegebenenfalls 

auf deren sorgfältige Auswahl, Instruktion und Überwachung. Zu Beginn einer Mandatsertei-

lung sind Auftrag, Rahmenbedingungen und Kostenfolgen zu klären und allfällige Konkurren-

zangebote zu prüfen.  

 

  Kindes- und 

  Erwachsenenschutzbehörde 

1/6 Wil-Uzwil 

  

mailto:info@kesbwiluzwil.ch
http://www.kesb.sg.ch/
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Eine eigentliche Zustimmung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) zur Auf-

tragserteilung ist nicht notwendig, eine vorgängige Absprache aber angezeigt. Erachtet sich 

eine Beistandsperson selber als in der Lage und befähigt, ein solches Geschäft abzuwickeln, 

sind vorgängig mit der KESB die Modalitäten (auch Vergütung etc.) zu regeln. 

Die Veräusserung einer Liegenschaft einer handlungsunfähigen Person ist grundsätzlich bei 

dargelegter Notwendigkeit, unter Berücksichtigung aller Umstände sowie notwendigerweise 

unter vorrangiger Wahrung der Interessen dieser Person zulässig und hat in Absprache mit der 

KESB zu erfolgen. 

Befindet sich eine Liegenschaft im Eigentum mehrerer Personen, sind deren Interessen bei der 

Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Rechtsgeschäfts mitzuberücksichtigen. Massge-

bend sind jeweils die konkreten Umstände des Einzelfalls. 

Liegenschaften gehören zu den wertbeständigsten Objekten eines Vermögens. Sie sollen daher 

der handlungsunfähigen Person nach Möglichkeit erhalten bleiben. Eine Veräusserung drängt 

sich häufig auf bei dringendem Liquiditätsbedarf, kann aber auch aus anderen Überlegungen 

angezeigt sein (z.B. mangelnde Rentabilität, Sanierungs- und Investitionsbedarf bei gleichzei-

tig absehbarem Liquiditätsbedarf). Die Voraussetzungen für einen Verkauf sind in aller Regel 

etwa gegeben, wenn einerseits kein besonderes Interesse der handlungsunfähigen Person an 

der Liegenschaft besteht und wenn andererseits: 

• die zur Deckung des Lebensunterhalts oder zur Bezahlung von fälligen Schulden notwendi-

gen finanziellen Mittel nicht mehr auf andere Weise aufgebracht werden können (als Alter-

native ist die Aufnahme von Grundpfandschulden zu prüfen), 

• die Werterhaltung und Rentabilität nur noch mit unverhältnismässig grossen Investitionen 

und Umbauten sichergestellt werden können, 

• von anhaltend schlechter Ertragslage und mangelnder Rentabilität auszugehen ist, ohne 

dass eine Wertsteigerung zu erwarten ist, 

• bei schlechtem baulichen Zustand die zum Unterhalt, zur Sanierung und zur Deckung der 

Hypothekarzinsen notwendigen Mittel fehlen, 

• die Veräusserung zum Zweck einer nachhaltigen Anlage des Gesamtvermögens angezeigt 

ist. 

Ob eine Veräusserung unter dem Gesichtspunkt des Interesses der handlungsunfähigen Per-

son erforderlich ist, entscheidet gestützt auf die Ausführungen der Beistandsperson respektive 

der antragsstellenden Vertretungsperson die KESB. 

 Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörde 

2/6 Wil-Uzwil 
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Form der Veräusserung 

Die Veräusserung erfolgt entweder durch öffentliche Versteigerung oder als Freihandverkauf. 

Lehre und angewandte Praxis fordern, dass die beiden Veräusserungsarten wahlweise und 

gleichgestellt zugelassen werden.  

Die gewählte Form der Veräusserung soll Gewähr bieten für eine freie Preisbildung und mithin 

die Erzielung eines möglichst hohen, mindestens dem Marktwert (der in der Regel über den 

amtlichen Verkehrswert als massgebendem Steuerwert liegt) entsprechenden Kaufpreises.  

Verfahren und Unterlagen 

Schätzung des Marktwerts  

Grundlage für den Freihandverkauf bildet eine Schätzung des Marktwerts, welche durch eine 

ausgewiesene, neutrale Fachperson erfolgt. Eine Ausnahme kann dann in Betracht gezogen 

werden, wenn der Wert der Liegenschaft bzw. der Anteil der handlungsunfähigen Person derart 

bescheiden ist, dass er in keinem vernünftigen Verhältnis zum Aufwand und den Kosten der 

Schätzung steht. 

Ausschreibung 

Um einen bestmöglichen Kaufpreis zu erzielen, muss die Liegenschaft beim Freihandverkauf in 

der Regel öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben und der meistbietenden Person verkauft wer-

den. 

Die Ausschreibung hat so zu erfolgen, dass ein möglichst grosser und repräsentativer Kreis von 

Kaufinteressent:innen erreicht wird. Die Liegenschaft soll mindestens während vier Wochen 

auf einem geeigneten Internetportal ausgeschrieben werden. 

Unter mehreren ernsthaften Kaufinteressent:innen ist der bestmögliche Kaufpreis auszuhan-

deln. Nach Eingang aller Erstgebote ist das Höchstangebot sämtlichen Bietenden nochmals 

mitzuteilen. Gleichzeitig ist ihnen die Möglichkeit einzuräumen, nochmals ein Angebot einzu-

reichen. Gegebenenfalls sind weitere Gebotsrunden durchzuführen, bis die meistbietende Per-

son feststeht.  

Von einer Ausschreibung kann nur in Ausnahmefällen abgesehen werden. Dies ist denkbar, 

wenn beispielsweise zum vornherein nur der Verkauf an eine bestimmte Person(-engruppe) in 

Betracht fällt (Abtretung einer Parzelle, an welcher nur angrenzende Eigentümer:innen ein In-

teresse haben können oder Verkauf innerhalb der Familie zum Marktwert). 

 Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörde 
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Verkehr mit dem Grundbuchamt 

Es ist notwendig, sich frühzeitig mit dem Grundbuchamt in Verbindung zu setzen, um die für die 

Eigentumsübertragung erforderlichen Schritte (samt Absprachen mit Banken und finanzieren-

den Instituten betreffend Übernahme von Grundpfandschulden) und Zuständigkeiten sowie 

den Inhalt des Kaufvertrages (insbesondere Zeitpunkt des Besitzantrittes) abzusprechen. 

Zusätzlich werden im Kaufvertrag üblicherweise und sofern keine besonderen Umstände ein 

Abweichen verlangen folgende Vereinbarungen getroffen: 

• der Kaufpreis muss sichergestellt werden (beispielsweise durch Übergabe eines unwider-

ruflichen Zahlungsversprechens einer Schweizer Bank anlässlich der Beurkundung), 

• die Verkäuferschaft sollte die Gewährleistung für Sachmängel und rechtliche Mängel der 

Liegenschaft im gesetzlich zulässigen Rahmen ausschliessen, 

• Handänderungssteuern und Grundbuchgebühren werden von Verkäuferschaft und Erwer-

benden je zur Hälfte getragen, 

• eine allfällige Grundstückgewinnsteuer, wofür die Verkäuferschaft steuerpflichtig ist, ist 

vom kantonalen Steueramt provisorisch berechnen zu lassen und sicherzustellen. 

Antrag auf Zustimmung / Vorprüfung des zustimmungsbedürftigen Geschäfts  

Die Beistandsperson respektive die antragsstellende Person legt der KESB den Entwurf des 

Kaufvertrags (oder bei klarer Sachlage bereits den öffentlich beurkundeten Vertrag, welcher 

einen Vorbehalt betreffend die Zustimmung der KESB enthält) mit einem begründeten Antrag 

auf Zustimmung vor. Der Antrag hat die Gründe, warum der Verkauf im Interesse der hand-

lungsunfähigen Person liegt, zu enthalten. Zusätzlich hat die Beistandsperson respektive an-

tragsstellende Person Rechenschaft über die Ausschreibung, das Auswahlverfahren und die 

Verkaufsverhandlungen abzulegen. Ferner hat der Antrag über die Haltung der handlungsun-

fähigen Person zum Liegenschaftsverkauf respektive über deren mutmasslichen Willen im 

Falle ihrer Urteilsunfähigkeit Aufschluss zu geben. 

Im Weiteren sind ausserordentliche Gegebenheiten und Schwierigkeiten im Rahmen der Ver-

äusserung der Liegenschaft oder die besondere Interessenlage der involvierten Personen im 

Antrag zu schildern. Schliesslich ist darzulegen, wie der Verkaufserlös unter Berücksichtigung 

der Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vor-

mundschaft (SR 211.223.11, VBVV) angelegt werden soll und inwiefern gemäss Art. 9  Abs. 1 

VBVV Vermögenswerte nach Art. 7 Abs. 1 oder 3 VBVV zur Verfügung stehen, und es ist zu klären, 

ob diese Anlagen der Bewilligung der KESB bedürfen.  

 Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörde 
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Unterlagen 

Zu den einzureichenden Unterlagen gehören insbesondere: 

• Kaufvertrag/-sentwurf mit allfälligen Nachweisen zur Sicherstellung der Kaufpreistilgung, 

• aktuelle Marktwertschätzung, 

• Grundbuchauszug (aktuell) und amtliche Schätzung des Steuerwerts, 

• Katasterplan, evtl. Grundrissplan bei Wohnungen, 

• Verkaufsunterlagen und Dokumentation des Verkaufsprozesses, Fotos, alle Offerten, ein-

schlägige Korrespondenzen und Notizen über Verhandlungen unter Nachweis, dass das 

Objekt den Meistbietenden verkauft wird, 

• zusätzliche Unterlagen aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls. 

Zeitliche Planung 

Es ist zu berücksichtigen, dass die Ausarbeitung des Zustimmungsbeschlusses der KESB und 

die Beschlussfassung unter der Voraussetzung einer vollständigen Einreichung der vorgenann-

ten Unterlagen mindestens zwei Wochen in Anspruch nimmt und das Grundbuchamt die Ein-

tragung des Wechsels der Eigentümerschaft erst nach Rechtskraft des Beschlusses (nach un-

genutztem Verstreichen der Rechtsmittelfrist von 30 Tagen und Vorliegen der entsprechenden 

von der KESB rund 40 Tage nach Versand des Beschlusses zugestellten Rechtskraftbescheini-

gung) vollziehen kann. Die Vertragsparteien sind jedoch bereits mit Abschluss des Vertrages 

gebunden, seitens der handlungsunfähigen Person lediglich unter dem Vorbehalt der Zustim-

mung durch die KESB. Kann die Genehmigung nicht erteilt und das Geschäft nicht nachgebes-

sert werden, fällt es dahin, die Tragung der bereits entstandenen Kosten sollte bereits bei Aus-

arbeitung des Vertrages vereinbart werden. In der Regel ermächtigt die KESB in ihrem Zustim-

mungsentscheid die Beistandsperson (oder im Falle einer Erledigung der Angelegenheit ge-

stützt auf Art. 392 Ziff. 1 ZGB oder auf Art. 306 Abs. 2 ZGB eine andere geeignete Person), die 

mit dem Verkauf im Zusammenhang stehenden Unterschriften zu leisten. 

Eigentumsübertragung 

Nach erfolgter Zustimmung ist die Beistandsperson respektive die bezeichnete Vertretungs-

person gemäss KESB-Beschluss ermächtigt, bei der grundbuchamtlichen Eigentumsübertra-

gung mitzuwirken. Die Handänderung als solche bedarf nicht mehr der formellen behördlichen 

Genehmigung. 

 Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörde 
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Verwaltung des Nettoerlöses 

Im Rahmen einer Beistandschaft ist der Verkaufserlös entsprechend den Bestimmungen der 

VBVV anzulegen. Vermögenswerte, welche den Betrag von Fr. 50'000.00 übersteigen, sind unter 

die Verfügungsberechtigung der KESB zu stellen. Die Beistandsperson hat nötigenfalls die ent-

sprechende Regelung mit den Banken zu veranlassen. 

 

 

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Wil-Uzwil 

Verabschiedung: 2025-04-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörde 
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Anhang 7:  Merkblatt betreffend Erbschaften / Erbteilungen 

 

Raiffeisenplatz 2 

9244 Niederuzwil 

T 058 228 68 20 

info@kesbwiluzwil.ch 

www.kesb.sg.ch 

Merkblatt betreffend Erbschaften / Erbteilungen 

 

Dieses Merkblatt regelt die Abwicklung von Erbteilungen im Rahmen der zustimmungsbedürf-

tigen Geschäfte nach Art. 416 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB bei Erbschaften, an welchen eine nicht urteils-

fähige verbeiständete erwachsene Person oder eine verbeiständete Person mit Beschränkung 

der Handlungsfähigkeit in entsprechenden Belangen oder ein aufgrund einer Interessenkolli-

sion der Eltern verbeiständetes Kind beteiligt ist. Analog findet es Anwendung in Konstellatio-

nen, in welchen ausserhalb einer Beistandschaft gestützt auf Art. 392 Ziff. 1 ZGB oder auf Art. 

306 Abs. 2 ZGB die Zustimmung zu einem solchen Geschäft zu erteilen ist. Nach Art. 416 Abs. 

2 ZGB besteht keine Zustimmungserfordernis der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 

(KESB) bei erwachsenen urteilsfähigen und in der Handlungsfähigkeit nicht eingeschränkten 

Personen, weshalb dieses Merkblatt für diese unabhängig vom Bestehen einer Beistandschaft 

keine Anwendung findet. 

Allgemeines 

Die Erb:innen müssen sich grundsätzlich selbst um die Verwaltung, Liquidation und Teilung des 

Nachlasses kümmern. 

Urteilsunfähige oder Personen mit einer Massnahme mit Einschränkung der Handlungsfähig-

keit (insbesondere nach Art. 398 ZGB umfassend Verbeiständete) sowie Minderjährige müssen 

im Nachlassverfahren von Gesetzes wegen vertreten werden. Eine Beistandsperson hat die In-

teressen der verbeiständeten Person am Nachlass zu wahren. In diesem Zusammenhang muss 

sie gegebenenfalls – unter Beachtung der gesetzlichen Fristen – eine überschuldete Erbschaft 

ausschlagen (innerhalb von drei Monaten gemäss Art. 567 Abs. 1 ZGB, wobei die zuständige 

Behörde den gesetzlichen und eingesetzten Erb:innen nach Art. 576 ZGB aus wichtigen Grün-

den eine Fristverlängerung gewähren oder eine neue Frist ansetzen kann) oder Testamente, 

welche ungültig sind oder den Pflichtteil der verbeiständeten Person verletzen, anfechten (nach 

Art. 521 Abs. 1 ZGB  innerhalb eines Jahres) respektive die Herabsetzung verlangen (nach Art. 

533 Abs. 1 ZGB innerhalb eines Jahres) und alles für die Sicherung der Erbschaft Notwendige 

veranlassen. 

 Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörde 

1/6 Wil-Uzwil 
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Bei minderjährigen Erb:innen, welche unter Vormundschaft stehen oder unter diese zu stellen 

sind oder bei volljährigen Erb:innen, welche unter umfassender Beistandschaft stehen oder zu 

stellen sind, hat die KESB die zuständige Behörde (im Kanton St. Gallen das Amtsnotariat) für 

die Anordnung des Sicherungsinventars zu benachrichtigen (Art. 82f. EG ZGB i.V.m. Art. 553 

Abs. 1 ZGB). In diesen Fällen wird durch das Amtsnotariat ein Sicherungsinventar erstellt, wel-

ches als Grundlage für die Erbteilung dient. 

Bevollmächtigung einer Erbenvertretung 

Falls die verstorbene Person testamentarisch keine Willensvollstreckung bestimmt hat und die 

Umstände dies erfordern, soll die Erbengemeinschaft oder nötigenfalls die Beistandsperson 

dafür besorgt sein, dass eine gemeinsame Vertretung für alle Erb:innen bevollmächtigt und ein 

Erbteilungsvertrag abgeschlossen wird. Als Bevollmächtigte kommt jede hierfür geeignete Per-

son in Betracht, etwa aus dem Bereich Treuhand oder Advokatur, aber auch eine Person aus 

der Erbengemeinschaft oder eine Bank.  

Zustimmungserfordernis 

Erbteilungsverträge, an welchen eine verbeiständete Person als Erb:in beteiligt ist, bedürfen 

nach Art. 416 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB der Zustimmung der KESB, wenn 

• eine umfassende Beistandschaft nach Art. 398 ZGB, 

• eine Beistandschaft für eine in dieser Angelegenheit urteilsunfähige oder in der Handlungs-

fähigkeit eingeschränkte Person, 

• eine Beistandschaft wegen Interessenkollision der Eltern nach Art. 306 Abs. 2 ZGB, 

• eine Vormundschaft nach Art. 327a ZGB, 

geführt wird. Eine Zustimmung der KESB ist nach Art. 374 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 392 Ziff. 1 ZGB 

auch dann erforderlich, wenn der Vertrag im Rahmen des ehelichen Vertretungsrechts nach Art. 

374 ZGB erstellt wurde. 

Ermächtigung der Beistandsperson nach Art. 416 Abs. 2 ZGB durch die verbeiständete Person 

Ist die erwachsene verbeiständete Person aufgrund ihrer geistigen und psychischen Verfas-

sung in der Lage, Inhalt und Tragweite der Erbteilung ausreichend zu verstehen und fähig, 

selbst zu beurteilen, ob ihre Interessen nach Abwägung der Vor- und Nachteile gewahrt sind 

(also in Bezug auf die Erbteilung urteilsfähig), kann sie den Erbteilungsvertrag selber unter-

zeichnen, sofern die Handlungsfähigkeit nicht durch die Massnahme entsprechend einge-

schränkt ist. Von der Genehmigung des Erbteilungsvertrages durch die KESB kann unter diesen 

Umständen abgesehen werden.  

 Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörde 

2/6 Wil-Uzwil 
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Die Beistandsperson hat in einem solchen Fall die KESB lediglich spätestens im Rahmen der 

nächsten Berichterstattung über den Abschluss zu benachrichtigen und muss den Vertrag 

nicht zur Genehmigung einreichen. Ein Vertragsexemplar ist jedoch in Kopie der nächsten 

Rechnung als Einnahmen-Beleg beizulegen. Bestehen Zweifel über die Urteilsfähigkeit der 

verbeiständeten Person ist eine ärztliche Beurteilung einzuholen. Erbteilungsverträge, welche 

aufgrund einer Interessenkollision der Eltern von Beistandspersonen für minderjährige Erb:in-

nen abgeschlossen werden, unterliegen immer der Zustimmungspflicht der KESB, da diese 

nicht handlungsfähig sind. Wird bei minderjährigen Erb:innen trotz Interessenkollision der El-

tern auf eine Beistandschaft nach Art. 306 Abs. 2 ZGB verzichtet, so hat die KESB gestützt Art. 

306 Abs. 2 ZGB die Angelegenheit selber zu regeln und dem Erbteilungsvertrag ebenfalls die 

Zustimmung zu erteilen. 

Anforderungen an den Erbteilungsvertrag 

Folgende Punkte bilden notwendige Bestandteile des Vertrages: 

• Personalien Erblasser:in, 

• Personalien Erb:innen mit Erbquote, 

• Nachlassinventar (allenfalls Sicherungsinventar im Sinne von Art. 553 ZGB) 

• Festlegung des Teilungsstichtages, 

• sofern Erblasser:in verheiratet war: Durchführung der güterrechtlichen Auseinanderset-

zung, 

• Veränderung des Vermögens zwischen Todestag (Nachlassinventar) und Teilungsstichtag 

(Abrechnung über die gesamten Einnahmen und Ausgaben im Nachlass), 

• Höhe und Zusammensetzung des teilbaren Vermögens per Teilungsstichtag (Bewertung 

per Teilungsstichtag), 

• Höhe und Zusammensetzung der einzelnen Erbanteile und Form der Zuweisungen/Auftei-

lung, 

• Datum und Unterschriften oder Zustimmungserklärungen sämtlicher Erb:innen resp. derer 

Vertreter:innen. 

Prüfung des Erbteilungsvertrages durch die Beistandsperson 

Unabhängig davon, wer den Erbteilungsvertrag erstellt hat, gehört es zu den Aufgaben der Bei-

standsperson zu prüfen, ob die im Vertrag vorgenommenen Anordnungen (Bewegungen zwi-

schen Todes- und Teilungstag, Erbquoten, Zuweisung und Bewertung von Nachlassbestand-

teilen, Ausgleichung lebzeitiger Zuwendungen etc.) den gesetzlichen Bestimmungen bzw. den 

testamentarischen Anordnungen der verstorbenen Person entsprechen.  

 

 Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörde 
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Bei Unklarheiten hat die Beistandsperson für die Abklärung der Verhältnisse besorgt zu sein 

und bei Unstimmigkeiten, insbesondere bei Benachteiligung der verbeiständeten Person, sind 

Verträge neu auszuhandeln bzw. zur Berichtigung zurückzuweisen. 

Antrag auf Genehmigung 

Sind die Interessen der verbeiständeten Person gewahrt, so hat die Beistandsperson den Erb-

teilungsvertrag, nachdem er von allen Erb:innen bzw. deren Vertreter:innen unterzeichnet wor-

den ist, mit einem begründeten Antrag und sämtlichen zur Prüfung des Vertragsinhalts not-

wendigen Unterlagen der KESB zur Zustimmung einzureichen (Art. 416 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB). Zu 

den Unterlagen gehören insbesondere: 

• Testamentseröffnung mit Kopien der letztwilligen Verfügungen, 

• Erbverträge, 

• Erbbescheinigungen, 

• Eheverträge, 

• Nachlassinventare, Steuerinventare, 

• Verkehrswertschätzungen, 

• Kontoauszüge, 

• Bescheinigungen über das Guthaben aus privater Vorsorge (3. Säule) der verstorbenen Per-

son (im Zusammenhang mit dem Pflichtteilsschutz), 

• Betreibungsregisterauszüge, 

• Rechnungsbelege. 

Ausschlagung 

Ist der Nachlass überschuldet, hat die Beistandsperson die Erbschaft im Namen der verbei-

ständeten Person auszuschlagen. Die Ausschlagung hat innerhalb von drei Monaten ab Kennt-

nis des Ablebens oder ab Zustellung des Nachlassinventars (Sicherungs- oder öffentliches In-

ventar) zu erfolgen.  

Im Kanton St. Gallen sind die Amtsnotariate für die Entgegennahme der Ausschlagungserklä-

rung zuständig. Die Ausschlagung einer Erbschaft bedarf der Zustimmung der KESB (Art. 416 

Abs. 1 Ziff. 3 ZGB), ist aber vorab direkt durch die Beistandsperson zu erklären und zugleich der 

KESB zur Zustimmung unterbreiten. Vorbehalten bleibt hier wiederum Art. 416 Abs. 2 ZGB, wo-

nach die Zustimmung der KESB nicht erforderlich ist, wenn die urteilsfähige Person ihr Einver-

ständnis erteilt und ihre Handlungsfähigkeit durch die Beistandschaft nicht eingeschränkt ist. 

In diesem Fall ist die Ausschlagung durch die verbeiständete Person zu erklären.  

 Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörde 
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Die Beistandsperson soll vor Ablauf der Frist überprüfen, ob die verbeiständete Person auch 

tatsächlich gehandelt (d.h. die Erklärung dem Amtsnotariat übermittelt) hat. 

Erklärt die Beistandsperson die Ausschlagung, muss sie die Zustimmung der KESB gemäss Art. 

416 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB unverzüglich und vor Ablauf der Ausschlagungsfrist einholen. Dem be-

gründeten Antrag auf Ausschlagung sind nachfolgende Unterlagen beizulegen: 

• Kopie der Ausschlagungserklärung an das zuständige Amtsnotariat, 

• Nachlassinventar (genehmigtes Sicherungs- oder öffentliches Inventar), 

• allenfalls Steuerinventar per Todestag, 

• Aufstellung über offene Nachlasspassiven, Todesfallkosten und Eventualverpflichtungen, 

• Aufstellung über Aktiven und Passiven mit Auszügen und Belegen, sofern kein Nachlassin-

ventar vorhanden ist. 

Die Überschuldung muss durch die eingereichten Unterlagen nachweisbar und dokumentiert 

sein. Der Antrag auf Zustimmung zur Ausschlagung ist zwingend mindestens einen Monat vor 

Ablauf der Ausschlagungsfrist der KESB zu unterbreiten. 

Verfahren und Fristen 

Die Frist zur Ausschlagung beträgt drei Monate (Art. 567 Abs. 1 ZGB). Sie beginnt für die gesetz-

lichen Erb:innen grundsätzlich mit dem Zeitpunkt, da ihnen der Tod der erblassenden Person 

bekannt geworden, und für die eingesetzten Erb:innen mit dem Zeitpunkt, da ihnen die amtli-

che Mitteilung des Amtsnotariates zugekommen ist (Art. 567 Abs. 2 ZGB). Ist im Zusammen-

hang mit einem Nachlassverfahren für eine erbberechtigte handlungsunfähige Person eine 

Beistandschaft zu errichten, beginnt die Frist mit der Einsetzung der Beistandsperson (Be-

schlussdatum KESB) zu laufen (gemäss Art. 567 ZGB). Die Frist zur Ausschlagung kann durch 

das zuständige Amtsnotariat aus wichtigen Gründen verlängert werden (Art. 576 ZGB). Der Ein-

bezug der KESB wird vom Gesetzgeber als wichtiger Grund genannt. 

Ist abzusehen, dass bis zum Ablauf der Ausschlagungsfrist keine Klarheit über die Höhe des 

Nachlassvermögens herrscht bzw. die notwendigen Unterlagen nicht beigebracht werden kön-

nen, hat die Beistandsperson beim zuständigen Amtsnotariat einen begründeten Antrag auf 

Verlängerung der Frist zur Ausschlagung einzureichen. Die Beistandsperson hat im Falle einer 

Ausschlagung bei der KESB abzuklären, wie schnell eine Zustimmung erfolgen kann, und nöti-

genfalls beim Amtsnotariat eine Fristerstreckung zu beantragen. 

 

 Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörde 

5/6 Wil-Uzwil 
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Das zuständige Amtsnotariat ist von Amtes wegen zur Aufnahme eines Sicherungsinventars 

verpflichtet, wenn minderjährige Erb:innen unter Vormundschaft stehen oder zu stellen sind 

oder volljährige Erb:innen unter umfassender Beistandschaft stehen oder unter sie zu stellen 

sind (Art. 553 Abs. 1 Ziff. 1 und 4 ZGB). Ausserdem können alle Erb:innen, und somit auch die 

Beistandsperson in Vertretung der verbeiständeten Person, die Aufnahme eines Sicherungsin-

ventars verlangen (Art. 553 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB).  

Besteht Unklarheit betreffend Höhe des Nachlassvermögens (insbesondere bei einer mögli-

chen Überschuldung) ist durch die Beistandsperson zwingend beim zuständigen Amtsnotariat 

die Aufnahme eines Sicherungsinventars zu verlangen. 

 

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Wil-Uzwil 

Letzte Überarbeitung: 2025-05-09/cho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörde 

6/6 Wil-Uzwil 
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Anhang 8:  Übersicht über Pflichten, Aufgaben und Kompetenzen einer Beistandsperson  


